
Beilage 1

ngen

Kulturprofll

Ergebnlese Arbeltsgruppe "Kommunlkatlon"

Zlele
- lnformation nach lnnen und Aussen prilfen und optlmleron
- Medlenkontaktestårken,Medlenpräsenzverbessern
- Verllnkung mit allen lnformallonsanbletern, Kalender der Städte, Bildungszentren, Medlen,

Kultursllltung, thurgaukultur usw.

" Reglonale Vernetzung zwlschen Kreuzllngen und Konstanz vsrbessorn, personenunabhånglg

Leltllnle
Die Kommunikation ist ln erster Llnle Autgabe der elnzelnen Kulturanbleter. Die Stadt vernetzt,
verstärkt auf lhren eigenen Kanälen und reallsiert überdachende Massnahmen (u.a, in
Zusammenarbeit mit Kultursee und dem Kulturdachverband),

Vorgehen
1. Überslcht Stand der Dinge und Auswertung

- Bestehende Kommunlkatlonskanäls und -Mlttel/ Pråsenz ln den Medlen
2. DeflnltlonHandlungsbedarf

- Bestehendes optimleren / Neues lancleren

Zlelø lMassnahmen

1, Bestehendesootlmleren

Erledlgt: Darstellung, Sprache und bessere Verllnkung Veranstaltungskalender (CH und KN),
Aktualislerung Medlenllste,

Låuft:Webpräsenz Kulturdachverband (KDV) auf kultursee.ch, Programm online stellen, KN

integrieren, Darstellung E.News tlber stadtunterstrJtzte Veranstaltungen verbessern.
To do: Elntragsquote auf thurgaukultur,ch und Kalender KN erhÖhen, Mittelfrlstig neue Lösung für
Organlsation/Streuung Programm Kulturdachverband. Kulturstand an Neuzuztiger-lnfo
tiberprüfen, Mehr Corporate lnfos auf kultursse,ch (Verantwortllche, Vergaben),

2. Neues elnftihren

Erledigt: Neue Veranstaltungsseite in Kreuzlinger Zeltung. Erste Gespråche mlt Rodaktlonsn.

Låult: Schnlttstello Datenbank thurgaukultur.ch (Ziel: elne elnzige Adresse für Eingabe

Kulturdaten).

To do: Kulturberlcht Stadt Kreuzllngen. Regelmässige Kultursee-Medienevents (erstmals Sopt.
13). Zu Priifen: Kulturgutscheine, lnfotermlnals/Kulturplakato, Kulturaktlonen lm ölfentllchen
Raum, Kulturlnfos ln Hotols, Elnmalig: Massnahmen Konzil.Jublläum.

Vision: Eine neue Stelle für,,elne/n Kulturverantwortllche/n" der Stadt Kreuzllngen

To do allgemein:

Entwlcklung Kulturprofil verfolgen (lnhalte, lnfraslruktur, Kommunlkatlonsbedürfnisse). Rechtzeltlg
geeignete Kommunlkatlonsmassnahmen planen und umsetzen

7. Mal 2013 / Erlka Llndor
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Ergebnlsse Arbeltsgruppe "Kultutangobote"

Zlel der Auslegeordnung
- Übersicht über das Angobot nach Sparten und Vsranstaltor

- Schwerpunkte aufzeigen und Stärken und Schwächen orkenngn

- Daraus zoigt sich dle Besonderheit -"das Kulturprofil" - von Krouzlingen

Vorgehen
- Zusammenstollen aller Kulturangebote nach Sparten (Theater, Kabarett, Literatur, Musik, Tanz,

Museen, Brauchtum, einmalige Ãnlässe)

- Die Angebote wurden der Region zugeteilt (Kreuzlingen, Nachbargemelnden, Konstanz)

- Unterscheldung ln wiederkehrende Veranstaltungen (Festivals), elnmallge Anlåsse

- Auftellen ln Kulturveranstalter (288, Theater an der Grenze, GML,..), Kulturschaffende (See"
Burgtheater, Kammermuslk Bodensee.,), Botrlobe (Museen, Planetarium..)und Vereine

Welche Stärken hat Kreuzllngen
- Das grosse und vielseitige Angebot wird durch Private Verelne gestaltet und durchgefilhrt, Dle

Sladt und der Kanton unterstützen diese Arbeit und fördern so finanzlell dle Kulturveranstaltungen
und -angebote.

- Mit dem grossen Angebot dsr Stadt Konstanz (Stadttheater, Philharmonie, Kleinkunst, Museen
usw.) erweltert slch das Kreuzlinger Kulturangebot um eln Vlelfaches.

- Die Zusammenarbeit über die Grenze der Kulturgnbieter und der belden Städte brlngt lmmer
wleder elnmalige grenzüberschreitende Projekte zustande, (Stadtthsater spielt in Kreuzllngen,
Grenztisch, Kunstgrenze, Kulturfeste...)

- Die Stadt Kreuzlingen lst flexibler in der Förderung von einmaligen Projekten, dies macht uns als
"kleine freche Schwester" besonders, zeichnet uns aus,

- Der Kulturdachverband ist das Sprachrohr der Kulturanbleter und -schaffenden und vertritt deren
lnteressen gegenüber der Stadt und dem Kanton.

- Die meisten der einmallgen Anlässe wurden von allen Veranstaltern (Dachverband) mltgetragen
und organlsiert. Das lst das Besondere daran.

- Der Vereln Kultursee fördert aus der Region dle regionalen Veranstaltungen und unterstijtzt und
verblndet so dle polltlschen Gemelnden ln ihrer Kulturförderung

Potentlal
- Die vielen Bildungsstätten machen unsere Stadt einmalig und bleten Chancen mlt den Schulen

zusammen mehr Kulturarbelt ln und an den Kulturorten und mlt den Kulturschaffenden zu
realisieren.

- Die einmallgen Anlässe an originellen, zum Thema passenden Orton, sollten noch mehr gefördert
werden.

Zløle lMassnahmen
- Die Liste der Angebote und der Anbieter wird in einem rollenden Prozess nachgeführt und fllesst

in den Kulturbericht ein,

- Die Arbeit des Kulturdachverbandes soll welter gefördert wsrden.
- Einmallge ProJekte sollen noch deutlicher beworden und unterstützt werden. (Label schaffen)

- Regelmässlges Kulturforum oder Kulturkonferenz, Austausch und ldeen vornetzen

15,05,2013 / Dorena Raggenbass
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Ergebnlsse Arbeltsgruppe "Kulturzontrum"

1. Vorbereltung

Zut adene Kulturveranstalteri
Grenze (vertr. durch Sarah Turnheer)

Mltarbelt elngel
Theater an der
KIK (vertr. durch Micky Altdorf)
Seeburgtheator (vertr, durch Leopold Huber)
kunstraum (vertr. durch Rlchard Tlsserand)
288 (vertr. durch Kurt Poter)
forum andere musik (vertr. durch Claudia Rüegg)
PMS (vertr, durch Christine Forster)
PHTG (vertr. durch Heidl Schöni),

Alle haben lndividuelle Nutzorprofile erstellt, Diese zeigen die bisherigen Tätigkeiten und Erfolgo aul
und geben einen Ausblick auf geplante Aktivltäten und möglicho Kooperatlonen,

Schlesserareal / Konzeptstudle Nutzungsoptlonen

Elne generelle Konzeptstudie (Fabio Allberti, Bernard Roth) zelgt dle Möglichkeiten und Grenzen einer
zukünftigen Nutzung des Schlesserareals ltlr kulturelle Bedürfnisse. Mittelfristig stehen neben den
frtiheren Produktionsräumen auch dle Büro bzw, Wohnräume in der Villa Nord und dem Wohnhaus
Süd zur Verfügung. Mit dem Auszug der internationalen Schule bis ca. 2015 werden weitere Räume
frei,

Dle Konzeptstudle geht von einer Umnutzung der bestehenden Gebäudesubstanz aus und schliesst
vorerst Neubauten aus. Bel Umnulzungen und Verånderungen der Bausubslanz sind insbesondore
Anlorderungen des Brandschutzes, der Gebäudestabilitåt und des Schallschutzes zu beachten

Trågerechaftemodelle

Ein Arbeitspapier von Anna Wohnllch zeigt verschiedene Trägerschaftsmodelle auf.

2. Workshop

Unter Leitung von Kurt Schmld fand am 23,4.2013 eln Workshop statt, Ziel dleses Workshops war dle
Besprechung der im Vorfeld erarbeiteten Grundlagen und das Ausloten mögllcher Kooperatlonen.

Generell kann festgehalten wsrden, dass dle oingoladenen Kulturveranstalter grosses lnteresse am
Aufbau elnes Kulturzonlrums im Schlesserareals haben. Sie erkennen die in der Konzeptstudle
aufgezeigten Mögllchkelten und Grenzen des Areals und slnd berelt zu den notwendlgen
Kooperatlonen. Aufbauend auf den Erfahrurigen des vergangenen ,,Kullur lm Shop" betonen alle dle
Notwendlgkeit elner Kulturbelz als Herz elnes zukünftlgen Kulturzontrums.

3. Zlele / Massnahmen

Für dlo weitere Proiektarbeit am Aufbau eines Kulturzentrums elnigen sich die Beteiligten auf folgendo
Eckpunkto:

1, Das gesamte Schlesserareal (inkl. belder Wohnhåuser) kann ln die Überlegungen elnbezogen
werden,

2, Es ist eine gemlschte Nutzung vorgesehen (Vermietung von Tellen seltons der Stadt und Bstrleb
als Kulturzentrum).

3. Es muss elne Trågerschaft (2.8, Vereln) fiir den Betrleb des Kulturzentrums gefunden werden.
4. Dle Stadt blelbt Besitzerln der Liegenschaften,
5. Der Betrleb und der Ausbau der lñfrastruktur des ktinftigen Kulturzentrums werden durch dle

Trägerschaft organlslert und werden flnanzlell autonom verwaltet (Belträge der Stadt ln Form von
Mleterlass und Unterstützung der blsherlgen Beltragsempfänger, Sponsoring und Einholen
welterer Drittmlttel blelben mögllch und slnd wohl erfordorllch).

6, Dle Entwlcklung, Gründung und Bstrleb des ktlnltlgen Kulturzontrums zieht die Resultate der
andern Berelche (Kulturangebotq, Kommunlkatlon, Musoen) mlt eln.

08.05.2013 / Bernard Roth

HTCMUE\Prolokto\Kullurproll[Unterlagen Arboltsgruppon\Unlorlagon ArOr Kulturzgntrum\Ergobnleeo rdrOr KulturzontÍum
08.06,2013,d0c
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Ergebnlese Arbeltsgruppo "Museen"

Für das Seemuseum und das Museum Rosenegg wurden leweils lst-Zustand und Ziele folgender
Berqiche untersucht:

- Trägerschaft/.rechtllche Sltuallon
- Flnanzlelles
- Personelles, Stellen
- Betrleb allgemeln, Besucher usw.
- Ausstellung und Sammlung
- Baullches
- Kooperationen (auch ausserhalb der Stadt Kreuzlingen)
- Besonderhelten

Wesentllche Zlele / Massnahmen

14,05.2013 lHeinz Relnhart / Dorena Raggenbass

Seemuseum Zlole

Trägerschaft / rechtliche Situatlon Reorganisation Struktursn Stlftung, Betrlebskommlsslon

Finanzlelles Generierung regelmässlger Einnahmen

Personelles, Stellen Klare Deflnition der Aufgabenbereiche; Professionalisierung
der Ftihrung

tsetriob allgeme¡n, tsesucher usw, Konzentration auf Kerngebleto; kant. Trägerschalt anstreben;
Familienaktlvitäten; Schulen als zentrales Besuchersegment

Ausstsllung und Sammlung lm wesentlichen Ausstellungsinhalte þeibohaltsn; gezlelte
Schllessung von Lücken

Baullches Neukonzeptlon Dauerausstellung / Betrleb

Kooperallonen (auch ausserhalb der
Stadt Kreuzlingon)

Elnbezug schulsn, PHTG / wlssenschaft & Forgchung;
Kooperatlon mit Museum Rosenegg

Besonderhelten Bessere Elnbindung in Tourlsmusregion Bod€nsoe

Mu¡oum Rotonogg Zlele

Trägerschaft / rechtliche Situation Uberprüfung der Strukturen

Finanzielles Höherer lester ¡ährlicher Beitrag der Stadt; Musoumsshop;
Museums-Café

Personelles, Stellen ln absehbarer Zelt neue Leltung; wêltere Professlonallslerung;
ehrenamtliche Tätigkeit nach wle vor wlchtlg

Botrleb allgemeln, Besucher usw. Schwerpunkt Kulturgeschlchte & Kunst der Region; Führung
historlsches Stadtarchiv; Organisatlon Stadtf fihrungen

Ausstellung und Sammlung Dauerausstellungen und Wechselausstollungen zu aktuellen
Themen

Baullches Sanlerung Altbau (Hlnterhaus); Restaurlerung
Wandmalerelen; Elnrlchtung Wechselausstellung lm Altbau;
Fassadenrenovatlon

Kooperationen (auch ausserhalb der
Stadt Kreuzllngen)

Kooperatlon mit seemusoum; Zusammenafbelt mit schulon,
PHTG, PMS, Lehrerweiterblldung, VHS

H:\CMUE\Prolokto\Kullurprolll\Untorlagon Arbollegruppon\Untorlagon ArGr Musoon\Ergebnleee AtGr Musoon 13,05,2013.doc
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t Vorwort
,,Ein Museum ist eine gemeinnützige, stöndig der öffentlichkeit zugöngliche Ein-

richtung im Dienste der GesellschaÍt und ihrer Entwicklung, die zu Studien-, Bil-
dungs- und Unterholtungszwecken materielle Zeugnisse von Menschen und ih-
rer Umwelt beschøfft, bewohrt, erforscht, bekqnnt mocht und ousstellt."
Definition der ethischen Rlchtllnie Museen des lnternatìonol Councll of Museum (2001)

Die Stadt Kreuzlingen darf sich glücklich schätzen eine solche Vielfalt an Muse-
umseinrichtungen zu beheimaten. Diese Angebote sind in ihrer Einzigartigkeit
und Qualität wichtige Kulturträger einer Stadt und tragen in hohem Masse zu

deren Attraktiv¡tät be¡. ln den vergangenen Jahren wurde vor allem in den bei-
den Museen Rosenegg und Seemuseum und im Planetarium-Sternwarte eine
bemerkenswerte Aufbauarbeit geleistet, die, mit Ausnahme des Seemuseums,
vornehmlich durch ehrenamtliches Engagement erbracht wurde. Die heute ge-

zeigten Dauer- und Sonderausstellungen und Veranstaltungen und Sonder-
schauen sind fachlich aufbereitet und mit Rahmenveranstaltungen begleitet
und ergänzt. Die Arbeitsleistungen der Betriebsleiter mehrheitlich auf freiwilli-
ger Basis sind absehbar ausgeschöpft. Der bevorstehende Wechsel der Muse-
umsleitungen erfordert nun den Entscheid der Stadt, in welche Richtung sich

die Betriebe weiterentwickeln sollen und mit welchen finanziellen Mitteln sie

rechnen können.
Dorena Raggenbass, Stadträtin Depa rtement Gesellschaft

Das Seemuseum Kreuzlingen will sich für eine erfolgreiche Zukunft weiter ent-
wickeln. Die dafür unumgängliche Professionalisierung ist nur mit der Unter-
stützung der Stadt Kreuzlingen und in Zusammenarbeit mit dem Museum Ro-

senegg und der Sternwarte möglich. Gemeinsam stärken wir mit diesem Vor-

schlag die Stadt Kreuzlingen als Standort und tragen zur kulturellen Vielfalt bei.
Jü rg Sch latter, Stift u ngsratspräsident

Das Museum Rosenegg, Haus mit kulturellen Aktivitäten, ist ein Begegnungs-
und ldentifikationsort für die Besucher der grenzüberschreitenden Region. Es

zeigt kulturhistorische Ausstellungen m¡t einem Blick in die Gegenwart und die
Zukunft. lm Stucksaalfinden regelmässig Konzerte und Lesungen statt. Zur Wei-

terführung unseres Konzepts muss die Finanzierung künftig gemäss Vorschlag

erfolgen.
Thomas Fischet Stiftungsratspräsident
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Das Planetarium Sternwarte begrüsst als Bildungsinstitution zur Vermittlung
von astronomischem Wissen mit unterhaltender Didaktik die angestrebten Sy-

nergien. Wenn teilprofessionalisiert wird, müssen die drei unterschiedlichen ln-
stitutionen zusammen arbeiten. Zur Erfüllung der Vorgaben respektive des Leis-

tungsauftrages muss die Finanzierung gemäss Vorschlag erfolgen.
Ra iner Sigrist, Stift ungsratspräsident

Elnleltung
Das vorliegende Museumkonzept der Stadt Kreuzlingen zeigt auf, welch vielfäl-
tiges Angebot an kulturellen Einrichtungen mit unterschiedlichen Ausrichtun-
gen, lnhalten und Betr¡ebsführungen das Kulturangebot in Kreuzlingen berei-
chern. Neben den drei grossen lnstitutionen Seemuseum, Museum Rosenegg

und Planetarium-sternwarte, erweitern kleinere lnitiativen wie das Feuerwehr-
museum, das Puppenmuseum Jeannine auf Schloss Girsberg, das Hausmuseum
des Klosters Kreuzlingen, die bedeutende Kunstsammlung Kisters und die
Sammlungen des Rutishauser Kunst- und Kulturfonds das museale Angebot in
unserer Stadt.

lm Vordergrund des Konzeptes stehen die drei grossen lnstitutionen Seemu-
seum, Museum Rosenegg und Planetarium-Sternwarte. Mit den heutigen finan-
ziellen Beiträgen aus der öffentlichen Hand können diese den Erhalt des Status
quo ohne Professionalisierung, im Sinne von bezahlter Arbeit, auch mit dem En-

gagement vieler ehrenamtlicher Kräfte, kurz- und mittelfristig nicht sicherstel-
len. Die erwähnten kleineren lnstitutionen werden über Stiftungsmittel, wie-
derkehrende städtische Zuschüsse, Mittel aus der kirchlichen Verwaltung oder
rein privat finanziert. Nachfolgend wird sich das Konzept deshalb auf die lnsti-
tutionen Seemuseum, Museum Rosenegg und Planetarium-Sternwarte kon-
zentrieren

Das vorliegende Papier fasst Status quo sowie geplante strategische Ziele und
Massnahmen zusammen. Korrespondierend dazu wird ein hierzu notwendiger
Ressourcen bedart, personeller wie betrieblicher Art, vorgesch lagen.

Die Gegenüberstellungen der verschiedenen Leistungen und Entwicklungsziele
der drei Kulturinstitutionen macht diese vergleichbar und zeigt Analogien und
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Differenzen, die die Eigenständigkeit und das Profil der jeweiligen lnstitution
schärfen.

Vorgeschlchte
lm Jahr 2012 wurde eine städtische Arbeitsgruppe Kulturarbeit aufgebaut. Die

kulturellen Aufgabenbereiche wurde in vier Sparten mit jeweils einer dafür zu-

ständigen Arbeitsgruppe (ArGr) aufgeteilt: Kulturangebote, Kulturzentrum,
Kommunikation und Museen. Jede der Arbeitsgruppen erarbeitete ein Papier,

das nach einer Auslegeordnung des zu bearbeitenden Bereichs dessen Stärken
und Schwächen aufzeigte und mögliche Ziel und Massnahmen vorschlug (Bei-

lage 1). Diese Teilergebnisse wurden durch die erweiterte Arbeitsgruppe ge-

prüft und teilweise umgesetzt. Schlussendlich werden diese Berichte in den
Kreuzlinger Kulturbericht einfliessen, der in diesem Jahr fertig gestellt werden
wird.

Die Fachgruppe Museen der lnteressensgruppe (lG) Kulturbericht liess im Jahr
2013 eine Analyse über die aktuelle Situation aller Kreuzlinger Museen erstellen
(Beilage 2, Bericht Museen Reinhard). Die Ziele und Massnahmen dieser Ana-
lyse bildeten die Grundlage für einen vom Departement Gesellschaft durchge-
führten Workshop mit Vertretern der beiden Museen Rosenegg und Seemu-
seum, Vertreter der PH und dem Fachberater der Museumsbetriebe des Kan-

tons. Die erarbeiteten Ziele und Massnahmen wurden auf ihre Umsetzung hin
von den Stiftungen und Museumsleitern geprüft. Es zeigten sich die Schwach-
stellen der heutigen Situation des Alleingangs und die Chancen einer verstärk-
ten Zusammenarbeit wurden deutlich. Diese Zwischenbilanz wurde dem Stadt-
rat vorgestellt. Die Museumsleitungen wurden daraufhin aufgefordert ein Mu-
seumskonzept gemeinsam zu erarbeiten, das aufzeigen soll, mit welchen Mass-

nahmen die gesteckten Ziele erreicht werden können.

Die mittel- und langfristige inhaltliche Ausrichtung, die Betriebsstruktur, die
Mittelbeschaffung sowie der lnvestitionsbedarf in Dauer- und Sonderausstel-
lungen soll zeigen, welchen Personal- und Mittelbedarf es zukünftig braucht,
um die bestehende Qualität zu halten und neue Angebote aufzubauen. Dabei

sollte auch die Möglichkeit einer engeren Zusammenarbeit geprüft werden, um
die einzelnen Betriebe ressourcenmässig sowie im öffentlichen Auftritt zu stär-
ken.
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Neben den beiden Museen wollte die Stadt auch das Planetarium-Sternwarte
in das Gesamtkonzept miteinbeziehen. Auch diese Kulturinstitution ist eine von
der Stadt geförderte und über die Region hinausstrahlende Einrichtung. Das Pla-

netarium-Sternwarte hat die gleiche betriebliche Struktur wie die beiden Mu-
seen und kann auch als Ecomuseum bezeichnet werden. Ecomuseen versam-
meln nämlich ihre Objekte nicht im Museum, sondern gehen mit den Leuten zu

den Objekten. Die Sternwarte macht etwas ganz Ähnliches. Dank der Apparate
werden die Besucher näher an die Gestirne gebracht. lm Folgenden wird von
allen drei lnstitutionen als Museen gesprochen.

Ziel aller drei Museen ist es, sich den hohen Ansprüchen der Besucherinnen und
Besucher laufend anzupassenden und deren Erwartungen zu erfüllen. Bislang

wurde diese Leistung mit grossem Erfolg, vorwiegend mit ehrenamtlich Arbei-
tenden, erfüllt. Das Ende dieser Pionierphase der Gründergeneration der Mu-
seen ist absehbar.

Vorgehen
Die drei Museen einigten sich, einen Projektleiter für die Erarbeitung des'Kon-
zepts zu beauftragen. ln Absprache mit der Stadt und den Stiftungsräten der
drei lnstitutionen wurden die Ziel und der Terminplan für das Projekt festgelegt.

lm ersten Schritt fanden Gespräche mit den Museumsverantwortlichen statt.
Dabei ging es um Kenntnisnahme ihrer Arbeit und um die Analyse der Museen
hinsichtlich der Bereiche; Auftrag, Sammeln und Bewahren, Forschen, Ausstel-
ien, Vermitteln, Service public, Betriebsstruktur und Finanzierung. ln diesen Ge-

sprächen wurden vorhandene Potentiale und mögliche neue Schwerpunkte
ausgelotet, angesprochen und diskutiert.

lm zweiten Schritt wurden die Bereiche Sammeln und Bewahren, Forschen, Aus-
stellen, Vermitteln, Betriebsstruktur und Finanzierung qualifiziert und künttige
Potentiale in ein Dokument eingearbeitet und von den Stiftungen verabschie-
det.

lm dritten Schritt wurde der Aspekt Budget/Finanzierung für die nähere Zukunft
zwischen den Verantwortlichen aller drei lnstitutionen diskutiert und verab-
schiedet.
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lm vierten und letzten Schritt wurden die erarbeiteten Unterlagen in einem Do-

kument zusammengeführt und von den drei Museen verabschiedet. Dieses Pa-

pier bildet die Grund- und Ausgangslage für dieses Museumskonzept.

5 Rahmenbedlngungen

Kantonale Vorgaben
Die rechtlichen Grundlagen der Fördermöglichkeiten Kultureller Einrichtungen
sind im Gesetz über die Kulturförderung und die Kulturpflege sowie der dazu-
gehörenden Verordnung festgeschrieben (RB 442.1 und 442.Lt). Die Verord-
nung des Regierungsrates über die Verwendung der Mittel aus dem Lotterie-
fonds regelt die Zuweisungen aus diesem Fonds (RB 935.523). Gemäss 5 1Z¡f. 3

der Verordnung über die Kantonalen Museen (RB 432.3LLl-können als lokales
Museum Beratungen und Unterstützungen angefordert werden (Beilage 3, Ge-

setzliche Grundlagen Kanton Thurgau). Das Kulturkonzept des Kantons Thurgau
(2016 bis 2018) hält die Bedingungen der Unterstützung für Kulturvermittlung
oder von Vermittlungsprojekten fest und gibt die Qualitätskriterien für Förder-
gelder vor. Es wird in den kommenden Jahren eine Museumsstrategie für den
Thurgau entwickelt, die das Verhältnis der kantonalen Einrichtungen zu den
mittleren und regionalen Museen evaluiert und regeln soll. lm Grundsatz funk-
tioniert die Kantonale Kulturförderung nach dem Subsidiaritätsprinzip, das in
der Kantonsverfassung verankert ist, also in Ergänzung zu Gemeinden und Pri-

vaten. Der Kanton unterstützt Trägerschaften und Projekte von überregionaler
und kantonaler Bedeutung. Die Gemeinden und Regionen sind primär zuständig

für lokale und regionale Veranstaltungen, Trägerschaften und Projekte (Beilage

4, Auszug aus dem Kulturkonzept Kanton Thurgau).

5.1

5.2 Grundsätze der Stadt Kreuzlingen
Die Stadt Kreuzlingen bekennt sich mit finanziellen, personellen und organisa-
torischen Mitteln zu den seit Jahren etablierten Häusern Seemuseum, Museum
Rosenegg und Planetarium-Sternwarte und sichert damit ihren langfristigen
Fortbestand.

Die Führung und Verantwortung der Museumsbetriebe soll weiterhin in der Trä-
gerschaft der Stiftungen verbleiben. Die Vorteile einer Stiftung mit einem star-
ken Verein und Mitgliedern im Hintergrund ist unersetzbar. Ein Helferteam im
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Ehrenamt kann in dieser Qualität nur durch eine private Organisation aufrecht-
erhalten werden. Wichtig dabei ist die Kontinuität und fachliche Qualität in der
Leitung der Museumsbetriebe beizubehalten. Dies ist zum heutigen Zeitpunkt
nur mit einer Professionalisierung in der Museumsleitung möglich.

Die Leistungsvereinbarungen regeln die Rechte und Pflichten der Vertrags-
partner und legen den Beitrag und zusätzlich vereinbarte Unterstützungsleis-
tungen fest. Das Museumskonzept gibt die strategischen Ziele vor und hält die
Aufteilung der finanziellen Beiträge nach einem Verteilschlüssel fest. Mit dem
Verein Kultursee sollen die Nachbargemeinden besser in einen regionalen mu-
sealen Kulturauftrag miteingebunden werden.

Der Bildungsstandort Kreuzlingen soll mit Unterstützung des kantonalen Pro-
jekts,,Kultur und Schule" in Zusammenarbeit mit den ansässigen Bildungsinsti-
tutionen ein Vorzeigeobjekt des Kantons werden. Der Tourismus profitiert von
den Programmen und Ausstellungen in allen drei lnstitutionen.

6 Situationsanalyse

6.1 Seemuseum
Das Gebäude, inkl. Wöschhüsli und Werkstattgebäude: Eigentümer und Bau-

rechtgeber: Stadt Kreuzlingen (auf 60 Jahre bis 2057)
TrägerschaftundBetreiber: StiftungSeemuseum
Gründungsjahr: 1989
Eine Leistungsvereinbarung regelt die Rechten, Pflichten und Leistungen.

Das Seemuseum befindet sich allgemein in einem guten Zustand. Die Eigenfi-
nanzierung der Stiftung durch Vermietungen nimmt infiolge Rückstellungen für
Unterhaltsarbeiten in den kommenden Jahren ab. Die Betriebsmittel des See-

museums sind für die Entlöhnung des Leitungsteams heute nicht gesichert. Die

finanzielle Situation lässt es zudem nicht zu, die grösseren, anstehenden Aufga-

ben der Entwicklung des Betriebes anzugehen.

Die Stiftung trägt heute eine Schuldenlast von CHF 655'000.-.
Die städtische Unterstützung beläuft sich zurzeit auf 2 x CHF 30'000.- pro Jahr
und läuft 2016 aus.
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6.2 Museum Rosenegg
Das Gebäude: Eigentümer und
Baurechtgeber: Stadt Kreuzlingen (auf 60 Jahre bis 2058)
Trägerschaft und Betreiber: Stiftung Rosenegg

Gründungsjahr: 1998
Eine Leistungsvereinbarung regelt die Rechten, Pflichten und Leistungen.

Das Museum Rosenegg ist heute in tadellosem Zustand. Die Betriebsmitteldes
Museums werden wegen Wegfall der Ehrenamtlichkeit auf eine neue Basis ge-

stellt werden müssen. Die finanziellen Mittel der Stiftung sind nicht ausrei-
chend, um eine Entlöhnung des Leitungsteams zu sichern. Da die Leiterin per
Ende 2016 das Museum verlassen wird, gilt es zügig neue Lösungen zu finden,
ohne eine grosse Leistungseinbusse zu riskieren.

Die Stiftung trägt zurzeit keine Schuldenlast
Die städtische Unterstützung beläuft sich zurzeit auf jährlich CHF 30'000.-
(CHF 20'000.- für Unterhalt, CHF 10'000.- für Museumsbetrieb, inkl. Ausstellun-
gen).

Planetari um-Sternwarte
Grundstück im Baurecht,
Baurechtgeber: Stadt Kreuzlingen (auf 60 Jahre bis 2058)
Baute im Eigentum
der Trägerschaft: Stiftung Planetarium-Sternwarte
Betrieb durch: Astronomische Vereinigung Kreuzlingen(AvK)
Gründungsjahr: L972
Eine Leistungsvereinbarung regelt die Rechten, Pflichten und Leistungen.

Das Planetarium und die Sternwarte sind ln tadellosem Zustand. Die ehrenamt-
liche Tätigkeit des Führungsteams kann langfristig nicht aufrechterhalten wer-
den und soll auf eine neue Basis gestellt werden. Die finanziellen Mittel der Stif-
tung sind nicht ausreichend, um eine Entlöhnung des Leitungsteams zu sichern.

Die Stiftung trägt heute eine Schuldenlast von CHF 550'000.-.
Die städtische Unterstützung beläutt sich zurzeit auf jährlich CHF 25'000.-

6.3
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7 Strateglsche Ziele und Massnahmen
Die strategischen Ziele sind in die Bereiche; Auftrag, Sammeln, Bewahren, For-

schen, Ausstellungen, Vermittlung, Service public, Projekte museal, lnfrastruk-
tur eingeteilt. Es geht vor allem um die klare Definition des Stiftungszwecks, der
Schwerpunkte der Ausstellungen und des Sammlungsziel. Eine grosse Rolle in
allen Sparten und Einrichtungen spielt die Vermittlung der lnhalte und dabei
sinnvolle stärkere Miteinbezug der Bildungszentren in das Programmangebot.

7.t Seemuseum

7,t.L Auftrag
Schwerpunktmässige Ausrichtung und Konzentration auf: Geschichte und Kon-

text der Schifffahrt, der Fischerei und des Wassers am Bodensee.

Weitere Spezialthemen werden in kleinen und grossen Sonderausstellungen
präsentiert

7.1.2 Sammeln/Bewahren
Das Museum braucht ein Sammlungskonzept auf der Grundlage des präzisen

Auftrags. Es benennt, was in die Sammlung aufgenommen und was abgelehnt
wird, auch wenn es sich um eine Schenkung handelt,

Die Sammlungsbewirtschaftung im Kulturgüterschutzraum ist gut. D¡e lnventa-
risierung der Objekte auf einer Datenbank steht vor dem Abschluss.

Forschen
Ressourcen für die Forschung sind zurzeit keine vorhanden. Es geht dabei nicht
um Grundlagenforschung, sondern um angewandte Forschung, d.h. inhaltliche
Arbeit, die in die Sammlung und Sammlungserweiterung sowie in die Dauer-
und Sonderausstellungen einflíesst. Für den Kurator sollten hier Freiräume ge-

schaffen werden.

7.1.3

7.1,4 Ausstellen/Vorführungen/Events
Die Erneuerung der Dauerausstellung aus dem Jahr 1990 ist das wichtigste De-

siderat.
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Das Museum profitiert heute vor allem von attraktiven Sonderausstellungen.

Konzentration auf die Themen Schifffahrt, Fischerei und Wasser, verbunden mit
einer didaktisch spannend aufgebauten, konservatorisch nach heutigen Stan-

dards (Licht/Klima/Schutz) präsentierten Ausstellung.

Profiliert, konzentriert, frisch, themennah, familienfreundlich, schulrelevant
und lebendig.

Das Museum vermietet auch Räumlichkeiten für verschiedene Veranstaltungen
(Gewöl be kel le r/Seesch u lzi m mer).

7.1.5 Vermltteln
Museumspädagogik vertiefen, fest verankern. Heute eine 50 % Stelle.

Zusammenarbeit mit (Sport-) Vereinen intensivieren.

Kontakt herstellen und Zusammenarbeit suchen zu ähnlichen lnstitutionen.
Eine verbesserte Koordination mit dem Museum Rosenegg und dem Planeta-
riu m-Sternwarte ist anzustreben.

Didaktisches Materialfür Sonderausstellungen und Dauerausstellung erneuern.
Attraktives Veranstaltungsprogramm zu den Themen Schifffahrt, Fischerei und
dem Lebensraum,Bodensee'.

7.t,6 Servlce publlc/lnfrastruktur
Signaletik im Aussen- wie lnnenbereich weiter optimieren.

Pa rkiermöglich keit fü r Behinderte organ isieren u nd ausschildern.

Das Seemuseum ist nur sehr beschränkt rollstuhlgängig. Erreichbar sind nur das
Foyer, das Seeschulzimmer und der Gewölbekeller. Somit sind die Ausstellungs-
räume nicht barrierefrei. Dieses Desiderat ist unbedingt anzugehen.

Der Umbau des Foyers/EG ist der erste Schritt in diese Richtung.
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Das Museumscafé wurde mit grossem Erfolg eingeführt und wird mit viel eh-
renamtlichem Engagement betrieben. Bauliche Veränderungen sind für die er-
folgreiche Weiterfü h ru ng notwend ig.

öffn ungszeiten während der Sommermonate ü berden ken ( Museu mscafé), ab-
gleichen mit dem Museum Rosenegg.

7.2 Museum Rosenegg

7.2.1 Auftrag
Die Stiftung Rosenegg hat sich mit ihrer Gründung 1998 zur Aufgabe gemacht,

das vormalige Heimatmuseum zu übernehmen, weiter zu betreiben und zu er-
neuern. Gleichzeitig werden die Gebäude der Rosenegg erhalten und genutzt.
Für Anlässe der Stadt oder anderer lnstitutionen werden repräsentative Räume
zur Verfügu ng gestellt.

Das Museum Rosenegg ist ein Ort der Begegnung und des kulturellen Austau-
sches. Es bietet kulturgeschichtliche Dauerausstellungen und ein breitgefächer-
tes Son dera usste I lu n gsa n gebot m it attra ktive n Ve rm ittl u n gsa nge bote n.

Zielpublikum sind die Besucher der Region Kreuzlingen.

7.2.2 Sammeln/Bewahren
Das Sammlungskonzept ist zu überarbeiten und zu finalisieren.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Sammlungstätigkeit sind in der Daueraus-
stellung angelegt: Persönlichkeiten aus Kreuzlingen und der Region, Hüben und
Drüben. Zusammenleben an der Grenze, Kloster- und Siedlungsgeschichte so-
wie der abgeschlossene Themenbereich Masse und Gewichte.

Die Sammlung ist im Kulturgüterschutzraum aufbewahrt. Passende Exponate
werden in die Dauerausstellung integriert oder in Sonderausstellungen gezeigt.

Die lnventarisierung der Objekte wird laufend nachgeführt.
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7,2,3 Forschen
Angewandte Forschung wird erbracht, d,h. inhaltliche Arbeit, die in die Ausstel-
lungen einfliesst. Einzelne Beiträge wurden in Delfinbänden sowie im Hegau-
jahrbuch publiziert. Es gibt ein lnfoblatt mit wissenschaftlichen Artikeln. Es wird
mit anderen Museen zusammengearbeitet.

Unter der Schirmherrschaft der Rosenegg werden die Beitrtige zur Ortsge-
schichte in Zusammenarbeit mit Fremdautoren herausgegeben. Diese Arbeiten
sollen in Zusammenarbeit mit der Stadt Kreuzlingen verstärkt werden.

Das Museum besitzt eine Handbibliothek. Arbeitsplätze für Dritte sollen ge-

schaffen werden.

7 .2.4 Ausstellen/Vorführungen/Events
Das Themenspektrum umfasst eine breit angelegte Kulturgeschichte an Hand
wichtiger Persönlichkeiten, thematisiert die Grenzsituation Kreuzlingen/Kon-
stanz und gibt Einblick in die Kloster- und Siedlungsgeschichte.

Bis Ende 2017 läuft die längerfristige Sonderausstellung vor dem Hintergrund
der Aktivitäten rund um das Konstanzer Konzil.

Weniger sozialfokussiert denn objektfokussiert ist die Sammlung Mosse und Ge-

wichte.

lm Stucksaal finden regelmässig Veranstaltungen statt, u.a. in enger Zusammen-
arbeit mit der Gesellschaft für Musik und Literatur (GML).

7.2.5 Vermitteln
Das Museum bietet ein reiches Vermittlungsangebot. Führungen über muse-
umspädagogische Aktionen, Stadtführungen und Rahmenprogramme zu den
Sonderausstellungen. Die Angebote werden den Altersgruppen angepasst
(mehrheitlich 60+, Schüler und Studierende).

Didaktisches Material wird je nach Thema speziell zusammengestellt

Die Ausstellungen werden über Texte, Legenden und elektronische Mittel (Mul-
timed iastationen) vermittelt. Begleitet a uch von Rah menveranstaltu ngen.
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Kontakt herstellen und Zusammenarbeit suchen zu ähnlichen lnstitutionen.
Eine verbesserte Koordination mit dem Seemuseum und dem Planetarium-
Sternwarte ist anzustreben Werbung und Marketing soll künftig gemeinsam or-
ganisiert werden. Halbjährlich wird ein eigenes lnfoblatt herausgegeben.

7.2,6 Servlce publlc/lnfrastruktur
Es sollen Parkiermöglichkeiten für behinderte Museumsbesucher eingerichtet
werden.

Das kleine Café und den Museumsshop weiter entwickeln.

7.3 Planetarium-Sternwarte

7.3.t Auftrag
Das Planetarium-Sternwarte vermittelt naturwissenschaftlich astronom¡sches
Wissen auch auf unterhaltsame Art und Weise. Der Sternen- und Planetenhim-
mel wird dem Publikum näher gebracht.

Die Stiftung Sternwarte Kreuzlingen ist Eigentümerin des Planetariums und der
Sternwarte und stellt hierzu eine tadellose lnfrastruktur zur Verfügung.

Der Verein AVK (Astronomische Vereinigung Kreuzlingen) ist zuständig für die
reichhaltigen lnhalte, Angebote und das Funktionieren des Betriebs.

7.3.2 Sammeln/Bewahren
Das Planetarium hat keine Sammlung im traditionellen Sinn.

Eine bestehende kleine Fotosammlung <Farben der Nacht> der Astronomi-
schen Vereinigung Kreuzlingen könnte der Grundstock für einen Aufbau einer
künftigen Fotosammlung sein.

7.3.3 Forschen
Angewandte Forschungen in kleinerem Rahmen finden statt

Ziel ist, sich künftig auch mit anderen <Forschungsanstalten> abzusprechen, um
im Bereich Sternwarte gemeinsam Projekte zu realisieren.
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Seit fünf Jahren erscheint das Mitteilungsblatt, das gedruckt wie online abrufbar
ist. Es vereint Vereinsnachrichten, News, und wissenschaftliche Beiträge.

Es gibt eine kleine, katalogisierte Bibliothek für den internen Gebrauch.

Anfragen für Bildmaterial werden vor allem von Medienleuten und Tourismus-
kreisen gestellt, nicht von Forschern.

7,3.4 Ausstellen/Vorführungen/Events
Ein Ausstellungsbereich ist nur in der Vor- oder Wartezone beim Haupteingang.
Sie ist heute nicht optimal bespielt. Für diese Zone soll ein Ausstellungskonzept
erarbeitet u nd professionell u mgesetzt werden.

Die kürzlich erfolgte Umrüstung des Planetariums auf Digitaltechnik wird es

künftig erlauben, den Besucherinnen und Besuchern ein weit grösseres Ange-
bot zu machen.

Die Sternwarte bietet heute beiguten Wetterbedingungen ein Life-Erlebnis, das

noch intensiver beworben werden sollte.

Sonderausstellungen sollten vermehrt gezeigt werden (ev. auch Übernahmen
von bestehenden Ausstellu ngen a nderer I nstitutionen).

Die örtlichkeiten sind auch für andere Events zugänglich

Die Dachterrasse mit schönem Blick auf den See hat grosses Potential.

7.3.5 Vermitteln
Die Vermittlungsangebote sind Führungen, pädagogische Aktionen mit Schul-
klassen. Zusa m mena rbeit muss verstärkt werden.

Schriftliches, didaktisches Material steht zur Verfügung und kann auch online
heruntergeladen werden. Das Material ist soll optimiert werden.

Es werden Sternwartenführungen zu speziellen Themen angeboten
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Es gibt zwei ausgeschilderte, ca. 6.5 km lange Planetenwege. Sie führen jeweils

vom Pluto zur Sonne oder umgekehrt. Die Planeten werden massstabsgetreu
(1:1 Milliarde) auf den lnformationstafeln abgebildet und stehen in massstabs-
getreuer Entfernung zum nächsten Planeten. Führungen vermehrt anbieten.

Ein Audioguide für den Planetenweg wäre ein Desiderat

Kontakt herstellen und Zusammenarbeit suchen zu ähnlichen lnstitutionen.
Eine verbesserte Koordination mit dem Museum Rosenegg und dem Seemu-
seum ist anzustreben.

7,3,6 Service public/lnfrastruktur
Die Signaletik im Aussenraum wird optimiert werden (inklusive Parkierung).

Shop und Kasse befinden sich gleich beim Haupteingang. Ein kleines Sortiment
steht zum Verkauf. Soll auch optimiert werden.

Das Planetarium ist rollstuhlgängig erreichbar, der Bereich Sternwarte hingegen
nicht. Machbarkeit prüfen.

lndividuelle Betreuung gehört auf Anfrage zum Besucherservice

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden inhaltlich geschult.

Mit dem Museumspass ist der Eintritt gratis. Werbeaktion mit den anderen Mu-
seen planen.

Vermarktung und Kommunikation müssen optimiert werden.

8 Langfristige Ziele

8.1 Proflllerung der drei Museen
Das Seemuseum widmet sich der Schifffahrt, der Fischerei und dem Wasser. Es

unterhält eine kulturhistorische Dauerausstellung und ist Plattform für natur-
wissenschaftlich und kulturhistorisch ausgerichtete Sonderausstellungen. Es
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8.2

8.3

betreibt angewandte Forschung in Zusammenhang mit Bildungs- und Unterhal-
tungszwecken.

Das Museum Rosenegg ist der Ort für breitgefächerte, kulturelle Aktivitäten. Es

unterhält kulturhistorische Dauerausstellungen und ist Plattform für Sonderaus-
stellungen. Letztere sind auch angesiedelt im Bereich der bildenden Kunst. Es

betreibt angewandte Forschung in Zusammenhang mit Bildungs- und Unterhal-
tungszwecken.

Das Planetarium-Sternwarte ist ein Ort, wo astronomisch naturwissenschaftli-
ches Wissen auch unterhaltsam vermittelt wird. Es betreibt zurückhaltend an-
gewandte Forschung in Zusammenhang mit Bildungs- und Unterhaltungszwe-
cken.

Gemelnsame Dienstleistu ngen
Um mittelfristig den Auftritt und die Ertragsseite der drei lnstitutionen zu stär-
ken, wird eine engere Zusammenarbeit in der Administration und Marketing
beschlossen. Die Kuratorien bleiben jedoch selbständig, denn Differenz schafft
Profil.

Gemeinsamer Auftritt in sozialen Medien wie Facebook und anderen. Ein ge-
meinsames Werbe- und PR-Büro. Künftig stärkere Bewerbung der Ostschweiz
und Seeanrainer.

Zusammenarbeit der Sekretariate für Auskunftsdienste. Erreichbarkeit zu Büro-
zeiten. Dieses <DienstleistungszentrumD organisiert/koordiniert auch Vermie-
tungen und Events Dritter.

Zusammenarbeit zwischen Seemuseum und Rosenegg im Hinblick auf Muse-
u mstechnik u nd tech n ischen U nterha lt ( I nfrastru ktu r/Ha rdwa re).

Aktivieren einer gemeinsamen Revisionsstelle für alle drei Museen.

Zusam menarbelt mlt Blldu ngseln rlchtu ngen u nd Kultu rveranstaltern
Der Bildungsstandort Kreuzlingen bietet eine hervorragende Möglichkeit der
engen Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Ausbildungszentren. Diese Zu-
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8.4

9

sammenarbeit gilt es zu fördern und die Programminhalte mit den Schulleitun-
gen abzusprechen und wo möglich zu integrieren. Die Zusammenarbeit ist aus-
zubauen.

Mitein bezug der Schu I leitungen in d ie Progra m mgesta ltung

Zusammenarbeit und Programmabsprache mit den Kulturveranstaltern der Re-

gion und den Konstanzer Museen.

Aufbau Marke <Kreuzllnger Museen>
Die Angebote der drei Museen, in Zusammenarbeit mit der Stadt Kreuzlingen,
werden vor dem Hintergrund eines engagierten Stadtmarketings gesehen, denn
Kultur wirkt über Grenzen und Regionen hinaus. Künftig wird deshalb die Marke
<Kreuzlinger Museenl eingeführt. Unter diesem Label planen die drei Museen
periodisch gemeinsam koordinierte Auftritte.

Stärkere Zusammenarbeit mit Kreuzlinger- und Thurgau Tourismus und Touris-
mus und Marketing Konstanz

Ein Bus, oder eine Buslinie wird zum <Museumsbus>

Finanzierung
Alle drei lnstitutionen haben sich für das vorliegende Museumskonzept bereit
erklärt die finanzielle Situation der Stiftungen sowie die Finanzierung des Mu-
seumsbetriebs offen zu legen,

Zielvorgabe war, den heutigen Status quo anhand einer Aufwand/Ertrags-Rech-
nung darzustellen sowie eine ideale, finanzielle Zukunft mit teilweise professio-

nellen Positionen zu quantifizieren, inklusive mit Angaben zu Aufwand und Er-

trag.

Die zusammengestellten Betriebsrechnungen zeigen deutlich, dass die künftige
Herausforderung für alle drei Museen die Besoldung, zumindest der Museums-
leitung, sein wird. Das bislang für das Museum Rosenegg und das Planetarium-
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9.1

Sternwarte vorherrschende Modell der fast ausschliesslich ehrenamtlichen Tä-

t¡gkeit auf allen Stufen, und insbesondere für die Leitungsstufe, muss wohl als
nicht mehr praktikabel bezeichnet werden, will man den Status quo erhalten.

Eine verstärkte Zusammenarbeit der drei Museen bewirkt sicherlich eine bes-

sere Ertragslage, das ausgeglichene Gesamtergebnis muss aber mit zusätzlicher
Spendenbeschaffung erreicht werden.,

Allein aus den Beiträgen der öffentlichen Hand werden sich die Museumsbe-
triebe nicht finanzieren können. Wie schon heute, sind die Stiftungen gefordert
zusätzliche Fördermittel über Spenden, Legate, Stiftungen, Private, Wirtschaft
zusam menzutragen.

Vertellschlüssel des Beltrages der Stadt
Aufgrund der verschiedenen Ausgangslagen der Museen wurden von den Fi-

nanzverantwortlichen der Stiftungen gemeinsame Finanzpläne entwickelt, die
die langfristigen Ziele sicherstellen. Die Basis der Budgetierung der Museen bil-
deten die individuellen Betriebsrechnungen und die jeweils nötigen strukturel-
len Veränderungen zum Status Quo. Der Verteilschlüssel wurde im Einverneh-
men der drei Stiftungen erstellt. ln der städtischen Finanzplanung ab 2OL7 wur-
den bereits CHF 300'000 als wiederkehrende Zusatzleistungen zugunsten der
Museen als Richtwert, basierend auf den Betriebsstrukturen, voranschlagt. Eine

Erhöhung der Betriebsbeiträge um CHF 264'000 pro Jahr deckt sich mit dem
angenommenen Richtwert im Finanzplan der Stadt Kreuzlingen.

Jahresbeitrag L00% cHF 380'000 (heute 118'500)

Seemuseum

Museum Rosenegg

Pla neta riu m-Sternwa rte

cHF 125'000
cHF 160'000
cHF 95'000

(heute 60'000)
(heute 3o'ooo)
(heute 28'500)

33 o/o

42o/o

23%

9.2 Betrlebsrechnungen der Museen Kreuzlingen
lm Zusammenzug sind die wichtigsten Kennzahlen und die Veränderung vom
Status Quo zum beschriebenen Ziel ersichtlich.
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Seemuseum heute Verände-
runS

morgen

Ertrags- oder Aufwandstiberschuss - 38'300 3g'300
Ertrag 309',500 112'500 422'OOO

Eintritte, Shop, Veranstaltungen, Cafete-
ria

56'000 19'000 75'000

Miteliederbeiträge 4'500 2'500 7'000
Beiträge, Vermietungen, Spenden, Spon-
soring, Projektbeiträge

189'000 26'000 215'000

Beiträge Stadt Kreuzlingen 60'000 65'000 125'000

.Aufwand 347'800 74'200 422'OOO

Personalaufwand heute 205%, morgen
2LS%

173'500 24'000 197'500

Ausstellungen, Ankäufe, Events, Cafete-
ria, Verwaltung, Vermarktu ng

57',s00 17'000 74'500

Unterhalt, Versicherung, Energie, Zins,

Abschreibungen
116',900 33'200 150'000

Museum Rosenegg heute Verände-
runS

morgen

Ertrags- oder Aufwandsüberschuss 10'400 - 9'900 500
Ertrag 105'600 142'400 249'000
Eintritte, Shop, Veranstaltu ngen, Cafete-
ria

31'400 6'600 381000

Mitgliederbeiträge 8'600 6'400 15'000
Beiträge, Vermietungen, Spenden, Spon-
soring

35'600 - 600 35'000

Beiträge Stadt Kreuzlingen 30'000 130'000 160'000
Aufwand 95'200 152'300 247'500
Personalaufwand heute 205% (ehren-
amtlich), morgen 2I5%

15'700 L28'700 L44'400

Ausstellungen, Ankäufe, Events, Cafete-
ria, Verwaltu ng, Vermarktung

19',800 24'200 44'000

Unterhalt, Versicherung, Energie, Zins,

Abschreibungen
59'700 - 600 59'100
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Planetarlum-Sternwarte heute Verände-
rung

morgen

Ertra oder Aufwandsüberschuss 5'000 - 5'000

123'000 127'000 250'000

Eintritte, ShoP, Veranstaltungen, Cafe-

teria

70'000 43'000 113'000

M iederbeiträ 0 0 0

Beiträge, Vermietungen, SPenden,

s nson

2g'000 14'000 42'000

Beiträ Stadt Kreuzli n 25'000 70'000 g5'000

Aufwand 118'000 132'000 250'000

Personalaufwand heute L60% (zum

grössten Teil ehrenamtlich), morgen

t75%

3g'000 93'000 132'000

Ausstellungen, Ankäufe, Events, Cafete-

ri Verwaltun Vermarktu

7'000 g'000 16'000

Unterhalt, Versicherung, Energie, Zins,

Abschreibungen, Verwaltung, Vermark'

tu

72'000 30'000 102'000

10

Die detaillierten Betriebsrechnungen der Museen Kreuzlingen sind in der Bei-

lage 5 ersichtlich.

Fazlt
Die Umsetzung des Museumkonzeptes sichert den kurzfristigen Erhalt und den

mittel- und langfristigen Ausbau des heutigen Museumsangebots.

Die Zusammenarbeit der drei Museen schafft einen sichtbaren Mehrwehrt für

die Stadt, den Kanton und die Seeanrainer. Dank der besseren Organisation,

dem attraktiveren Angeboten (für Jugendliche wie Erwachsene), einer gezielte-

rer Angebotsvermittlung sowie dem gemeinsamen Auftritt unter der Marke

,,Kreuzlinger M useen".

Für Kreuzlingen bedeuten die,,Kreuzlinger Museen" einen lmagegewinn für die

stadt und eine stärkung des Kreuzlinger und Thurgau Tourismus-Angebots.
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Die historischen Gebäude werden erhalten und die Zugänglichkeit im Falle des
Seemuseums uitd des Museums Rosenegg sichergestellt, sowie die öffentlich
zugängliche Nutzung und Bespielung der drei Orte mit hochstehenden, kultur-
h istorische n u nd natu rwisse nschaftl ichen An ge boten gewä h rle istet.

Die ehrenamtliche Tät¡gke¡t wird professionell betreut. Für viele Menschen ist
eine ehrenamtliche Tätigkeit von Bedeutung, sie gibt Anerkennung und struktu-
riert den Alltag.

Kreuzlingen verfügt langfristig über eine vielfältige Museumslandschaft mit ho-
hem Anspruch an die Qualität der Wissensvermittlung, der Ausstellungen, die
Gebäude und die Veranstaltungen. Die Attraktivität soll zu einer gesamthatten
Besucherzunahme von 30 bis 40% bis in fünf Jahren führen.

Die Museen sind mit ihren vielfältigen und spannenden Programmen Teil des
neuen Freizeitangebots für die gesamte Kreuzlinger Bevölkerung aller Genera-
tionen und Kulturen. Die drei Museen sind starke ldentifikationsplattformen
und nehmen auch wichtige Funktionen im Bereich Bildung, Kunst, Wissensver-
mittlung, ldentifikation mit der Stadt Kreuzlingen und Bewahrung von Traditio-
nen in unserer Gesellschaft war.

Bellagen
Ku ltu rprofil Arbeitsgru ppe Kom mu nikation
Bericht Museen Reinhard
Gesetzliche Grundlagen Kanton Thurgau
Auszug Kulturkonzept Kanton Thurgau
Finanzen
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Museumskonzept Beilage 1

6KreuzlingenKulturprofll

Ergebnlsee Arbeltsgruppe "Kommunlkailon',

Zlele
- lnformation nach lnnen und Aussen prüfen und optlmleren
- Medlenkontaktestårten, Medlenpräsenzverbessern
- Verllnkung mit allen lnformatlonsanbietern, Kalender der Städte, Bildungszontren, Medlen,

Kulturstlftung, thurgaukultur usw.

' Reglonale Vernetzung zwlschen Kreuzllngen und Konstanz verbessern, personenunabhängig

Leltllnle
Die Kommunikation lst ln erster Llnle Aufgabe der elnzelnen Kulturanbleter. Dle Stadt vsrnetzt,
verstärkt auf ihren eigenen Kanälen und realisiert überdachende Massnahmen (u.a. ln
Zusammenarbeit mit Kultursee und dem Kulturdachverband).

Vorgehen
1, Übersicht Stand der Dlnge und Auswertung

- Bestehende Kommunlkationskanäle und -Mlttel/ pråsenz ln den Medlen
2. DeflnltlonHandlungsbedarf

- Bestehendes optlmieren / Neues lancieren

Zlele lMassnahmen

1. Bestehendes ootlmleren

Erledlgt: Darstellung, Sprache und bessere Vorllnkung Vsranstaltungskalender (CH und KN),
Aktualisierung Medlenllste.

Läuft;Webpräsenz Kulturdachverband (KDV) auf kultursee.ch, Programm onllne stellen, KN
integrieren, Darstellung E-News 0ber stadtunterstützte Veranstaltungen verbessern.
To do: Elntragsquote auf thurgaukultur.ch und Kalender KN erhöhen. Mittelfrlstlg neue Lösung fär
Organlsatlon/Streuung Programm Kulturdachverband, Kulturstand an Neuzuzüger.lnfo
überpr{ifen. Mehr corporato lnfos auf kultursee.ch (Verantwortllche, Vergaben).

2. Neues elnführen

Erledigt: Neue Veranstaltungsselte ln Kreuzlinger Zeitung. Erste Gespråche mit Redak¡onen.
Låuft: Schnittstelle Datenbank thurgaukultur.ch (Ziel: elne elnzlge Adresse für Elngabe
Kulturdaten).

To do: Kulturberlcht Stadt Kreuzlingen, Regelmässige Kultursee-Medienevents (erstmals Sept
131. Zu Prtifen: Kulturgutschelne, lnfotermlnals/Kulturplakate, Kulturaktlonen lm öffenillchen
Raum, Kulturlnfos ln Hotels, Einmallg: Massnahmen Konzil.Jublläum.
Vision: Êine neue Stelle für ,,elne/n Kulturverantwortllche/n" der Stadt Kreuzllngen

To do allgemeln:

Entwlcklung Kulturprofll verfolgen (lnhalte, lnirastruktur, Kommunikatlonsbedürfnlsse), Rechtzeltlg
geeignete Kommunlkatlonsmassnahmen planen und umsetzen.

7. Mal 2013 / Erlka Llnder

HICMU€\ProJekte\Kullurprolll\Untorlagon ArbeltBgruppon\Untorlagon ArGr Kommunlkatlon\Ergobnlsso Arôr Kommunlkatlon
07.06,2013.d0cx
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Ergebnlese Arbeltsgruppe "Kulturangeboto"

ZIel der Auslegeordnung
- Übersicht riber das Angebot nach Sparten und Veranstalter

- Schwerpunkte aufzelgen und Stärken und Schwächen erkennen

- Daraus zsigt sich dle Besonderheit -"das Kulturprofil" - von Kreuzlingen

Vorgehen
- Zusammenstellen aller Kulturangebote nach Sparten (Theater, Kabarett, Literatur, Musik, Tanz,

Museen, Brauchtum, elnmalige Anlässe)
. Die Angebote wurden der Reglon zugeteilt (Kreuzllngen, Nachbargemelnden, Konstanz)

- Unterscheldung ln wlederkehrende Veranstaltungen (Festivals), elnmallge Anlåsse

- Auftellen ln Kulturveranstalter (288, Theater an der Grenze, GML...), Kulturschaffende (See-
Burgtheator, Kammermusik Bodensee..), Betriebe (Museen, Planetarium..)und Vereino

Welche Stårken hat Kreuzllngen
- Das grosso und vielseitlge Angebot wlrd durch Private Vereine gestaltet und durchgeführt. Dle

Stadt und der Kanton unterstLitzen dlese Arbelt und fördern so flnanzielldle Kulturveranstaltungen
und -angebote.

- Mit dem grossen Angebot der Stadt Konstanz (Stadttheater, Philharmonie, Klelnkunst, Museen
usw,) erweltert slch das Kreuzllnger Kulturangebot um eln Vlelfaches,

- Dle Zusammenarbelt über dle Grenze der Kulturgnbieter und der beiden Städte brlngt lmmer
wleder elnmallge grenzüberschreltende Projekte zustande, (Stadttheater spielt in Kreuzllngen,
Grenztlsch, Kunstgrenze, Kulturfeste,..)

- Die Stadt Kreuzlingen ist flexibler in der Förderung von einmallgen Prolekten, dies macht uns als
"kleine freche Schwestet" besonders, zeichnet uns aus,

- Der Kulturdachverband ist das Sprachrohr der Kulturanbieter und -schaffenden und vertrltt deren
lnteressen gegenüber der Stadt und dem Kanton.

- Dle meisten der elnmallgon Anlässo wurden von allen Veranstaltern (Dachverband) mitgetragen
und organisiert. Das ist das Besondere daran.

- Der Vereln Kultursee fördert aus der Region dle reglonalen Voranstallungen und untersttitzt und
verblndet so dle polltlschen Gemeinden in ihrer Kulturförderung

Potentlal
. Die vlelen Blldungsståtten machen unsere Stadt elnmallg und bleten Chancen mit den Schulen

zusammen mehr Kulturarbeit in und an den Kulturorton und mlt don Kulturschaffenden zu
reallsleren.

- Die elnmallgen Anlässe an orlglnellen, zum Thema passenden Orten, sollten noch mehr gefördert
werden,

Zlele / Masenahmen
- Die Liste der Angebote und der Anbioter wird in einem rollenden Prozess nachgeführt und fliesst

in den Kulturbericht ein,
- Dle Arboit des Kulturdachverbandes soll weiter gefördert werden.

- Elnmallge Prolokto sollen noch deutllcher beworden und unterstL¡tzt werden. (Label schaffen)

- Regelmåsslges Kulturforum oder Kulturkonferenz, Austausch und ldoen vernetzen

15,05.2013 / Dorena Raggenbass

HICMUE\Prolokto\l(ulturproflNUnlorlrgon Arbollsgruppon\Untorlagon ArGr Kulturangoboto\Ergobnlsse ArGr Kullurangobolo l5
06 20t3,doc
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Ergebnlsse Arbeltsgruppo "Kulturzontrum"

1.

Zur

Vorbereltung

Mitarbgit elngeladene Kulturvgranstalter:
Thoator an der Grenze (vertr. durch Sarah Turnheer)
KIK (vertr. durch Micky Altdorf)
Seeburgtheator (vertr, durch Leopold Huber)
kunstraum (vertr. durch Rlchard Tisserand)
288 (verlr, durch Kurt Peter)
forum andere musik (vertr. durch Claudia RL¡egg)
PMS (vertr. durch Christine Forster)
PHTG (vertr. durch Heidl Schöni),

Alle haben individuelle Nutzerprofile erstellt. Diese zeigen die bisherlgen Tåtigkoiten und Erfolgo auf
und geben einen Ausblick auf geplante Aktivltåten und mögliche Kooperationen.

Schleagerareal / Konzeptetudlo Nulzungsoptlonon

Eine generelle Konzeptstudie (Fabio Allberti, Bernard Roth) zolgt dle Möglichkeiten und Grenzen einer
zukünftigen Nutzung des Schlesserareals für kulturelle Bedürfnisse. Mittelfrlstig stehen neben den
frtjheren Produktionsräumen auch die Büro bzw. Wohnräume in der Villa Nord und dem Wohnhaus
Stid zur Verfügung. Mit dem Auszug der internationalen Schule bis ca. 2015 werden weitere Räume
frei,

Die Konzeptstudie geht von einer Umnutzung der bestehenden Gebåudesubstanz aus und schliesst
vorersl Neubauten aus. Bel Umnutzungen und Veränderungen der Bausubslanz sind insbesondere
Anlorderungen des Brandschutzes, der Gebäudestabilität und des Schallschutzes zu beachten

Trägerechaftsmodelle

Ein Arbeitspapler von Anna Wohnlich zeigt verschiedene Trägerschaftsmodelle auf.

2, Workshop

Untor Loitung von Kurt Schmld fand am 23.4,2013 eln Workshop statt. Zieldleses Workshops war dle
Besprechung der lm Vorfeld erarbeiteten Grundlagen und das Ausloten möglicher Kooperatlonen,

Generell kann festgohalten wordon, dass die eingeladenen Kulturveranstalter grosses lnteresse am
Aufbau elnes Kulturzentrums im Schlesserareals haben. Sie erkennen die ln der Konzeptstudio
aufgezeigten Möglichkelten und Grenzen des Areals und slnd berelt zu den notwendlgen
Kooperatlonen. Aufbauend auf den Erfahrungen des vergangenen ,,Kultur lm Shop" betonen alle die
Notwendlgkelt elner Kulturbelz als Herz elnes zukiinltlgen Kulturzentrums,

3. Zlele / Massnahmen

Für dle woltoro Proiektarbeit am Aufbau eines Kulturzentrums einigen sich dle Beteiligten auf folgende
Eckpunkte:

1, Das gesamte Schiesserareal (inkl. belder Wohnhäuser) kann in dle Überlegungen elnbezogen
werden.

2. Es lst eine gemischte Nutzung vorgesehen (Vermletung von Tellen seltsns der Stadt und Betrieb
als Kulturzenlrum),

3, Es muss elne Trågerschaft (2,8. Vereln) für den Betrleb des Kulturzentrums gefunden werden,
4. Dle Stadt blelbt Besitzerln der Liegenschaften.
5, Der Betrleb und der Ausbau der lnfrastruktur des künftlgsn Kulturzentrums werden durch die

Trågerschaft organlslert und werden flnanzlell autonom verwaltet (Belträge der Stadt in Form von
Mleterlass und Unterstiitzung der bisherlgen Beltragsempfånger, Sponsorlng und Einholen
welterer Drittmlttel blelben mögllch und slnd wohl erforderllch).

6. Die Entwlcklung, Gründung und Betrleb des künftlgen Kulturzentrums zieht dle Resultate der
andern Berelche (Kulturangebotg, Kommunlkatlon, Museen) mlt eln,

08,05.2013 / Bernard Roth

HTCMUE\Prolokto\KullurproflIUnlorla0on Arboltsgruppon\Unlorlagon ArOr Kulturzontrum\Ergobnlsso ArOr Kulfurzonlrum
08,06.2013,doc
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Ergebnlsse Arbeltsgruppe "Museen"

Für das Seemuseum und das Museum Rosenegg wurden jeweils lst"Zusland und Ziele folgender
Berqlche untersucht:

- Trägerschaft / rechtllche Situatlon
- Finanzielles
- Personelles, Stellen
- Betrieb allgemein, Besucher usw.

- Ausstellung und Sammlung
- Baullches
- Kooporationen (auch ausserhalb der Stadt Kreuzlingen)
- Besonderhelten

Wesentllche Zlelø I Massnahmen

14,05,2013 / Heinz Reinhart / Dorena Raggenbass

Seemuseum zlele

Trägerschaft / rechtliche Situation Reorganisation Strukturen Stiftung, Betriebskommission

Finanzielles Generierung regelmässiger Einnahmen

Personelles, Stellen Klare Deflnitlon der Aufgabenberelche; Professionalislorung
der Führung

Betrieb allgemoin, Besucher usw. Konzentration auf Kerngebiete; kant, Trägerschaft anslreben;
Familienaktivitäten; Sohulen als zentrales Besuchersegment

Ausstellung und Sammlung lm wesontlichen Ausstollungsinhalte belbehalten; gezlelte
Schliessung von Lficken

Baullches Neukonzoptlon Dauerausstellung / Betrleb

Kooperallonen (auch ausserhalb der
Stadt Kreuzlingen)

Elnbezug Schulen, PHTG / Wlssenschaft & Forschung;
Kooperatlon mit Museum Rosenegg

Besonderheiten Bessore E¡nblndung in Tourlsmugreglon Bodensee

Mureum Holsnegg zlclô

Trågerschaft / rechtllche Situation Uberprüfung der Strukturen

Finanzielles Höherer fester jährlicher Beitrag der Stadt; Museumsshop;
Museums-Café

Personelles, Stellen ln absehbaror Zeit neuo Leltung; weiters Professionalisiorung;
ehrenamtliche Tåtigkelt nach wle vor wlchtig

Betrlob allgemeln, Besucher usw. Schworpunkt Kulturgeschlchte & Kunst der Reglon; Führung
historlsches Stadtarchiv; Organisation Stadtführungen

Ausstellung und Sammlung Dauerausstellungen und Wechselausstollungen zu aktuellen
Themen

Baullchos Sanierung Allbau (Hinterhaus); Restaurierung
Wandmalerelen; Elnrlchtung Wechselausstellung im Altbau;
Fassadenrenovatlon

Kooperationen (auch ausserhalb der
Stadt Kreuzllngen)

Kooperation mit Seeriuseum; Zusammenarbeit mit Schulon,
PHTG, PMS, Lehrerweiterbildung, VHS

H:\CMUE\Prolokto\KullurproflnUntof agon Arboltsgruppon\Untorlagon ArGr Musoon\Ergobnleeo ArGr Musoon 13,05,2013.d0c
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Museumskonzept Beílage 3

Aurzug aut dor Kantoncverlarlung vom 10. Mürz t087

$ 63 Zuständigkeit
I Der Kanton darf nur Aufgaben erfllllcn, die ihm das Bundcsrecht oder diese Ver-
fassung zuweisen.
¡ Weist dio Verfassung eine Aufgabe Kanton und Gemeinden zu, sind vorab die Ge-
meinden verantwortlich, soweit das Gesetz nichts anderes bcstimmt.

$ 75 Kulturpflcge
I Kanton und Gemeinden ftlrdern das kulturelle Schaffen.
2 Sie fördern die Erhaltung der Kulturgüter und können Einrichtungen der Kultur-
pflege ftlhren.

l) sR 272
2) 3lz,o

Hlnwcl¡
ln dlcser Bellage werden Auezüge aug dem Rechtgbuch mlt Stand vom 1. Junl 2015

aufgelührt. Der verblndllche, aktuelle Stand der Rochtegrundlagen lür dle Kulturförderung

und Kulturpfloge der Kantonc Thurgau kann au¡¡chlle¡sllch dcm Rccht¡buch lm lntcrnet

entnommcn werden:

www.rechtobuch.tg.ch

2



442.1

Gesetz llber die Kulturförderung und die Kulturpflege

vom 4. Juni 1993 (Stand l. Januar 1994)

l. Allgemeine Bestimmungen

$ I Grundsatz

' Kanton und Gemeinden fördem das kulturelle Leben in seiner Vielfalt und pflcgcn
das kulturelle Erbe.
2 Sie sorgen ft,lr Rahmenbedingungen, welche die kulturelle Betätigung und den Zu-
gang zu kulturellen Wefien ermöglichen, Kanton und Schulgemeinden widmen der
Förderung und Pflege der Kultur in dcr Schulc besondere Aufrnerksamkeit.
t Kanton und Gemeinden können zugunsten, von Privaten Anreize zur Förderung
kulturel ler Bestrebungen schaffen.

l,å** ,"ii:iï:::::îl.i'*, der Ernurung ihrer Aurgaben die Freiheit des
kulturellen Schaffens und Wirkens.

$ 3 Zusammenarbeit
I Der Kanton arbeitct m¡t Kulturträgern in der Schweiz und im Ausland zusammen.
Er fördert insbesondere den Kulturaustausch mit anderen Kantoncn odcr mit Län-
dern der Bodenseeregion.

S 4 Delegation
I Der Kanton kann kulturellc Aufgabcn öffcntlichen oder privaten Institutionen tlber-
tragen.

2. Kulturförderung

S 5 Aufgabe

'Der Kanton fördert das kulturclle Schaffen und die Kulturvermittlung. Er unter-
sttltzt die Bestrebungen von Gemeinden oder Privaten und crgänzt dicsc durch eige-
ne Vorkehren.

| Ändcrungstabcllc am Schluss des Erlasses
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442.1 G Kulturförderung und Kulturpflege (KufturG)

S 6 Massnahmen
I Kulturförderungsmassnahmen des Kantons sind insbesondere:

l. die Gewährung von Bciträgcn an das kulturelle Schaffen, an das kulturwissen-
schaftliche Forschen oder an die Verbreitung und Vermittlung kultureller Wer.
te;

2. dcr Enverb von kÍlnstlerischen Werken;
3. die Förderung kultureller Begegnungen und des Kulturaustausches;
4. dic Vcrgabe von Studien. und Werkbeiträgen;
5. die Erteilung von Aufträgen, namentlich zur kttnstlcrischen Ausgestaltung öf-

fentlichcr Bauten oder Anlagen;
6, die Auszeichnung besonderer kultureller Leistungen.
2 Der Kanton kann sich an Einrichtungen der Kulturförderung beteiligen.

$ 7 Finanzierung

I Der Kanton bestreitet die wiederkehrenden Beiträge ftlr die Kulturförderung sowic
die Aufwendungen zur ktlnstlerischcn Ausgestaltung kantonaler Bauten oder Anla-
gen sus allgcmcincn Staatsmitteln.
2 Andere Beiträge kann der Regierungsrat aus dcm Lotteriefonds gewähren.

3. Kulturpflege

$ I Aufgabe
I Der Kanton setzt sich ein frlr die lebendigc AuseinandErsetzung mit dem überliefer-
ten Kulturgut sowic ftlr dessen Bewahrung, Pflege und Erforschung.
2 Er unterst{ltzt insbesondere die Erhaltung heimischgr Sitten und Bräuche.

S 9 Einrichtungen
¡ Der Kanton ftthit folgcndc Einrichtungen;

l. dieKantonsbibliothek;
2, das Historischc Muscum;
3. das Naturmuseum;
4, das Museum Arencnberg;
5. das lttinger Museum;
6. das Kunstmuseum;
7. das Staatsarchiv.
¿ Der Kanton kann sich an weiteren Einrichtu¡gen der Kulturpflege beteiligen oder
weitere Aufgaben selbst tlbernehmcn.
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C KtilturlUrtlcrrmg uncl Kulturpllcgc (Kultt¡rG) 442,1

$ l0 Finrnzicnrng
rDcr Kûnton bestrcitct dic Autwcndungcn f'tlr dic Kulrurpflcgc {¡us ollgcmcincn
stautsmittcl¡r.
¡ I¡r bcsondcrcn fiällcn kann dcr llcgicrungsrat cirurnligc l]eiträgc aus dc¡n Lottcric-
fbncls gcwllhrcn.

4. Weitere Bestimmungen

$ ll Beitrilge
I l)cr Kanto¡l rnacht scirrc llcitrngc von dcr lJntcrstützungswtlrdigkcit dcs Vorhatlcns
sowic in tlcr Rcgcl von flngcmc$scncn Lcistr¡ngcn dcr Bcitragsemplìlngcr uncl von
Genreinden otler von Dritten rbhtlngig.
2 Der Kanton lcistel in cler Regel wiedcrkeluende Beitrtlgc nur, sr¡fbm dcr kultt¡rellen
Institr¡tion eine minde.stens regionale llecleutung zukom¡nt.
r Bcitrilgc kön¡rcn an Bcclingurrgcn gckn{lpft oclcr nrit Auflngcn vcrbuntlcn wcrdcn.
I Dcr Kantrn knnn von dcn lìcitrngscrnplìlngcrn lìcchcnschall tlbcr dic Verwentlung
dcr Mittcl vcrlangcn,
I Es besteht kein Rechtsuuspnrch nr¡f'linnnziclle l.r:istungcn,

$ 12 Infbnrntion
I Dcr Knnton ltlrdcrt dic lnfixrnntion tlbcr kulturcllc llcstrcburrgcn.

$ 13 Kulturko¡unrissio¡r
I Zur lleraturrg in F'ragcn dcr Kultr¡rtördcrung und clcr Kulturpllcgc wtthlt der Rcgic-
rungsrat ei¡re Kulnuko¡nnrission.
¡ l)er Rcgicrrrngsrr¡t rcgclt das Nllhcrc duch Vcrordnungr),

$ 14 hkrafìtrctcn
I Dieses Gesetz tritt ¡¡ul'einc¡r vom lìegierungsrat nr bcstim¡ncntlen Zeitpt¡nkt in
Kraft2).

l) ¿¿n.' 
'¿' I¡¡ Krnlì gcsclzt ouf den l. Jq¡ruor 1994,

442,1 G Kulturförderung und Kulturpflege (KulturG)

Ändcrungstnbelle - Nach Paragrnph
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442.11

Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über die
Kulturförderung und die Kulturpflege

vom 6. August 2002 (Stond 24. Dczcurbcr 2005)

1. Organisation

$ I Dcpurtcmcnt
I l)cr V<rllzug des Cesetz.es über die Kulturtðrderung und die Kulturpflegel) obliegt
dcm Dcptrtcmcnt lltr Erzichung und Kultur.

$ 2 Kulturomt
I Das Kultun¡¡nt koordinicfi Massnnh¡nerr irn Kulturbereich. Es fbrderl das larlturelle
Sch¿rffcn im Kr¡nton untl sorgt fìr clis Infon¡rotion und Bcrutu¡¡g von Kulturschoffen-
den und Kulturverarnt¿rltern. Es arbeitct mit dcn Ge¡neindcn sowie wciteren Kultur-
trügcm zusauuncn.
2 D¡¡s Kt¡lturamt bcarbcitct Ccsuchc um Bcitrågc aus dcn Bcrcichcn Kulturfllrtlcrung
uncl -pflege. rrt/o es nicht selbst entscheidet, stellt es Anftag.
t Dus Dcpartcmc¡rt karu¡ zur Bcmtung des Kultura¡ntes Fachlcute ci¡¡setzcn.

$ 3 * Kulturkonrmission
rDic Kulh¡rkornmission bcstcht aus höchstcns neur¡ Mitglicdcnr. Sic konstitr¡icrt
sich selbcr. Das Kulturanrt fuhrt dos Sekretariat,
? Sic bcrüt das Dcpartcrncnt uncl dcn Rcgicrungsrnt in allen wichtigcn kulturpoliti-
schen ltrngen, Sie bcobachtct dcn Kulturbetrieb im Knnton und erstottet dem Depnr-
tcmcnt jlthrlich Boricht.
I Sic gibt sich cinc Gcschälìsordnung, dic vom Rcgicnrngsrat zu gcnchmigcn ist.
a Sic stcllt Antrug ftlr clis Vcrlcihung des Thurgauer Kulturprcises.

tl uzl

+ Änderungslobelle ¡nr Schh¡ss des Erlasses
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442.n IìRV KultuLtìJrderurrg und Kultrullllegc ( Kul turV)

$ 4 Kulturstilìung
¡ Die Kulttustiflung des Kantons Thurgau ergänn int Sinne vorr $ 4 des Gesetzesr)
dic stnntlichc Kulturftf'dcrung im llcrcich tlcs zcitgcn(tssischcn Kulturschr¡l'l'c¡rs, Sic
untcrsttltzt tl¡rbci insllcsonclcre Plojcktc, dic sich unl ncuL. Fonrrcn uncl lnlmltc bcm0-
Itctt, wclcltc dic Kcnntnis und das Vcrsttl¡¡dnis bcztlglich tlcr (icgcnwartskultur cr-
wcitcrn und Kultursch¿¡ll'cndc n¡s vcrschicdcncn Bcrcichc¡r ar cincr gcrncins¡uncr¡

Arbcit a¡sn¡nnlcnlilhrcn.
I Del Regienrngsrat erlässt clie Stiflungsurkunde, wählt den Stifhurgsrat urrd bewil-
ligt die cler Kulturstifhurg.iahrlich nrr Verlltgung stehenden Mittel.
r Dic Kultunstilluug hut tlcrn llegicrungsrat tllær ihrc Tlltigkcit jtllulich Bcricht zr¡ cr-
stnttcn.

2. Beiträge

$ 5 " Vorausselzungen und Beitnrgsgewtlhnrng
I Gest¡clutelluug, Bcitrugsvon¡ussctzr¡ngcn rurcl -gcwtlhrung saurt rWidcrnll' uncl

Rtlcklì.¡rtlcrt¡ng richten sich nach den Bestimmungen dcr Verorclnrng des ltegie-
nrngsratcs tlbcr dic Vcrwendung clcr Mittcl aus dcm t,ottcriclbnds2).
I I)as l)cpartcmcnt crl¿lsst lìlr scincn Zustandigkcitstlcrcich cin tìtr.icwcils drciJaluc
geltencles Kulturkonzept. Diescs cnthitlt netrcn dcn Kritcrien der Beitragsgewlihrung
eine T¿rbcllc tibcr clie geplnnten leistungsvereinbanrrrgen u¡lcldie Fönlersparten rnit
einer naclt Spurten geglietlerten Kosten-zusarnmcnstellurg. Das Konzcpt ist vonr
Rcgicnurgsrat zu genehmigen,
r Dic Kt¡ltt¡rstilhrng knm cigcnc Voraussctzungcn odcr Modalitlltcn vorcchcn.

$ 6 lintscheid

'f)ie Entschcidbelirgnisse vorr Kulturamt, f)epartcmcnt und Regicrungsr¿¡t richtcn
sich nach der Verordnung des Regienrngsrates tlber dic Ve¡wendung der Mittel aus
denr l,otteriettrnds.

$ 6u * Wietlcrkcluende Beitrtlge
t lleitt¿{ge gclten als wicderkehrerrcl inr Si¡¡ne von $ 7 des (ìesetzes, wenn cin l'roiekt
odcr cinc Untcrsttltzung lthrger als drei J¿¡hrc tl¿¡uert t¡nd lì.lr die ganze Zcit ein unbc-
dingtcr Anspruch tuf pcriotlischc 'lì:illcistu¡rgcn clcs Knrrto¡rs bcstcht.

t, 442.1

2) 93.5.523
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RRV und Kulturpfl ege (KulturV) 442,11

3. Schlussbestimmungen

$ 7 Auftrebung bisherigen Rechtes
I Die Verordnung.des Regierungsrates zum Gesetz über die Kulturförderung und die
Kulturpflege vom 16. November 1993 wird aufgehoben.

$7¡ r)

$ I Inkraftsetzung
t Diese Verordnung tritt áuf den L September 2002 in Krafr.

f ) Andcrung bisherigen Rechtes, ABl. 2005, Scitc 2175 f.

442.tt

8

Erlns¡ 0ó,08,2002 0 r.09.2002 Erstf¡ßsun! ABI. 3212002
83 20. I 2.2005 24.12.2005 reilndêrt 5 12005
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06a 20.t2.2005 24.12.2043 oinccfì¡¡'t 5 u2005

Ändcrungrtrbelle - Nrch Prrrgrrph
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935.523

Verordnung des Regierungsrates über die Verwendung der
Mittel aus detn Lotteriefonds

vom 6. August 2002 (Stand L Januar 2006)

$ I Verwendungszweck
I Der kantonale Anteil am Reingewinn der Interkantonalen Landeslotterie wird fllr
gemeinnützige, kulturelle und wohltXtigc Zwccke vcrwendet, insbesondcrc fllr:

L kulturelle Projekte;
2. lnfrastrukturenimKulturbereich;
3. FörderbciträgcanKulturschaffende;
4. die Kulturstiftung des Kantons Thurgau;
5. AnschaffungenvonKulturgüteln;
6. die Denkmalpflege;
7. gemeinnützigeProjehe;
8. Jugendaktivitäten;
9. * humanitäre Flilßaktionen.
2 Die Verwendung fllr sportliche Zwecke gilt als gemeinntltzig.

$ 2 Cesuch
I Gesuche um Ausrichtung von Leistungen sind bcim Departcmcnt fllr Erziehung
und Kultur einzureichen und rn{lssen Folgendes enthalten:

l. Name und Wohnsitz des Gesuchstellels oder der Cesuchstellelin;
2. Name des Projektverfassers odcr dcr Projcktverfasscrin mit Wcrdcgang;
3. Projektbeschrieb, der namentlich eine Umschreibung des Inhalts und Angaben

zur Umsetzung enthält sowie Mitwirkende nennt;
4. einen Kostenvoranschlag tlber dic zu crwartendcn Ausgaben und Einnahnrcn;
5. einen Finanzierungsplan. der sich tlber die Deckung einer möglichen Finan-
, zierungslflcke ausspricht und insbesondere Angaben flber zu erwartende oder

zugesagte Deckungsbeitr'äge cnthält;
6, Angaben zu den Beitragsvoraussetzungen nach $ 3.
2 In begr'ündeten Fällen kann auf einzelne Angaben verzichtet oder es können weite-
re Angaben und Unterlagen angefbldeft werden.
3 Gesuche fllr Projcktbeiträge sind so einzureichen, dass vor Projektstart darüber be-
funden werden kann. *

a Auf Gesuche, die ohne wichtigen Grund verspätct eingcleicht werden, wird nicht
eirrgetreten. Ausnahmsweise können reduzierte Beiträge zugesprochen werden. *

* Äntlcrungstabcllc um Schluss dcs Urlasscs
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935.523 RRV Lotteriefonds (LotteriefondsV)

[i 3 Weitere Voraussetzungen
I Leistungen können ausgerichtet werden ftlr Vorhaben,

l. die ftlr den Kanton oder cine grössere Region von Bedeutung sind;
2. die von gesamtschweizerischer oder interkantonalcr Bcdeutung sind;
3, die eine Bedeutung ftlr die Regio Bodensee habenl
4.*
2 Es müssen angemessene Eigenleistungen erbracht und Bemühungen zur Erschlies-
sung weiterer Beiträge Drittcr, insbesondere der Gemeinden, auf deren Gebict cin
Projekt umgesetzt wird, unternommen worden sein. Leistungcn können arr die Be-
dingung der finanziellen Beteiligung Drittcr an Vorhaben geknüpft werden, *
r Startbeiträge an Institutionen oder Einrichtungen können nur gewährt werdcn,
wenn ftlr die Anschlussfinanzierung ein gcntlgcnder Nachweis erbracht ist,
{ Der Nachweis fllr dic in dicscr Bcstimmung genannten Voraussetzungen obliegt
dem Cesuchsteller oder der Gesuchstellerin.

$ 4 Ausnahme
I Leistungcn fttr wohltatige Zwecke, namentlich frlr humanitärc Hilfsaktionen, be-
dtlrfen der Voraussetzungen nach $ 3 Absatz I dieser Verordrrung nicht. *

'lIn dringlichcn Fällen können sie ungeachtet der Erfordernissc nach g 2 und der
Voraussetzungen nach $ 3 dieser Verordnung ausgerichtct werden.

$ 5 Leistungen
I Leistungcn können als Defizitgarantie mit festgclegtem Höchstbetr.ag, als vorbe-
haltlos zugesicherte Barleistung oder in einer anderen geeigneten Form ausgestaltet
sein und mit Auflagen oder Bedingungen versehen werden. Sic könnsn als Gesanrt-
zahlung oder in Raten ausgerichtet werdcn.
2 Es besteht weder cin Rechtsanspruch auf Ausrichtung von Leistungen noch auf
cine bestimmte Form der Ausrichtung.

$ 6 rWiderruf

rZusagen können teilweise oder ganz widcrrufcn werden, wenn sie missbräuchlich
erwirkt wurden, mit dem unterstützten Projekt ein Gewinn erwirtschaftet wurde, die
zeitgerechte Unterbreitung einer aussagekräftigen Abrcchnung ilber das Projekt nach
erfolgter Aufforderung unterbleibt oder bei missbräuchlichem Verhalten nach der
Zusage.
2 Ein Widerruf ist insbesonderc möglich, wenn

l. im Gesuch fàlsche oder irreftlhrende Angaben gcmacht wurden,
2. das Projekt andcrs als vorgestellt verwirklicht wurde,
3. Mittcl offensichtlich unsachgemäss eingesetzt wurden,
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RRV Lottoricfonds (LottoriefondsV) 935.523

4. 'Bedinguhgon odor Auflagcn nioht ufflllt wurdcn.

g 7 Rtlckfordorung

'Erbrachtc Lcístungon.könnon unter den glciohcn Voraussct2upgon tcilweiso odor
ganz zurttckgcfordort wcrdc¡.

.$ E* Entscheid
I Dor Regicrungsrat cntsohoidot flbor Bcíträgo,
¡ Das Departomont ontscheidcti

l. llbor Loistungsveroinbarungcn goniäss Kostonzusammonstellung im Kultur-
konzept;

2.. im ttbrigcn Borcich flbcr Boiträgc bis Fr. 20 000.-.
¡ Dæ Dcpartoment kann don Entschcid llbcr Boiträgo bis Fr. l0 000.- an das Gene.
ralecktct¡dat odor an daô Kulturamt dolegioron.,

0 9 Voilarg
rDer Volta¡g dicscr Vcrordnung oblio¡t dom Dopartoment fltr Ezichung und Kul-
tur.

$ l0 . Inkraftsotaung
t Dicsc Verordnung tritt auidcn t.'scitembor 2002 in Kraft.

1t
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Ändcrungrtebotlc : N¡ch Pnregreph

RRV Lottoriefonds

0 I Abs. 1.9. 22.12.2003 01.01.2004 ¡ellndcrt 5l/2003
82Abs.3 20.12.2005 0t.0t.2006 cinraffls,t 5t¿005
82Abs.4 20.12.2005 0t.0t.2006 cinqcfllqt 5l/2005
E 3 Abs. 1.4. 20.12.2003 01.0t.2006 aufqchobcn 5l12005
ß3Abs.2 20.t2,2005 0t:0t.2006 qetlndcrt 31n005
84Abs.l 22.12.2001 0t.0t.2004 oelndcrt stn003
68 20.12.2005 0t.0t.2006 rcllndcrt sln00s
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432.3t1

Verordnung fiber die kanton¡len Museen
(Museumsverordnung)

vom 26. August 2014 (Stand l. Januar20l5)

1. Auftrag

$ t Gemeinsamer Auftrag
rDie Museen sammeln und bewahren repräsentative Objekte als Belcge der Natur-
und Kulturgeschichte, erforschen ihre Herkunft und Hintergrflnde mit zeitgemässen
Methoden der Wissenschaft und machcn sic der Wisscnschaft und der Bevölkerung
zugänglich.
¿ Sie vermitteln die gewonnenen Erkenntnisse in geeigneter Form. Dazu gehören un-
ter anderem thematische Ausstellungen, Thgungen, Publikationen und ziclgruppcn-
gerechte museumspädagogische Angebote.
3 Sie beraten und untcrstützen dic regionalen und lokalen Museen bei der Erhaltung
der nicht in ihrcn Sammlungen integrierten Natur- und Kulturgüter von kantonaler
Bedeutung.

$ 2 Ausstellungon
I In permanenten und wechselnden thematischen Ausstellungen werden ausgewählte
Tþile der Sammlungcn sowie geliehenes Ausstellungsgut öffentlich gezeigt.

$ 3 Historisches Museum
I Das Historische Museurn sammett und bewahrt geschichtlich repräsentative Er.
zeugnisse aus der Vergangenheit mit Bezug zur Geschichte und Entwicklung des
Thurgaus.

$ 4 Naturmuseum
rDas Naturmuseum sammett und bewahrt ObjcktJ der Natur- und der Kulturgc-
schichte der Natunlissenschaften, namentlich in dcn Sachgebieten Zoologie, Bota-
nik, Geologie und Geschichte der Natun¡vissenschaften.

| Ändcrungstabcllc am Schluss dcs Erlasses
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432.311 Museumsverordnung

$ 5 Napoleonmuseum
I Das Napoleonmuseum bewahrt, präsentiert und erforscht die napoleonische Ge-
schichte des deutschsprachigen Raumes sowie zeitlich tlbergreifend die Geschichte
des Arenenbcrgs. Es ktlmmert sich um dessen touristische Vermarhung.

S 6 lttinger Museum

'Das lttinger Museum vermittelt die Geschichte der Kartause lttingen, des Kartäu-
serordcns sowic Thcmenbereiche, die damit in einen Bezug gcsetzt wcrdcn könnan.

$ 7 Kunstmuseum
I Das Kunstmuseum sammelt und bewahn Werke der bildenden Kunst, insbesondere
dcr Kunst vom 19. Jahrhunden bis zur Gegenwart mit Bczug zum Thurgau, der
Kunst von Aussenseitern und Aussenseiterinnen sowie von Wcrken nationaler und
internationaler Kunstschaffender, die einen bcsondcren Bezug zur Kartause lttingen
aufiveisen.

$ S Muscum ftlr Archäologie
I Das Museum fflr Archäologie präsenticrt die Bestände der archäologischen Samm-
lung des Kantons und vermittelt Erkcnntnisse jener Bereiche der Kulturgeschichte,
deren Erforschung archäologischcr und naturwissenschaftlicher Methoden bedarf.

2. Organisation

$ 9 Gliederung
rDas Historische Museum, das Natr¡rmuseum, das Napoleonmuseum und das
Kunstmuseum sind Betriebe des Kulturamtes.
! Das lttinger Museum ist eine Abtcilung des Kunstmuseums.
3 Das Museum ftlr Archäologie ist Teil der Abteilung Ausstellungen des Amtes fllr
Archäologic.

$ l0 Amtsleitung

' Der Chcf oder die Chefin des Kulturamtes ist frlr die stratcgischan, organisatori-
schen und übergeordneten Belange zuståndig.
! Die Amtsleitung legt die Einrittsgebtlhrcn fost und erlässt Samrnlungskonzepte frtr
die Museen, Die Sammlungskonzepte sind vom Departement zu genehmigen.

14



Museumsverordnung 432.311

$ ll Muscumslcitung
I Jedes Museum, mit Ausnahme des Muscums fflr Archäologie, wird von eincm Mu.
seumsdirektor oder einer Museumsdirektorin geleitet.,
t In die Kompetenz der Museumsleitung fallen dic Rcgclung dcr Nutang dcr Råu.
me durch Dritte sowie dcrAnkauf und dic Ausleihc von Sammlungsboständcn.

Dlese Verordnung u¡tt a4f den L Januar 2015 in Krafl.

43i2,311 Museumsverordnung

Ändcrungrt¡bclb . Ñ¡sh Prngrrpb
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6 II AUSBLICK UND ENTWICKLUNGSZIELE 2OIO-2018

Mit dsn im Kulturkonzept fsslgehaltonon Entwioklungszielon wordon kulturelle lmpulse gesetzt, goeell-

eohaftlicho Entwicklungon und deren Auswirkungen auf das kulturolls Lobsn miteinbozogen und der

Diskurs 0ber dae kulturollo Engagemont dee Kanlons angorogt. Obsreto Pråmiseo iet oino zoilgomåsse,

profeseionello und nachhaltigo Fördorung, die zum Kanton passt,

lm RÍ¡ckblick auf die Entwicklungszielo 2013 -2016 wird deutlich, dase dioeo in dio richtigo Rich-

tung deuton und zukunftsweieend eind, Dio lanciortsn Projokto zsichnen sich alleeamt aue duroh dio

Schaffung notwendiger Grundlagon ftlr den Aufbau profossionsllsr Strukturen in der Kulturfördorung

auf rogionalor Ebsno, die Stärkung der Vermittlung und Vorbroitung von Kunst und Kultur und der

Förderung dos Nachwuchscs. Die Projekte reflektieron dio Hsrausfordorungon an cino nachhaltige

aktuello Kulturfördorung, dorsn Ziol es ist, geeignete Rahmonbodingungon und tragfähige Strukturen

zu ermöglichen, Kontinuitåt, Konsolidiorung und oine nachhaltige Entwicklung doe Enoichton ist un-

abdingbat f0r die Zukunft oinse lsbondigon Kulturlobons im Kanlon. Deehalb wird dio UntorstOtzung

folgonder Projekte we¡lorgof0hrt:
. Regionale Kulturpoole: Weiterontwicklung der rogionalen Kulturlörderung
. .Kultur und Schulc Thurgau,r Ausbau und Stärkung dor Kulturvormittlung
. thurgaukultur,ch: Stärkung des Kulturportala ale lnlormatione- und Moinungsaustauechplattform

' Bogabtonfðrdorung im Mueik- und Tanzbereich f0r talentiorto Sch0lorinnen und Schüler
. Stärkung von profiliorton, rogionalen Kulturvcranstaltcrn vie Leistungevoroinbarungon

' TanzPlan Ost und oReso - Tanznotzwork Schweiz, im Rahmcn einer kooperativen Tanzfördorung

' Jubiläumsaktivilåten zu r80O Jahro Konetanzsr Konzil, in Kultur, Wirtschaft und Touriemue

' Kulturland Thurgau: Entwicklung von Massnahmsn zur Promotion dcr Kulturschätze im Thurgau
. lnvontarisierung und cloktronische r Zugang zu den Sammlungon, Bibliothekcn und Archiven;

Zusammsnschluss dor Bsstånde in 0bergeordnete Vorbundnstzworks
. Vernotzung der öffentlich zugånglichen Sammlungen, Archivo und Kulturdsnkmäler

' Vorbereitungon fOr dio goplanton Grossanlåsec .OLMA 2017 - Der Thurgau ale Gastkantono

und dis "EXPO 202?", Das Kulturamt loietot inhaltliche Unterst0tzung ftJr die kulturollon Aktiviläton

und die entsprechende Chanoonnutzung,

Entwlcklungszlelo 20f 0 -201 I
Für die kommsndo Kulturkonzoptperiode 2010-2018 wordon zwoi Entwicklungsziolo

formuliort, dio aktuollo Thomsn aufgroifen.

Entwlcklung e¡ner Muroumsstratoglo fl¡r den Thurgau

lm Geeolz 0bsr die Kulturförderung und die Kulturpflege vom 4. Juni 1993 (RB 442.1) ist festgshalten,

dass der Kanton Thurgau soche Mueosn führt, Die Museen prägen masegeblich dio Kulturlandschaft

dos Thurgaus, eind übor ihro Rollo als Sach- und Naturgüterarcþiv hinaus wichtige Erlebnis-, Bildungs-

und Erfahrungoorto, etärkon dis kulturolls ldentitåt im Thurgau und eind oin wichtigos kulturtouristi-

sches Angebol dee Kantone,

Die allgemeinen goeollechaftlichon, wirtschaftlichsn, kulturellen und politisohon Voråndorungon

betreffen auch die Musoon: Dio Ansprüche an sinsn profossionellen und zeitgomäeeon Musoumsbo-

trieb steigen, der Konkurronzdruck nimmt zu, das Vsrhaltsn dos Publikums verändert eich. Um dioeo

Herausfordorungen bewältigen zu könnon und dis Sichtbarksit dor Museen des Kantons in Zukunft zu

stärkon, sind verschiedene Projekto in Prüfung:

17



5 // AUSBLICK UNO ENTWICKLUNGSZIETE 2018-20I8

Sanierung der Ausstellungezellen und ein Erweiterungebau fUr dae Kunstmueeum Thurgau,

Prozoss für eino Neupositionierung dcs Hislorischcn Mugcums Thurgau,

Baulichos Entwicklungsprojokt f0r das Napoloonmusoum Thurgau.

Diese Entwicklungeprojekte eind in oino don ganzon Kanton umfassondo Musoumsstratogio oinzubin-

dcn. ln ihr werden die Rolle der Mueeen in der heutigen Gesellschaft dofiniert, Entwicklungsziole fest-

golegt, zukunftsfähigo Museumsstrukturen entwickelt, Möglichkeiten der Zusammonarboit und Koopo-

ration untsr den Musssn aufgezoigt und das Vsrhältnis der kantonalen Einrichtungen zu den mittleren,

rogionalon Musoon gorogolt,

Eino gosamtkantonals Musoumsstratsgio fostigt dis Position der Musoen als Begegnungsort

für Menschen zum Zwock doe gosollschaftlichen Austauschos, dor Bildung und dor kulturellon Untsr-

haltung und stärkt ihre Rolle als wichtiger Bostandtoil doo houtigon und zukünftigon Kulturlebons im

Kanton Thurgau:

Dio Musccn wcrdcn als cin unvcrzichlbares lnstrument der Selbstdarstellung des

Kantons gogon innon und gogon ausson orkannt und gonutzt,

Dio lnftaetrukturen (Bauten und (Dauer-)Ausstellungen) der kantonalen Mueeen werden -
wo nölig - dahingohond eaniort und orwoitort, dase eio profoesionollon Standards dsr

Mugeumsarbeit enlsprechen.

Zur Klårung der Zueammenarbeit zwiechon dsn Mueosn im Kanton wird eino kantonalo

Musoumsstralegie entwickelt. Sie regelt den Status der einzelnen Museen und deliniert

dio Aufgabon des Kantons,

Dis kantonalon Museen fUhrsn wissenschaftliche Forschungeprojekte zu ihren Samm-

lungon und zu thurgauischon Thomsn durch.

Das Vorhåltnis dor kantonalon Einrichtungon zu dsn mittloron, rogionalen Musoen

wird evaluiert und geregelt. Für don Umgang mit don Dorfmueson wordsn Richtlinion

erarbsitet.

Stärkung und Au¡bau der kantonalen Kulturvermlttlung
Dor Schworpunkl in dor Förderung der Kulturvermittlung im Kanton Thurgau bleibt für die nächsten

Jahre bostehsn, vorlagort sich abor vom Aufbau dor Strukturen hin zur Stärkung von Angeboten der

Kulturvormittlung im Kanton, Mit dsm Projokt .Kultur und Schuls Thurgau, konnlen die beiden Ziele -
Aufbau oinor lntornotplattform und Aufbau sinss Notzworks von Kulturvoranlworllichen an Schulen -
in don Jahron 2013 -2016 umgosotzt wordon, lm R0ckblick auf dis Entwicklungsziolo 2013 -2016 sind

die erroichten Magenahmen detailliort boschrieben (Kapitel 4, S. 12). Die lnternetplattform www.kklick.ch

wis auch das Nstzwerk von Kulturvorantwortlichon an Schulsn sollon wsitor botrisbon bzw, ausgobaut

werdon. Ziel für dio Folgolahro iet oe, dio bostohondon lnstitutionen wio auch frsischaffsnds Kulturvor-

mitllerinnon und -vormittlor in dor Entwicklung von innovativon Kulturvormittlungsangoboton zu untor-

stützon, So sollon Angoboteltlckon auf dor lntornotplattform goschlosson und die Arbsit mit Angoboton

der Kulturvermittlung orwoitort wordsn:

Ausschrelbung Kulturvermlttlungsangebote: Mit oinor Ausechroibung sollon nouo

Angebote im Thurgau lanciort werdon, Dio Aueschroibung richtot eich an Thurgauor und

oxtorno lnstitutionen und Kulturechaffondo. Dio geplanton Projokto mUsoon im Thurgau

durchgeführt werdon und sich primär an Thurgauer Schulklaeeon richton. Sio müeeon sinon

innovativen Aneatz verfolgen, eine L0cke im bereite bestehendon Angobot eohlioeeon und
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einen partizipativen Aneatz verfolgen, Eine Fachjury wird die eingehenden Antråge be-

urteilen, Damit die prämierten Projekte umgeeotzt worden können, eteht der Fachjury

ein Rehmenkredit aue dem Lotteriefonde zur Verfügung. Die Umeetzung der Projekte wird

durch dae Kulturamt Thurgau begleitet.

Prolrktbolträgo l{lr Kulturln¡tltutlon¡n: Gefördert werden Vermittlungeprojekte

von lnetitutionen, die 0ber dae beetehende Grundangebot hinauagehen. Sie zeichnen eich

durch einen innovativen. Vermittlungeaneatz aue, eprechen ein neuee Publikum an oder

ormutigen zur áktiven Teilhabe. lnetitutionon im Thurgau haben die Mögliohkeit, fOr die

Entwioklung einee Angebote der Kulturvermittlung an ihrem Haue einen Mentor oder eine

Mentorin beizuziehen.

Prolrktboltrågo: Gefördert werden Vermittlungeprojekte von Kulturschaffenden oder

Fachpersonen der Kulturvermittlung, die einen partizipativen Ansatz verfolgen und bei

denen die Begegnung mit Kulturechaffenden, die Aueeinandorsotzung mit Werken und

künetleriechen Arbeiteprozeseen im Zentrum etehen.
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Dio Praxis der Kulturförderung isl vor allem auf die Förderung des ktlnotleriechen Schaffone in don

vsrechiodonon Ausdrucksformon ausgorichtot, auf die Verbreitung ktlnstlerischer Produktionen sowie

auf dio UntorstOtzung dor notwondigon lnfraetruktur ftJr dio vielfältigsn kullurellen Aktivitäten,

Zlele und gosotzllcher Aultrag
Die Kulturförderung im Kanton Thurgau richtet eich naoh dom Goeetz übor dio Kulturfördsrung und dio

Kulturpllege vom 4. Juni 1 993 eowie nach der Verordnung dee Rogierungeratoe dazu vom 6. Auguet 2002.

lm Gesetz sind nicht nur dio Grundsätzo und Aufgaben des Kantons in der Kulturförderung und Kullur
pflogo fostgehalton, os dofinicrt auch die Förderinsirumente und Massnahmen. Erwähnt sind: Projekt-

boiträgo an dae kulturslls Schaffon, Forschungsboiträge an wissenschaflliche Projekte und Beiträge

an dio Vorbroitung und Vormittlung kultursllor Werto, dor Erworb ktlnstlerischsr Works, die Vergabe

von Förderbeiträgen, die Erteilung von Auftrågon zur kUnetlsriechon Ausgostaltung öffontlichsr Bauton

oder Anlagen sowie die Auezeichnung boeondoror kulturollor Loistungon, Dio Vorordnung doliniort dio

Zuständigkeiten von Kulturaml, Kulturkommission und Kulturetiftung doe Kanlone Thurgau und rogelt

dio Boitragsvorgabo. Das Kulturkonzopt orgånzt dieee Bestimmungen und enthält neben den Krilerien

dor Boitragsgowährung auch dio Schworpunkto dor kantonalen Kulturförderung,

Oualltät und Vlellalt
Oualität und Vielfqlt sind wichtige und nach'wio vor g(lltigo Lsitwörtor in dor Kulturfördorung dos Kan-

tons Thurgau, Das kulturelle Leben isl geprägt durch dio Voroinekultur und bsruht zu grosson Toilon auf

dom shrsnamtlichen Engagement in Vereinen und privaten Gruppen - sei ee in Musik-, Goeange- odor

Thoatsrvorsinon, soi os in Voroinen, die als Kulturvoranstaltor in den Gemeinden aktiv eind oder als

Fördsrvsrsino Orchostor, kulturolls Einrichtungen oder beslimmle Projekle untsrstützon, Dieees ehren-

amtlioho Engagomont iet und blsibt unvorzichtbar, Dio Anspr0cho an Kunst- und Kulturschaffende, an

Veranelalter und an Kulturvormittolndo stoigon jodoch stotig, Eino Profoesionalisiorung dor lnfrastruk-

turen und Träggrsohafton ist notwondigo Vorauesotzung, um sinon Kulturbotriob langfristig erfolgreich

führsn zu können. Der Kanton leietot zueammon mil don Gomsindsn oinon wichtigon Boitrag zur kultu-

rsllon Vielfalt im gesamton Kanton.
' Die Fördorung der Oualilät von kullurollon und ktlnstloriechen Prolekten im Kanton ist zentral. Ee

wordsn Projokte untorstülzl, die sich durch einen eigenetändigen kilnstleriechen Auedruck auszoich-

non, dio bozüglich inhaltlichor Ansprtlche oino Relovanz haben und sich durch künstlerisches Poten-

zial und Entwicklungefähigkoit auszeichnsn, Bosonders werden Projekle unlerstützt, die kaum oder

núr goringo Chancon auf dom kommsrzisllon Markl haben, die aber doch wichlige, weil traditionelle,

boeondors originalo odor innovative Bestandteils einos lebendigsn Kulturlebsns in unserem Kanlon

eind, Ziol iet ee, tragfähigo lnfrastruktursn sowio gooigneto Rahmenbodingungon für die ohrsnamt-

licho Kulturarboit wio auch für das profossionello Kunstschaffen, in Ergånzung zum Engagemont von

Privaton und Gemeindeh, zu ermöglichen, Konkrst bedoutet dios dio linanziolle Untcrst0tzung nicht-

kommerziollsr Trågorsohafton, soi os in Form von Projoktboiträgon odor von längorfristig ausgorichte-

ton Loietungevoreinbarungen. Zudsm richtst dsr Kanton einmal lährlich porsonenbozogeno Förderbei-

tråge für Künetlorinnon und Künetlor allor Sparton mit entsprochondom künstlorischon Loistungsaus-

weie aus.

Grundsätze
. Die kantonale Kulturförderung lunktioniort nach dem Subsidiaritätsprinzip, das in dor Kantons-

verfassung verankert ist, also in Ergånzung zu Gemeindon und Privaton, Dor Kanton untgretOtzt

Trägerschaften und Projekte von Oberregionalor odor kantonalor Bodoutung. Dio Gomoindon
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und Rogionen sind primår zuetåndig für lokalo und rogionalo Voranstaltungon, Trägorschaftsn und

Projokto, Erfahrungon zeigen, dass eine gute, lokale Verankorung und Untorstützung oino

unorlässlicho Voraussotzung ist für das Gelingen eines Projektee.

. Dio rogionalen Kulturpoole eind ftlr die Förderung regionaler Projekte zuetändig. Der Kanton

botoiligt sich an don rogionalon Kulturpools in gloichor Höho wio die betoiliglon Gomoinden

und verdoppelt dio Boitråge der Mitgliedsgomoindon mit Mittoln aus dom Lottsriofonds,

Für Beitråge unter Fr, 5000,- in Kulturpoolrogionon, die Fr, 1,-/Einwohnsrin/Einwohner lsistsn bzw.

Fr, 10000,- in Kullurpoolregionen, die Fr, 2.-/Einwohnorin/Einwohnor loiston, sind in dor Rogol dio

rogionalon Fördorpools alleine zuståndig.
. Dio Kulturstiltung des Kantons Thurgau förderl gezielt proleeeionelleo, zeitgenössisohoe Kunsþ

schaffon. Sio vorgibt in diesem Bereich Werk- und Prolektbeitråge. (vgl. S. aaf.)
. Angomossono Eigonloistungen und Loislungen Dritter worde n grundsÄtzlich vorausgesetzt, eofern

ein Projekl nichl im Auftrag dos Kantons roalisiort wird, Es ist nicht Aufgabo dor Kulturfördorung

bzw. der Kulturpflogo, privato Hobbios zu finanzieren und es iet auch nicht möglich, die Existenz-

grundlage einzelner Künsllerinnen und Küneller zu garantioron.

. Füt dic Bcurtcilung kullurcller Prolekte und Organieationen eind formale, inhaltliche und kultur-

politischo Kritsrisn massgoblich, wie sie im Kriterienkatalog im Kapitel nLotteriefondso sufgoführt

wordsn. (Kap. 9, Soito 4? fl.)

Fachreferate do8 Kulturamtog

Die zehn Fachreferentinnen und -roforonton dos Kulturamtos wordon vom Dopartomont für Erziohung

und Kultur srnannt. Als beratendss Gremium des Kulturamtse bogutachton sio Goeuchs an don Lottorio-

fonds nach Sparten und geben begründete Empfehlungon ab, dis oich nach dsn Kritorion dos Kultur-

konzoptos richtsn,

Zusammoneotzung dor Fachroforato (Stand Juni 2016):

. Vlsuelle Kunst: Markus Landort, Musoumsdirsktor Kunsþ und lttingor Mussum Thurgau

. Fllm: Roger Schwoizsr, Filmschaffsndor

. Klasslsche Muelk / Muslktheater: Martin Proieeor, Journalist und Pianist

. l¿zz I Rock / Pop: Pat Kaspor, Tonstudio-Supportor, Musikor

. Theater / Muslktheater / Klelnkunst: Nora Vondor Mtihll, Theatorschaffsndo

. Tanz: Gisa Frank, Tanzschaffendo

. Llteratur: Elisabeth Tschiemer, Verlegerin

. Volkskultur: Uschi Kossler-Keller, Kauffrau, Gemeinderätin

. Hlstorlsche Sammlungon: Gabriele Keck, Museumsdirektorin Historieches Museum Thurgau

. Goschlchte: André Salathé, Staalsarchivar

Förderln¡trumente
. Dor Kanton Thurgau untorstUtzt kulturslls Prolokte von überregionaler Bedeutung mit Pro¡€kt-

beltrågen aus dom Lottsriofonds. Dios betrifft Veranslaltungen, Produktionen, Vermittlungsprojekto

wio auch tschnischo Einrichtungen von öffsntlich zugänglichen Veranstallungsräumen,
. Mit rogionalon und 0borrogionalon Trågerschafton, dic bcrcits wåhrend långerer Zeil kontinuierliche

Kulturarbsit goloistot habon, könnon Leistungsverolnbarungon f0r eine jåhrlich wiederkehrende

Untorstützungeloistung abgoschlosson wordon, Dio Loistungsvoroinbarungon werden aus dor

Staaterechnung odor aus dom Lottoriofonds finanziort.
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. Dor Kanton vergibt jåhrlich persönliche Förderbcltråge an Kunetechaffondo allor Sparton,

dio oinon künetlorischon Loistungsausweis vorwoison können, Dis maximal sechs Stipendien in der

Höhe von je Fr, 26000.- wordsn von oinor Fachjury vorgeben,

. Der Kanton Thurgau vorgibt im ViorjahroeturnuB zusammen mit der Kulturetiftung zwei Ateller-

stlpendlen in New York City an Kunstechaffendo allor Sparton. Dio nächsto Ausschroibung orfolgt

Endo 2018,
. Dor Regierungsrat verleiht jährlich den Thurgaucr Kulturprels an horaueragondo Kulturschaffondo

odor Kulturvsrmittolndo, dis sinsn bosondoren Bo¡trag leisten oder geleietet habon für dae kulturolls

Lobon im Kanton,

. Der Kanton vsrwondot boi Bauprojekton, dio mehr als 3 Millionen Franken koeten,

in der Regel 1 Prozent dor Bausummo für Prolokto in don Boroichen rKunst und Baur

odsr nKunsl im öffentlichen Raum,.

. Dor Kanton alimontiort die unabhångige Kultur¡tlltung des Kantone Thurgau mit lährlich
1,1 Mio, Frankon aus dom Lotteriefonds, Von der Kulturetiftung worden zoitgonöseischo Projokto

profossionollor Kulturschaf fsndsr untorsl0tzt.
. lm Rahmsn dee lnterkantonalen Flnanzausglelchs lsistsl der Kanton Thurgau derzeit einen

Beilrag von 1,63 Mio, Franksn als nLastonausgleich Kultur, als Abgoltung zentrsl-örtlicher

Leislungen an den Kanton St. Gallon, namontlich für dio Loistungon von Konzsrt und Theater

St. Gallcn (gemåss Vereinbarung der Kantone Appenzoll Aussorrhodon, Apponzell lnnerrhodon,

St. Gallen und Thurgau).

. Dor Kanton Thurgau bctciligt sich aufgrund von Absprachen unter don Kantonsn goziolt an oinzol-

non lntcrkantonalcn Fördcrprolcktcn wis z, B. dom Projekt TanzPlan Ost oder dor kooporiorton

Tanzfördorung von Bund, Kantonen und Städtsn. Es werden aufgrund von Empfehlungen

der Konferenz dor kantonalon Kulturbsauftragton KBK auch Boilrägo an gosamtschweizerische

Projekle und Trägerschaften goloietot.

. Der Kanton Thurgau vergibt Beitråge an dio epozifiechon Einrichtungon und Massnahmsn

dor Begabtonfördcrung für die mueikaliecho bzw, tånzoriecho Ausbildung,

Pergonenbezogeno Förderbelträge

Dor Kanton Thurgau vorgibt im Sinne von Kunststipendien einmal jährlich maximal sochs Fördorboiträgo

zu Fr, 25000,- an Thurgauor Kulturschaffondo, die über einsn kUnstlerischen Loistungsauewoie vorfil-

gon. Dioeo eind fOr dio künstlorischs Woitsrontwicklung bostimml und nichl primär für die Realioierung

von Kunstprojektsn. Borufliche Wsiterbildungen an Fachhochechulen etc, werden nicht unteret0tzt.

Ebeneo wenig roins Timo-out-Vorhabon, Dio Auswahl der Bswsrborinnen und Bewerber trifft eine Fach-

jury aufgrund dor oingoroichton Doseiors,

Dio Beworborinnon und Bowsrbor mOsson im Kanton Thurgau wohnhaft sein oder einen engen

Bezug zum Thurgau aufwoison, z. B, durch don Schworpunkt dos künstlorischen Wirkens odsr durch

Herkunft. Dae Bürgerrecht iet nicht ausschlaggobond,

Vcrlahrcn

' Die Vorsteherin bzw. dor Vorstohor dos Dopartoments fOr Erziehung und Kultur sctzt cinc Jury

oin, die sich aus Fachleuten der botroffondon Kunetsparton zusammonsotzt, ortoilt ihr oinsn Auftrag

und legl das Verfahren feet, Voreitzendo bzw, Voreitzondor dor Jury ist dis Loitorin odor dsr

Loitor des Kulturamles oder ihre/eeino Stellvertrotung.
. Die Fachjury bcslimmt die Bewerberinnen und Beworber, die oinon Fördorboitrag srhalton.

Vsrantwortlich für dio Jurierung ist dae Kulluramt.
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. Die Förderbeitråge wordon anlåeelich oinor öffontlichsn Voranstaltung an dio Kulturschaffsndon

0borgobon.

. Die gofördertcn Kulturschaflonden orientieren daa Kulturamt nach Abechluee ihree Förderprojektea

mit oinom schriftlichsn Bsricht,

Kulturprelc dos Kantons Thurgau

Der Regierungerat dse Kantone Thurgau vergibt oinmal jåhrlich oinon Kulturproie an Kunstschaffondo,

kulturell lätige lnstitutionon, Kulturvermittlerinnon odor -vormittler, dis an dae kulturslls Lobon im Kanton

in horausragonder Weise einen Beitrag goloislot haben, Die Kullurpreisträgerin/der Kulturproisträgor

muss übor oinon engen Bezug zum Thurgau sowie heraugragende Leistungen m¡t kantonaler, nationaler

odor intornationalsr Ausstrahlung vorwoisen. Dor Kulturprois ist mit Fr. 20000.- aus dor Staaterech-

nung dotiort und wird nicht goloilt,

Vcrlahrcn
. Die Kulturkommieeion echlägt dem Rogierungsrat jowoils bis Endo Mai sins Auswahl möglichor

Proisträgerinnon bzw, Preistrågor vor.

. Der Regierungsrat bestimmt die Preiatrågerin, den Preislråger.

. Dor Prois wird anlåsslich oiner öffcntlichcn Feiu durch den Rcgierungspråeidonten oder

die Voretohorin/dsn Vorstohor dos Dopartomontos f{lr Erziohung und Kultur 0borgobon.

Kungt und Bau

Auf lnitiative der kantonalen Kulturkommiseion wurde zwischen dem Doparlomont für Bau und Umwolt

sowio dom Dopartomont ftlr Erziehung und Kultur 2008 eine echriftlicho Verfahrenorogelung fostgo-

logt für dio Durchf0hrung von Projekten in den Bereichon nKunst und Bau, und uKunst im öffentlichen

Raum,. Ziol ist os, untor Bor0cksichtigung rogionalor und üborrogionaler KUnstlor¡nnon und Ktlnsller die

Aueoinandorestzung mit zoitgonössischsr Kunst im öffontlichsn Raum zu fördsrn, Das Budgot ftlr dio

Aueführung doe Kunstworkes inkl. Wettboworbskoston boträgt in dor Rogol 1 Prozsnt dsr Gobåudo-

kosten und gilt für Bauvorhabsn ab 3 Mio, Frankon, Vorbohalton bloibt die Kroditgonohmigung durch

den Grossen Rat und dae Thurgauor Stimmvolk. Wonn dio Ausftihrungssummo mshr als Fr, 160 000.-

beträgt, muss ein Wottbowerb gomäse Wotlboworbeordnung für vieuollo Kunst dos Borufsvsrbandss
(visarto' oder nach SIA-Ordnung 142 durchgoführt wsrdon,

Vcrfahrcn
. Das Hochbauamt des Kantons Thurgau ist für die Durchf0hrung dee Wettbeworbsverfahrons

.Kunst und Bau, und für die Umsslzung dor geltenden Grundlagen zuständig,
. Die Jury wird gemäss Art. 6 der Wettbewerbeordnung für visuelle Kunet des Berufsverbqndee

uvigartou zusammongostellt. Wenn möglich sollen auch auggerkantonale Fachpersonen in die Jury

gowählt wordon,

. Übor dio Ausführung dos juriorton Proloktoe bzw. dor Projekte enlscheidet der Auflraggeber

in oigonor Vorantwortung,

Dstailliorts Angabon zum Vorfahrsn: http://www,hochbauamt.tg.ch/documents/1.pdf
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Förderberelche Kulturamt - Kulturctlltung
Dio Kulturfördorung dos Rogiorungsratos, des Departements für Erziehung und Kultur und dss Kulturamtos wird or-

gänzt durch dis Kulturfördsrung dor unabhångigon Kulturstiftung des Kantone Thurgau, Dio Kulturetiftung dos Kan-

tone Thurgau wird mit Mittoln aue dom Lotteriefonde alimentierl. Doppelfinanziorungon von Projokton durch das

Kultursmt und die Kulturstiftung sind ausgoschlosssn, Perallelfinanzierungen in Form von Projoklbeitrågon sind in

Ausnahmofällon orgånzend zu Leistungsvoreinbarungon möglich, Nicht untsrst0tzt wordon Baulen und Umbauten,

lokal ausgorichtoto sowio kommerzielle Projekto, Laionproduktionon ohns Boizug oinor profoss¡onellon Leitung sowie

Prolokto, dio nicht öffsntlich sind. Das Kulturamt und die Kulturstiftung informioron sich gogonsoitig rogolmässig über

die laufondon Anträgo und Obsr dio gotroffonen Enlscheide, Die folgendo Tabello biotot oinen Überblick übsr dio

F0rdertåtigkoit von Kulturaml und Kulturstiftung.

Kulturamt Thurgau Kulturstlttung der Kantons Thurgau

Kulturverenstalter
aller Sparten

lnctltutlon mlt Lolstungr-
verelnborung
mlt dom Kanton

Kulturvormlttlung

Klagglsche Muslk

Jrzz, Rock, Pop

Opcn-Alr-Vcranctaltungcn

Boitrag möglich an übonegionale
und rogionalo Voranstaltor
mit regelmåeeigem Programm

Beitrag m0glich an Kulturvormitþ
lungsprolekte und Mentoringpro- .

grammo sowio an Schulklaeeen
f(lr don Beeuch von Angoboten der
Kulturvormittlung odor f0r Auftritto
profeeeionoller Kullurechaf fondor
an Schulen

Boitrag möglich an Aufführungen
und Projokto von 0benegionalen
Laionchöron und Orchostorn sowie
Projokto ohno zoitgonöesiechen
Bezug

Beitrag möglich an 0borrogionalo
Voranstollor mit regelmäeeigem

Programm; Beitrag möglich an

Audio-Produktionen von Laien-
oneomblos

Beitrag möglich an Opon-Air-
Veranetaltungon im

nicht-kommerziollen Bsroich
mit kulturellem Programm

Projektbeitrag möglich an

innovativc Programmreihen;
koino lnfraetrukturboiträgo

Projektbezogener Beitrag möglich
f0r zeitgenöeeieche und profee-
sionsllo Sondoraktivitäton ôussor-
halb dor Loistungsvoreinbarung

Werk- und Projektbeitrag möglich
an profeeeionelle Mueikerinnen/
Musikor und Eneemblee mit leitge-
nössiechom Bozug

Werk- und Projoktbeitrag möglich
an profeeeionolle Mueikorinnon/
Mueikor und Eneombloe eowio an

deren Audio-Produktionsn
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Volkskultur

Kulturamt Thurgau

Beltrag mögllch an Projekte Ober.

reglonaler Chöre und Formationen,
an die Tellnahmc an renommlerten'
Wettbewerben, an. 0berregionalen
Mueik- oder Singlagern eowie
Beltrågg an Neuunlformigrungen,
Neulnetrumentlorungon und ðie An-
eohaffung von Thurgaucr Traohtcn

Kultur¡tlltung dot Ksnton¡ thurgau

Tenz Beitrag möglioh an Veranataltungen
mlt tlberregionaler Aueetrahlung
eowie f0r Lalenproduktlonen untor
profceelonellcr Leltung

Beltrag möglich an profeoslonollo

Tanzeohaffende und Eneembles

Thectcr, Mu¡lkth¡¡t¡r,
Klclnkun¡t

Beitrag möglioh ân Voranstaltungen
mit 0berreglonaler Aueetrahlung ,

eowle für Laienproduktlonen unter
profeeoioneller Leltung

Work und. Projektbeltrag'mögllch

an profeeelonelle Theaterechaffen-
de und Eneembleo

Lltorcrlrcho Wrrko,
Sachbücher

Bôitreg an Druokkostcn möglloh (Wcrk )Bcitr¡g rn proferdonclle
Thurgauer Autorlnn€n und Autoren
mögllch

Fllm Boltrâg mögllch an Prolekte mlt Be-
zug zum Kanton f0r Drchbuohcnt-
wioklung, Heretellung, Poatproduk-

tlon uhd Vermlttlung

Vl¡uelle Kun¡t Boltrag möóliqh an llberreglonale
VcrenstallQr mlt rcgelmåeelgcm
Programm

Wcrk- und PrôJcktbcltrâg
möglioh an profeseloncllo Kunst-
eohaffende

Kunrtpubllkatloncn Druokkostenbeltrag an Kunet.
publlkãtlon möglloh

Boltråge mögllch an BuohprcJekte
profeeeloneller Thurgauer Kunet-

sohaffender

Au¡gerkantonale Aus-
rt¡llung¡n od¡r Prolrktr
ln Vl¡ucller Kun¡t

86ltrâg möglloh an âuoserkanto.
nale AuBstellungen von Thurgauer
Kuneleohaffenden ohne zoltgonöB-
eioohen Bgzug

Beitrag möglioh bei aueeerkan-

tonalen Auegtellungen mit Bezug
zum profeeoionellen Thurgauer

Kunetochaffen

Hl¡torlschc Sammlungcn Prolektbezogene Beitråge mögllch
ân Auoôtellunggn eowle f0r An-
echaffungen elnzelner Objekte

Prol¡kto von gcrlmt
¡chwclzorl¡chor Aurtr¡hlung,
z.B. Schw¡lzor Ocrangfcrt

Boltrâg möglich f0r die Tellnahme

von Thurgauerinnen und Thurgauer

Prolokt au¡¡orhrlb do¡
K¡nton¡ odar lm Au¡l¡nd

Beitrag möglioh, wenn Thurgauer
Laien unter profeeeioneller Leitung
beteillgt eind

Beltrag mögllch, wenn profeeelo.

nollo Kunotoohêffonde
mit Thurgaubezug bctelttgt eiriO

lnfru¡truktur von öflontllchon
Kulturverangtaltern

B€ltrâg mögllah an .Neuånschâf-
fungen úon B0hnenelnrlohtungen
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heute Abwelchung mor8en
CHF CHF CHF

Ertrags- / Aufwandilberschuss -23'900 24',400 500

Summe Ertrat 537'100 382'900 920'000
Eintritte / Führungen 93'300 49'700 143'000
Shop / veranstaltungen 31'100 8'900 40'000
Cafeteria 33'000 10'000 43'000
Mitgliederbeiträge 13'100 8'900 22'000
Ubrige Beiträge / Diverse 14'000 3'500 17'500
Vermietung - betrieblich 23'500 15'500 39'000
Vermietung - nicht betrieblich 166'800 -3',000 163'800
Spenden / Sponsoring 47'300 24'400 7r'700
Be Stadt Kreuzli 115'000 265 380'000

heute Abwelchung morßen
Summe Aufwand 561'000 358'500 919'500
Personalaufuiand 228'200 245'700 473'900
Leitung / Kuratorium 70'000 278'000
Vermittlung / Aufsichten 48'000 88'000
Sekretariat / Administation 59',200 62'900
Hauswartung / Reinigung 51'000 45'000
Dlrekter Aufwand 84'300 50'200 134'500
Dauerausstellung / Ankäufe 21'300 47',000
Sonderausstellung / Events 43'900 62',000

Shop / Cafeteria 19'100 25'500
Betrlebsaufwand 214'100 56',700 270'800
U nterhalt - betrieblich 85'200 89',000
Unterhalt - nicht betrieblich 23'800 52'000
Versicherune / Gebühren / Absaben 25'800 28',300

Energie / Entsorgung 23'600 26',000

Verwaltung 27'000 30'500
Vermarktung 28'700 45'000
Zlnsaufwand 34'400 900 35'300
Abschrelbungen 5'000 5'000

Erfolgsrechnung Kreuzlinger Museen
Seemuseum / Museum Rosenegg / Planetarlum-Sternwarte

Zusammenfassung

Museumskonzept - Beilage 5

28. lunl 2016



Erfolgsrechnung Kreuzllnger Museen
Seemuseum

heute Abwelchung morSen
CHF CHF CHF

Ertrags- oder Aufwandüberschuss -38'300 38'300

Summe Ertrag 309'500 17z',500 422',000
Eintritte Führun 25'000 10'000 35'000
Shop / Veranstaltungen 1'500 3',500 5'000
Cafeteria 29'500 5',500 35'000
M itgliederbeiträge 4'500 2',500 7'000
Ubriee Beiträge / Diverse 5'000 5'000
Vermietu ng - betrieblich 14'000 7',000 15',000

Vermietung - nicht betrieblich 154'000 -4'000 150'000

Spenden / Sponsoring 16',000 2g'000 45'000
Beitr Stadt Kreuzlin 60'000 65',000 125'000

Pensum heute Abwelchung morSen

Summe Aufwand 347'800 74'200 422'000
Personalaufwand heute morcen 173'500 24',000 197'500
Leitung / Kurotorium 70% 90% 70'000 700'000
Vermlttl u n g / Aufsichte n s0% s0% 43',000 43',000

Se kreto ri at / Ad m i n ì statio n 25% 2s% 24',500 24',500
Houswu rtu ng / ne i n ig u n g 60% s0% 36',000 30'000
Direkter Aufwand 57'500 77',000 74'500
Dauerausstellune / Ankåufe 76',300 32'000
Sonderausstellung / Events 26'200 25',000

Shop / Cafeteria 75'000 77'500
Betrlebsaufwand 95'700 32',300 128'000
U nterhalt - betrleblich 32',200 30'000
Unterhalt - nicht betrieblich 22'000 50'000
Versicherung / Gebühren / Abgaben g'500 70'000
Energie / Entsorgung 3',000 3',000

Verwaltung 70'000 75',000

Vermarktung 20'000 20'000
Zlnsaufwand 21'100 900 22'000
Abschrelbungen

28,06.2016



Erfolgsrechnung Kreuzlinger Museen
Rosenegg

heute Abwelchung mor8en
CHF CHF CHF

uss 10'400 -9'900 500
Summe Ertrag 105500 142400 248000
Eintritte / Führungen 6'300 1'700 8'000
Shop / Veranstaltunßen 23'600 1'400 25'000
Cafeteria 1'500 3',500 5'000
Mitgllederbeitråige 8'600 6'400 15'000
Übrlge Beiträge / Diverse 2'500 2'500
Vermietung - betrleblich s00 3'500 4'000
Vermietung - nlcht betrieblich 12'800 1'000 13'800

nden s 22',300 -7'600 !4',700
Beitråge Stadt Kreuzlingen 30'000 130'000 160'000

Pensum heute Abweichunc mor8en
Summe Aufwand 95'200 152'300 247',500
Personalaufwand heute morSen 15'700 L2g'700 144'400
Leitung / Kuratorium L2Oo/o 80-I00o/t 100'000
Vermittlu ng / Aufsichten 4Oo/o 30'000
Sekreta rlat / Ad min istation 6'700 5'400
Hauswartung / Reinigung 9',000 9'000
Dlrekter Aufwand 19'800 24'200 44'000
Dauerausstellung / Ankäufe 2',000 10'000
Sonderausstellung / Events 16'700 32'000
Shop / Cafeteria 1'100 2'000
Betrlebsaufwand 59'400 -600 58'800
Unterhalt - betrleblich 28'000 24'000
unterhalt - nicht betrleblich 1'900 2'000
Versicherune / Gebühren / Abgaben 4'300 4'300
Energie / Entsorgung 10'600 11'000
Verwaltung 10'000 7'500
Vermarktung 4'700 10'000
Zlnsaufwand 300 300

28.06,2016



Erfolgsrechnung Kreuzllnger Museen
Planetarl um-Sternwarte

heute Abwelchunc mor8en
CHF CHF CHF

Ertrags- oder Aufwandsliberschuss 5'000 -5'000
Summe Ertrag t 23'000 127'000, 250'000
Elntrltte / Ftlhrungen 62'000 38'000 100'000
Shop / Veranstaltungen 6'000 4'000 10'000
Cafeteria 2'000 1'000 3'000
Mitgliederbeiträge
Übrige Beiträge / Diverse 9'000 1'000 10'000
Vermletung - betriebl¡ch 9'000 11'000 20'000
Vermletung - nicht betrieblich
Spenden / Sponsoring 9'000 3'000 12'000
Beiträge Stadt Kreuillngen 25'000 70'000 95'000

Pensum heute Abwelchunc morSen
Summe Aufwand 118'000 132',000 250:000
Personalaufwand heute morSen 39'000 93'000 132'000
Leltung / Kuratorium 50o/o 75o/o 78'000
Vermittlung / Aufsichten 5Oo/o L5% 5'000 15'000
Sekreta riat / Admlnlstation 500/o 70% 28'000 33'000
Hauswartung / Reinigung I0o/o LÙo/o 6',000 6'000
Dlrekter Aufwand 7'000 g'000 16'000
Dauerausstellu Ankäufe 3'000 5'000
Sonderausstellung / Events 1'000 5'000
Shop / Cafeteria 3'000 6',000
Betrlebsaufwand 59'000 25'000 84'000
Unterhalt - betrleblich 25'000 35'000
Unterhalt - nicht betriebllch
Versiche Gebühren / n 13'000 14'000
E E 10'000 12'000
Verwaltung 7'000 8'000
Vermarktung 4'000 15'000
Zlnsaufwand 13'000 13'000
Abschrelbungen 5'000 5'000

28.06.2016



Beilage 4

JÉ'{lreuzlingen

-
-

Gesellschaft

Entwu rf 7. J ul¡ 20L6

Verelnbarung

zwischen

der Stadt Kreuzlingen
v. d. den Stadtrat

und

der Stiftung Seemusoum
v. d. der Stiftungsrat

Zlel

Diese Leistungsvereinbarung regelt die Rahmenbedingungen für die finanzielle Unter-
stützung der Stiftung Seemuseum, Diese wird ab 20L7 1ür fünf Jahre bis 31. L2,202L
abgeschlossen und tritt auf den 1. Januar 20L7 in Kraft. Diese Vereinbarung ersetzt
die Leistungsvereinbarung vom L5.lzt. November 20t2. Die Vereinbarung regelt die
Zusammenarbeit und die gegenseitigen Rechte und Pflichten.

Rechte und Pflichten bezüglich dem Gebäude des Seemuseums sind im Baurechtsver-
trag vom 19. März 1990 geregelt (Beilage 1.). Der Stiftungszweck und die Organisation
sind in der Stiftungsurkunde vom 14. Juni 1989 beschrieben (Beilage 2).

Beschrelbung der Kultureinrlchtung

Die Stiftung Seemuseum

besteht seit 14. Juni 1.989

ist eine Stiftung mit derzeit 12 Stiftungsräten und229 Gönnermitgliedern
betreibt ein Museum mlt den Schwerpunkten Bodensee-Fischerei, -Schittfahrt

und -Landschaft

pflegt eine Dauerausstellung u nd fü h rt themen bezogene Sonderausstel lu ngen
durch
organisiert An lässe, Vorträge, Vera nsta ltu ngen, Fü h ru ngen etc.



stellt ihre Räume im Rahmen der Möglichkeiten des Museumsbetriebes auch für
öffentliche und private Anlässe zur Verfügung

Leistungen der Stiftung Seemuseum

Die Stiftung Seemuseum verpflichtet sich:

das bestehende Konzept mit den Zielen und Massnahmen umzusetzen und dieses
regelmässig zu aktualisieren.
die Sammlungen mit den Schwerpunkten Geschichte der Schifffahrt, der Fischerei
und des Wassers rund um den Bodensee zu pflegen und nach Massgabe eines

Sa mm lu ngskonzeptes weiter auf- u nd auszubauen

die Qualität der kulturgeschichtlichen Dauerausstellungen sicherzustellen.
ein breitgefächertes Angebot von Veranstaltungen und Sonderausstellungen in
den Bereichen Schifffahrt, Fischerei und Wasser mit attraktiven Vermittlungsange-
boten anzubieten.
Die Zusammenarbeit und die Programmgestaltung z.B. mit regionalen, kantona-
len, nationalen und internationalen Museen oder der Volkshochschule Kreuzlin-
gen (VHS) sind anzustreben.

die Zusammenarbeit mit den Kreuzlinger Schulen und den kantonalen Mittel- und
Hochschulen soll intensiviert werden. Die entsprechenden personellen und didak-
tischen Voraussetzungen und Ressourcen für Führungen und Begleitung von
Schülern und Studenten werden sichergestellt.
zur engen Zusammenarbeit mit lnstitutionen in Kreuzlingen, im Besonderen mit
dem Museum Rosenegg und dem Planetarium/Sternwarte,
ihren Teil zum vielfältigen Kulturangebot und zum positiven lmage der Stadt
Kreuzli ngen beizutragen.

für Sonderausstellungen und Veranstaltungen bei Gönnern, Stiftungen und dem
Kanton Thurgau finanzielle Beiträge zu erwirken.
zur Mitgliedschaft im Kulturdachverband Kreuzlingen und Umgebung.
zur Mitgliedschaft vom Verein Kultursee.
weitere Aufgaben beschreibt das Museumskonzept (Beilage 3).

Seite 2



Ziele, lndlkatoren

Ziele

Erfo der Veranstaltun n

öffentlich keitsa rbeit ü ber Kreuz-

lin n hinaus

Themenbezogenes Kultur- und
Fachwissen vermitteln

lndlkatoren
Jahresbericht, Presse

Presseberichte, Medienpräsenz, Werbemit-
tel, Publikationen

Jahresbericht, Bericht der Museumsleitung,
Einladungen; Pressebêrichte

Jahresbericht, Bericht der Museumsleitung,
Ein ladu ngen; Presseberichte

in der Regel I bis 2 Sonderaus- Ein ladu ngen; Presseberichte
stellun n Jahr

mindestens 10 ötfentliche Veran- Einladung, Jahresprogramm, Bulletin
staltu n Jahr

Förderung der überregionalen
Geschichtsvermittlung im The-
menbereich

Besucherzahlen: Steigerung ge- Besucherstatistik
nüber heute um LSo/o bis 2021

Zusammenarbeit mit anderen
städtischen, regionalen, kantona-
len, nationalen und ¡nternationa-
len Museen

Jah resbericht, Projektbeschriebe

Zusammenarbeit mit den Kreuz-
linger Schulen und den kantona-
len Mittel- und Hochschulen

Jahresbericht, Bericht der Museumsleitung

Mittelbeschaffung Jahresrechnung, Programm und Budget (se-

arat au sen

Controlling

Der Stadtrat Kreuzlingen hat Einsitz im Stiftungsrat des Seemuseums und delegiert da-
für einen Vertreter. Die Stiftung Seemuseum liefert dazu jährlich:

d ie Ja hresrech nu ng mit Kontrollstel len bericht
das geplante Jahresprogramm
Statistik der Besucherzahlen

Budget des laufenden Jahres

Seite 3



den Bericht der Museumsleitung
den Jahresbericht des Stiftungsrats
Protokoll der ordentlichen jährlichen Sitzung des Stiftungsrates

Lelstungen der Stadt Kreuzlingen

Für die erbrachten Leistungen wird der Stiftung Seemuseum jährlich folgender Beitrag
aus den wiederkehrenden Beiträgen des Budgets Kultur der Stadt Kreuzlingen zuer-
kan nt

Betriebskostenbeitrag an die Stiftung Seemuseum
M ieterlass Ku ltu rgüterschutzraum

cHF 125'000.00
cHF 5'000.00

Vorbehalten bleiben ab dem 1. Januar 2022dieZustimmungen von Stadt- und Gemein-
derat zum Voranschlag, sowie die Genehmigung durch die Volksabstimmung. Der Bei-
trag muss schriftlich beim Departement Gesellschaft, Marktstrasse 4, 8280 Kreuzlin-
gen, a ngefordert werden.

Vollzug
Der Vollzug der Vereinbarung obliegt seitens der Stadt Kreuzlingen dem Departement
Gesellschaft. Vonseiten der Stiftung Seemuseum dem Stiftungsrat und der Museums-
leitung.

Zusätzllche Bestimmu ngen

a) Geltungsbeginn und Geltungsdauer
Die Vereinbarung tritt auf den 1. Januar 20L7 in Kraft und ist für fünf Jahre gült¡g. S¡e

ersetzt die Leistungsvereinbarung vom t5./2L November ZOLZ.

Die Vereinbarung kann beidseitig unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von L2 Mona-
ten jeweils auf Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden, erstmals per 31. Dezem-
ber 2020 aufden 31. Dezember 2021.

Die Gültigkeit erneuert sich ab dem 1. Januar 2022 jeweils automatisch um zwei wei-
tere Jahre, wenn sie nicht von einer Partei fristgerecht gekündigt wird.
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Bei.wesentllchen Veränderungen der bestehenden Voraussetzungen und Grundlagen
muss der ln halt' der Lelstungsverein barung fibera rbeltet werden.

b) Wlderruf

Werden verelnbarte Lelstungen nlcht erfflllt, kann der jährllche Beltrag gekfirzt oder
dle Lelstungsverelnbarung auf den nä,chstmöglichen Teimln aufgelöst werden.

Scltc 5



Kreuzllngen,

Stadt Kreuzllngen

Dle Stadträtin Gesellschaft

Dorena Raggenbass

Der Abtellungslelter Gesellschaft

. RuediWolfender

Kreuzllngen,

Stlftung Seemuseum

Für den Stlftungsrat, der Präsldent

Jilrg Schlatter

Der Kassier

Martin Juchli

Selte 6
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rundbuch des Krelses Kreuzllngen

0effentllche Beunkundung

Uber

B a u n.e c h t E v c r t r a g

( Pensonaldiene tbanket t )

Die
Stadt Kneuzllncen

vertneten durch dte Herrän Emlr Heeb, stadbammann und chnlsÈIan
MUIIen, Stadtschrelber

räumt hl,ermit dem

Thurgauen Helma.lschu!å. vereln mtt sitz fn gzTz Ernatlngcn, untere
Seeetnasse 32

vertroten dunch die llerren or.pirtt. llans-ulnich llepfen, Enmablngen
urtd Ulnlclr Spreiter ( ln Vollnrachb), Sb. 0alIen

am nachfolgend beschrlebenen Grundstuck eln selbständlges und
dauenndes Baurocht im slnne von Art. 67s und zz9 ff. zGB etn:

Im Gnundbuch Kreuzllngen

E.Bl. und Parz.Nn. 2740

18 an ã1 m2 Gebäudegnundflächc, Hof und Umgelände

ml t:
l,tloh¡rheus und Scheuna (Korns chtl tte Nr. 226 lV

1m Seeburganeal.
¡

Gnenzen

Laut G¡undbuchplan Blatt L7, bzw,
laut Mutatlon Nn. âOLZ.

ogo2
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Dlens tbarkel ten laut Grundbuch .

Pfandfrel

Baurech tsbes lI mmungen

I. Das Baurecl¡b beglnnü arn 1,. Januar 1988. Es dauerb l0O Jahre,
d.h. bts 3I. Dezemben 2087.

2. DLe Ueberlassung des Bauneclrtsgrundstt¡ckes erfolgt lm heuEfgen
Zustand und ohne weitere Gewähr.

Dleses Baurecht wlnd fm Grundbuch verseLbständigt auf E.BI. I0
Gnundbuch Kreuzllngen. Auf E.Bt. /Parz.llr, 2740 (Stammgnundsttick)
fst es als Dlenstbankeit einzutragen, und zwar als Lasl mlt dem
V/ontlaut: "selbständlges und dauþrndes Baurecht zugunsten des
Thurgauer HelmatEchutzeg auf dle Dauer von I00 Jahren, d.h. bIs
31. Dezember 2087".

a) Der Eaurechtsnéhmer beabstchtfgb, in der KornschUtte ein
"Seemuseum'r elnzurlchten,, elnen TetI fUn t¡/ohnzwecke auEzu-
schelden und lm Kellergeschoss Räume fijr venschfedene andere
Zvrecke zu gestalten. FUr I'luseumsbesucher f st elne klelne
Tee- oçler Kaf feestube vorgosehen. Spälere [,lutzungsändenungen
bedünfen den Zustfmmung der Baunechtsgeberfn.

b) Bet don Gestaltung don unmlt,!elbanen Umgebung wird auf dle
BediJrfnlsse den Bewohnen den Kornschtltte angemessen Rijckslcht
genommen. Cestaltungsarbêften gehen zu Lasten dee Eaunechts-
nehmens, Unterhaltsanbelten lm Rahmen den Parkpflegomassnah-
men zu Lasben den Baurechtsgeberln. Parklerungsmögllchkelten
fün Besucher den Kor"nschUtte werden dunch öffentliche Pank-
pIätze gewähnlelstet. Ftln Wohnungen urrd Betrlebspersonal
slnd genijgend Parkplätze östllch der Konnschi,ltte auf Kosten
des Baunechtsnehmens zu erstellen.

c) Den Baunechtsnehmer wlrd dle Kornschütbe fnnen und aussen
auf elgene Kosten und Venantwortung nach den RegeIn den Bau-
kunde und den Richtllnien der kantonalen Denkmalpflege re-
staurienen. Er eorgt auch fUn elnwandfrefen Unterhalt.
Die Bat¡r<rclrh,sgetrerln l.etshet:'n¡r cllr.l KosrL:cn <ter llcrroval, lon
elnen Beltrag von Fr. 400'000.-- à fonds pendu, zahlbar nach
Abschluss der DachdeckerarbeLten.
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d) Im Rahmen <ler Zrrecke gen,iiss I i t. a beabstclrltgt der Bau-
recht,snehmer, die lftltzung ml t:samL dem Baurecht etner ge-
eigneten Trägersctraf b ( vornehrnttch etner stt f lung) zu l.jben-
tragen. Dies bedarf der Zusttmmung der Baurechtsgeberin.

5. Es isE kefn Bar¡rechtszlns geschuldet

6. Bel Ablauf des Bar¡nechtsventrages gehen, sofern er.ni,chb er-
neuert wlnd, sËimtliche vom Baurechtsnelrmen auf dem Grundstilck
ensberlten EauLen und umbauten sowie dfe gesamten dazugehören-
den Anlagen in das Elgentum der Baurechtsgeberin tjber. Ausge-
nommen slnd I'luseumsgegensbände, -êfnrlchtungen und weltere i!lo-
biJien, welche mlt dem 0ebäude nlcht fesb verbunden slnd. FUr
heimfallende Bauten ist, auch bel vonzeftlgem Hetmfatt in sin-
ne von Art. 779 tf, ZCB, kelne EnÈschäcllgung geschuldel.

7, vlírclnfchü fnnert fljnf Jahren nach Grundbuchelnbnag dfeses ver-
brages clr¡rclt <l i e Bnureelt br:inol¡rnonl ¡r rni I den Renova ll orrs- r¡n<l Urrr-
bauarbelten begonnen r¡nd das Gebåtucle innert zehn Jahren nicht
fUn dle vorgesehetten Zvrecke verwendet, f¿itIt diesen Eaurechts-
verbrag, wle bei lletmfal.l gemäss S 6, dahln.
Vorhelrnlhcrt bl,eJborl Vnrzlitr,nrr¡ntcn, vralclre clr¡r.clr rllc ß¡rrr.celrl.s-
nelrmerln nicht zu venanEworcen sind uncl eine flutzung fi.ir die
vorgesehenen zwecke 1n absehbaren zelt rnögtlch und/oder wahr-
scheinlich ist.

8. Den Parteien fst bekannt, dass gemäss Art. 692, Abs, Z ZGB,
sowohl die Baurechtsgebenin am gaurecht, wle auch der Bau-
rechbsnehmen am Baurechlsgnundsti.lck efn gesetzliches vorkaufs-
necht besi tzen .

9. Die Grundbr¡chgebi,itrnen dieses Baureclrtsvertrages vrerclen '¡on clen
Parbelen gemelnsam Je zur l{äIf[e tibernomnren.

to. Bis Encle Ig88 können betde partelen ohne Angabe von GrLlnden
durch schrifbLiche I'ltbbetIung von diesern Vertrag zurücþ.breben,
Elne EnbschLidlgung isÈ ln dlesern Fal,l'nlch! geschulcteb.

ll. Der Grr¡nrltrr.rclrolntrng cilcses Vorhrnncs l<nrrn ersl onfol¡nn, wonn
tl icnor nnlrrl: ù f'Orrtls f)(rr.(lu-lJol Lr.ng v<¡¡ F'r,. 400'000.-- v<llr <Jcn
stlmrnburgern gerrehmlgb vrorden lst. wircl die vonlage verurorf en,
so fä[Lt diesen vertrag gegenseltig entschädigungslos dalrln.

1.2, Den Gen¡einderab'Kreuzlingen ha! an selnen sitzung vom 2s. Fe-
bruar I988 dlesem Rectrtsgeschäf t seine zustlr,rnung enlet It.
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So vorolnbart und abgeschlossen.

Kreuzllngen, 13. ApnII 1988

STI\DT KREUZTINCEII
Den S lad larnrnarrn :

\it rt
Dcr Sladtschrelben:

Dle Vertragsparlelen:

IHURcAUER HEITIATSCHUTZ

/.t, t r,À, ,#"
In .Vo

\_. €[*.- L<--.

I2.4. I988/

(t

v
I ln¡ocl¡ t

L, ìht,

0ef fentllchc Beurkurrclurrg Nr. Z4I

Als urkundsbeamter dcs Knelses Kneuzrlngen beurkunde lch, dass
dteso urkundc den mLr mlbgeEetlben parÈetwlllen onthält und dass
dle vongeschriebenen Formen gemäss $ fg fn. EG zum ZGg efnge-
IraI bclr vror.clolr g t lrcl .

Dle Partelen erschlenen getnennt zur Beurkundungr Dle vertreter
des Baurechtsberechbfglen am 12. Aprll rgBB und dle vertneten der
EaunechtsbeLasteben am heullgen Tage.

Kreuzlingen, 13. AprtI ISBB
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Anstelle der blshanigen EaurecttLsneluner.in Ènitl gernäss Handelsre-
gisterauszLrg vom 2t ,2,1990, die Sbtf burrg Seemuseum, SLi f tung mt t,

Sitz tn 8?80 Kreuzllngerr, Sägestrasge L, c/o Emll Rullshauser, ln
dlessn Ventrag, eln.

Anmeldung zum Grundbuchelntrag

Vorgbnlrcndon Bar.rrechhsvarbran *l rd trtpnrnl h zrrnr (jrurrcJbr¡clrnlnl'.rnp. arr-
¡¡t:rrr<,1 clrr L.

Es lst elnzulragen

- Dte DlenslbarkelÈ auf E.B[alt 2740 Gnundbuch KrcuzlXrrgen

"Selbsländlges und clauerndeE Baurecht fUr dia Dauer von 100
Jnl¡¡'an, cl.lr. l¡ls 3l ,12,2087; zugunsten Sbtftung Soemuseum,
Sbiflurrg mit littz irr B2u0 Kreuzllngen, verselbständlgE unler
E.Blalt l0 Onunclbuch Kreuzllngen,

- Dle Aufnah¡ne dleeeE Eaurechles als GrundslUck ln das Grundbuch,
unler Eröffnung dee neuen E.Blattes l0 Grundbuch KneuzHngen

f(rouzltrt¡¡nn, I fl

l)ie Saurechtesgebenirt :

s'r^D'f' Kfì0uzrrNc0il
Oer S bacl banrmann :

f llt";
Der Slacltsclrrelbar:

Die Bar,¡rechtsnehrnonln I

S'I'I F'I'UIIC SEEMUSEUí,I
r'l ." -/' , ,'t.tl'f 'l'?''')'""v/

,1/'¡, (, (, (,..--.)d .it,,. ,1.*'
//

Oer blsherlge Baunechlsneltmer:
IHUfìCAUER I{E II,IATSCIIUTZ

¿ I



¡ ,''

-6-

Oqffcntll,ch,bcurlo¡¡rdrt,¡ 15. April lggQ
Iu 0rundbuah clngetrageh, 16. l,ftrz l99or EcLÒg 2fi7

Ftlr ôle Rfchtlgkcft,

Kreuzllngen, 19. llärz l99o

Der Grund
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Beilage 2
(von Beilage 4l

:

¡

þ
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STXFTUNGSURKUNDE

DER STIFTUNG SEEMT¡SEUM

I. Stlftungozwecke, Sltz

l.
Dle stlftung Seemuseum (nachstehend rfstlftungrf genannt) bezweckt dle
uebern¡ahme, dle Restaurlorung und dauernde Erhaltung und Nutzung der
ehernallgen Kornschütte (Seeourgscheune) ln Kreuzltngen Im Slnne des
Baurechtsvertrages vom 13.4.1988 mlt der stadt Kreuzltngen, d.h. zum
Aufbau und Betrleb elnes übenregionalen Museums mlt der zentralen Themailk
'rBodenseetr (Obersee, Untersee, Hochrheln), umfassEnd dle Wasserflächen und
Uferreglonen aller Anltegerlånder.

?,
ã dtesem Sttftungszweck gehören lnsbesondere auch:

a) Erforschung und museale Darstellung der Schtffahrts- und
Flscherelgeschlchte des Bodenseeraumee und dos Hochrh6ln-
gebletes;

b) Aufarbettung und Darstellung den llmnologtschen Forschung
am Bodensee;

c) Förderung und Darstellung der MagEnahmen zum Schutze der
Gewässer, des FlschbestandEs und der Flscherel. 0berhaupt;

d) Föndenung und Venbreltung des Gedankens des Ontgbild-,
Landschaftl. r¡rrd Naturschutzes i

e) Enhaltung und Ausstellung von ZeugnlEsen der tnadlilonellen
Schlffsbaukunst und verwandten technlschen Denkmälenn;

f ) Weltere Akttvltäten, dte ähnucher Art stnd oder lm
Zusammenhang mlt den vorstehenden Zwecken stehen;

g) Zusammenanbelt mlt Verelntgungen åhnltcher Ztelsetzung.

I

'I

i(.'ìì

h
l
',)

:

i
i

I

3.
Tr tz der Stlftung lst Kneuzltngen.
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II. Ml,ttelbeschafftrnE

4.
õÎe für dte ErfüIlung der vonstshenden Zweclce notwendlgen Mlttel verschafft
slch dle Stfftung u.a. durch

- Enträgnlsse des Stlftungsvermiigens oden andener Vermögens-
bêstandtolle,

- Subventlonen und andere Beltcåige den öffentlichen Hand,

- weltere Zuwendungen des Stlfters (Thurgauer Helmatschutz),

- Mltgllederbelträgo,

- weltere Zuwendungen von Stlftungsmltgliedern oder Drttten,

- Elntclttsgeldern und ähnllchem,

- Knedltaufnahmen.

UI. Orgonlsatlon

Ê

õle Organs der Stlftung slnd

- Stlftungsversammlung,
- Stlftungsrat,
- Kontrollstelle.

Dle Organe der Stlftung arbelten ehrenamtllch.

6,
õTe Sttttungsversammlung besteht aus den Stlftungsmltgltedern.

Stlftungsmltgllod wlrd, wer slch verpfllchtet, der Stlftung elnen elnmallgen
oder Jährll,ch wtederkehrenden Betrag ln elner von den Stlftungsvensammlung
festzulegenden Höhe zu þezahlen.

Dle Sttftungsversammlung trltt ordentllchenwelEe alle zwel Jahre auf
Elnladung des Stlftungsrates zusammên. Den Sttftungsrat kann auch zu
ausserordentllchen Stlftüngsversammlungen elnladen.

Den Stlftungsvèrsammlung obllegen:

- Kenntnlsnahme den Geschäftsberlchte des Stlftungsnates, den
Stlftungsrechnung und der Berlchte der Kontrollstelle

- Festsetzung der Mttgllederbetträge gemäss Abs.2.



3

?.
õõn Stlftungsrat besteht aus mlndestens sleben Mttglfedern. Zwef t4ttglleder
werden vom Vorstand des Verelns Thungauer Hetmaischutz und oln rutttgttea
wfnd vom Stadtrat Kreuzllngen bestlmmt, sofern von dlesem Recht Gebrauch
gemacht wlrd. Dle übrtgen Stlftungsrâtsmitlieder wenden vom Silftungsrat
selbst ernannt.

Den Stlftungsrat konstituient
für dle Stlftung

slch selbst; en regelt die Zelchungsberochilgung

Dem Stfftungsrat obltegt
lnsbegondere:

dle gesamte Verwaltung und Vertnetung der Stiftung

a) Aufstellung und Genehmtgung der Jährlichen Budgets;

b) Abfassung und Genehmtgung der Jahnesberlchte und
Jahresrechnungen;

c)

d)

e)

f)

s)

h)

Aenderung des Sttftungsreglementes;

Erlass welteror Reglêmente, Betnlebs- und Hausordnungen;

Erwerb und Veräusserung dlngllcher Rechte;

WahI von Ausschüssen und Kommlsslonen
sowle Festlegung lhrer Aufgaben und Kompetenzen;

Wahl von neuen Stiftungsnatsmltglledern;

lVahl des Stlftungsratspr¿isldenten, des Vtzepräsidenton
und der übrlgen Sttftungsfunkilonäre und -angestellten;

Bestlmmung der Zelchnungsborechilgten;

Vorbereltung den gttftungsversammlungen¡

Beschluss üben die Auflösung den Sttftung gsmäss
Art.1 1 ;

t)

k)

r)

m) Beschluss über dte Verwendung des Stlftungsvermögens
bol Auflösung der Stiftung.

Don Stlftungsrat lst beschlussfählg, wênn mlndestens vlen
Stlftungsratsmltglleder anwesend slnd. Der Sttftungsrat beschllesst mtt
elnfachem Ñlehr der Anwesenden. Bel Sttmmengletchhett entscheldet die
Stlmme des Pn¿istdenten. Beschlüsse gemäss llt.c', e, gr und I bedürfen
Jedoch den zustlmmung von mlndestens den Hälfte,¿en amtierenden
Stlftungsratsmltglleder, den Auflösungsbeschluss gemäss llt, I mindestens
dnei Vlerteln aller Stlftungsratsmltglleder.

von
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lc besteht aug zwel nlcht dem Stlf tunErat angchörendcn'bdor clncn anonkannten Tncuhand mung. Ihr obllcAt dtcuntcrneh
Jthrllchen Stt ftungcrochnungen Sle snctattet lhren BErlcht anftungrrat

t{andclrmgl¡tcr

i's¡tllung untersteht dcF gecetzllchen Auf¡lcht.. Sto tst tns Handellrcglster

&n'd.rtng.n dæ silftungozweckcc odcr dor orgrntrailon

Sttltungsrat kann dcr kantona¡on BehördE lm Rahmen von Art.8S/96 ZGB.dleecr Stlftungrunkunde tnbcztrg auf den Sttftungszwcck oder dtebcantrcgenr gofcnn rlch d leg ale notwendlg cnwelgt.

Sttftungorat kånñ bel dor kantonalen Auf¡lchtrl¡chörde dl,e Auflösung dcr
lst" (Art.88boantragen, wonn dcron Zweck unerrelchbar gewonden

nâmont¡tch w€nn e8
nfcht gcllngrt', dtc

trotz Anatnangungcn
flnanztctlcn ¡¡tttel zu beechaffcn, dte für dlc

tlber olnon lüngcrcn Zcltraum

odor dcn länEcrfnltttgen Bct':tcb dos Scomutguma notwendtg rtnd.

Stfftungcrat Ubæ dle Vcrwendung
der Vcrcln Thungauor Helmatcchutz
, dal Sttftungsv-rmögrå zu
zuzuwcltcn. Andernfaltc coll da¡

des

, so lct cl zwlngcnd dlc¡om
prlmËr elnEr andcrcn Organl sÊtlon odcr Instttutlon mlt thnltcherund 'Bcrcltschåft zun uobernahmc zugowfcren wcrdcn, tn zwelterder Standortgemctndc dec Mugpum¡ etnon andcron öffentllch-odor

Inrtltutlon, dle berctt lrt, das Museûm wcttorzuführon.

14. Junl 1989

,dcn Stlftor¡
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STIFTUN6 SEEIlUSEUM

CH - 82'80 KreualLngen

A¡n Grllndungetåg dcr gttftung, den 14.iluni ,1999, setzte
efch der stlftungsrat aus folgendän Herren zusammenr

Robert S e n n, Sche,rzJ.ngenr präeldent

Josef ', B I e r fr Stadtammann, Kreuzllngen

ielqEJ.erter deE StadÈratêe

Hanc-iJlrlch G r a u e r, Kreuzllngen
. il¡¡¡¡-'l ¡ --^- 

'E¡n'i.l H e e b ¡ Kreuzllngen

Emll R u t I e.h a u s e tr, .Kreuzllngen'

Otto. Ìl a I t h e r t , Kreuzlfngen

Hans-UlÈ1ch !Í e p f e r., ermatlngcn



Beilage 5

Ér"" uzlingen Gesellschaft

Entwu rf 7. Juli 20L6

Verelnbarung

zwischen

der Stadt Kreuzllngen
v. d. den Stadtrat

und

der Stlftung Rosenegg
v. d. den Stiftungsrat

Zweck

Diese Leistungsvereinbarung regelt die Rahmenbedingungen für die finanzielle Unter-
stützung der Stiftung Rosenegg. Diese wird ab 20t7 für fünf Jahre bis 31. L2.202L ab-
geschlossen und tritt auf den 1. Januar 20L7 in Kraft. Diese Vereinbarung ersetzt die
Leistungsvereinbarung vom 5. September 2012.Die Vereinbarung regelt die Zusam-
menarbeit und die gegenseitigen Rechte und Pflichten.

Rechte und Pflichten bezüglich dem Haus,,Rosenegg" sind im Baurechtsvertrag vom
15. März 1999 geregelt (Beilage 1). Der Stiftungszweck und die Organisation sind in
der Stiftungsurkunde vom 20. Oktober 2004 festgelegt (Beilage 2).

Beschrelbung der Kulturelnrlchtung

Die Stiftung Rosenegg

besteht seit 1998

ist eine Stiftung mit derzeit 9 Stiftungsräten und ca 400 Gönnermitgliedern
führt in der Rosenegg ein Museum mit Dauerausstellungen und Sonderausstellun-
gen



organisiert kulturelle Anlässe wie Konzerte, Lesungen, Vorträge, Führungen etc.

stellt ihre Räume für öffentliche und private Anlässe zur Verfügung

Leistungen der Stlftung Rosenegg

Die Stiftung Rosenegg verpflichtet sich:

das bestehende Konzept mit den Zielen und Massnahmen umzusetzen und dieses
regelmässig zu aktualisieren.
die Sammlungen mit den Schwerpunkten Persönlichkeiten aus Kreuzlingen und
der Region, Zusammenleben an der Grenze, Kloster- und Siedlungsgeschichte wei-
ter aufzubauen und regelmässig zu aktualisieren.
die Spezialsammlung Masse und Gewichte unterhalten
die Qualität der kulturgeschichtlichen Dauerausstellungen sicherzustellen.
ein breitgefächertes Angebot von Sonderausstellungen in den Bereichen Kunst,

Ortsgeschichte und Persönlichkeiten mit attraktiven Vermittlungsangeboten anzu-
bieten.
ein vielseitiges Angebot an Veranstaltungen im Stucksaal in den Bereichen Musik,
Ortsgeschichte, Kunst anzubieten. Die Zusammenarbeit und die Programmgestal-
tung z.B. mit der Gesellschaft Musik und Literatur (GML) oder der Volkshoch-
schule Kreuzlingen (VHS) sind weiter auszubauen.

die Zusammenarbeit mit den Kreuzlinger Schulen und den kantonalen Mittel- und
Hochschulen soll intensiviert werden. Die entsprechenden personellen und didak-
tischen Voraussetzungen und Ressourcen für Führungen und Begleitung von
Sch ü lern u nd Studenten werden sichergestellt.
zur engen Zusammenarbeit mit lnstitutionen in Kreuzlingen, im Besonderen mit
dem Seemuseum und dem Panetarium/Sternwarte.
ihren Teil zum vielfältigen Kulturangebot und zum positiven lmage der Stadt
Kreuzlingen beizutragen.
für Sonderausstellungen und Veranstaltungen bei Gönnern und Stiftungen finan-
zielle Beiträge zu erwirken.
zur Mitgliedschaft im Kulturdachverband Kreuzlingen und Umgebung.

zur Mitgliedschaft vom Verein Kultursee.
weitere Aufgaben beschreibt das Museumskonzept (Beilage 3).

Seite 2



Zlele, lndlkatoren

z¡êle lndlkatoren
Erfolge der Veranstaltu nsen Jahresbericht, Presse

mindestens 10 ötfentliche Veran- Einladung, Halbjahresprogramm, Bulletin
staltun n

Förderung der regionalen Ge-

schichtsvermittlu ng

Einladung, Jahresbericht, Bericht der Muse-
umsleitung, Presse

Besucherzahlen Steigerung um
Lío/obis2O2t

Besucherstatistik

Zusammenarbeit mit anderen
städtischen und regionalen Mu-
seen

Jah resbericht, Projektbeschriebe

Zusammenarbeit mit den Kreuz- Jahresbericht, Bericht der Museumsleitung
linger Schulen und den kantona-
len Mittel- und Hochschulen

Mittelbeschaffung Jahresrechnung, Programm und Budget (se-

parat ausgewiesen)

Controlllng

Der Stadtrat Kreuzlingen hat Einsitz im Stiftungsrat des Museums Rosenegg und dele-
giert dafür einen Vertreter. Die Stiftung Museum Rosenegg liefert dazu jährlich:

d ie Ja h resrech nu ng mit Kontrollstellen bericht
das geplante Jah resprogra mm
Statistik der Besucherzahlen

Budget des laufenden Jahres

den Bericht der Museumsleitung
den Ja h resbericht des Stift ungsrates

Protokoll der ordentlichen jährlichen Sitzung des Stiftungsrates

lelstungen der Stadt Kreuzlingen

Seite 3



Für die erbrachten Leistungen wird der Stiftung Rosenegg jährlich folgender Beitrag aus
den wiederkehrenden Beiträgen des Budgets Kultur der Stadt Kreuzlingen zuerkannt

Betriebskostenbeitrag an die Stiftung Rosenegg

M ieterlass Ku ltu rgütersch utzrau m

cHF 160'000.00
cHF 6'500.00

Vorbehalten bleiben ab dem 1. Januar 2022 die Zustimmungen von Stadt- und Gemein-
derat zum Voranschlag, sowie die Genehmigung durch die Volksabstimmung. Der Bei-

trag muss schriftlich beim Departement Gesellschaft, Marktstrasse 4, 8280 Kreuzlin-
gen, angefordert werden.

Vollzug
Der Vollzug der Vereinbarung obliegt seitens der Stadt Kreuzlingen dem Departement
Gesellschaft. Vonseiten der Stiftung Museum Rosenegg dem Stiftungsrat und der Mu-
seumsleitung.

Zusätzllche Bestlmmu ngen

a) Geltungsbeglnn und Geltungsdauer
Die Vereinbarung tritt auf den 1. Januar 20L7 in Kraft und ist für fünf Jahre gültig. Sie

ersetzt die Leistungsvereinbarung vom 5. September 2011.

Die Vereinbarung kann beidseitig unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 12 Mona-
ten jeweils auf Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden, erstmals per 31. Dezem-

ber 2020 auf den 31. Dezember 202L.

Die Gültigkeit erneuert sich ab dem 1. Januar 2022 jeweils automatisch um zwei wei-
tere Jahre, wenn sie nicht von einer Partei fristgerecht gekündigt wird.

Bei wesentlichen Veränderungen der bestehenden Voraussetzungen und Grundlagen
muss der lnhalt der Leistungsvereinbarung überarbeitet werden.

b) Widerruf

Werden vereinbarte Leistungen nicht erfüllt, kann der jährliche Beitrag gekürzt oder

Seite 4



die Leistungsvereinbarung auf den nächstmöglichen Termin aufgelöst werden.

Seite 5



Kreuzlingen,

Stadt Kreuzllngen

Die Stadträtin Gesellschaft

Dorena Raggenbass

.Qer Abtellungsleiter Gesellschaft

RuedlWolfender

Kreuzllngen,

Stlftung Rosenegg

Ffir den Stiftungsrat, der Präsldent

Thomas Fischer

Dle/der Aktuar/in

' Selte 6
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BAURECHT SVERTRAG

( Personaldienstbarkeit)

Dle Stadt Kreuzllngen

vertreten durch Josef Bieri, Stadtammann und Chrlstlan Mtlller, Stadtschrelber

räumt hiermit der

Stlftung Rosenegg, Stlftung mlt Sltz ln 8280 Kreuzllngen

vertreten durch Otto \Valthert, Präsldent und Heldi Hofstetter, Aktuarln

an nachfolgend beschriebenem Grundstück ein selbständiges und dauerndes Baurecht im
Sinne von Art, 675 und 779 tî. ZGB ein:

Ba urechtsbelastetes G ru ndstilck

lm Grundbuch Kreuzlinoen

E.Bl. und Parz. Nr.731

918 m2 Gebäudegrundflåche, Hof und Garten mit:

Haus "Roseneggl'Assek. Nr. 235 I

an der Bärenstrasse 6

Grenzen

laut Grundbuchplan Blatt 33 Kreuzlingen und Mutation Nr, 2192

Dienstbarkeiten

Recht:

Auszug

aus dem

Grundbuch des Kreises Kreuzlingen

Recht:
Last:

Beilage 1

(von Beilage 5)

Quellen- und Durchleitungsrecht zulasteh Paz.Nr. 788,
732,2706
Fuss- und Fahrwegrecht zulasten Paz.Nr, 732
Bau- und Gebåudeveränderungsverbot zugunsten der
Schweiz. Eidgenossenschaft



01. Dauer

02. Aufnahme

03. Umfang

04. lnhalt

2-

Erwerbstitel

Kaufvom 9, November 1895
Tausch vom 11. Måz 1999

Pfandfrei

Baurechtsbestlmmu ngen

Das Baurecht beginnt am 01,01,1999, Es dauert 60 Jahre, d.h,
bis 31 .12,2058,

Dieses Baurecht wird im Grundbuch verselbständigt unter
E,Blatt 2905 Grundbuch Kreuzlingen. Auf E.Bl. und Paz, Nr,
731 ist es als Dienstbarkeit einzutragen und zwar als Last mit
dem Wortlaut: Selbståndiges und dauerndes Baurecht
zugunsten der Stiftung Rosenegg bis 31 ,12,2058.

Die Übernahme des Baurechtsgrundstucks erfolgt im heutigen
Zustand und ohne Gewähr.

Das Baurecht wird am heute bestehenden Gebäude Assek. Nr.
235 I eingeräumt. Bei der Gestaltung der unmittelbaren Umge-
bung ist auf die Bedürfnisse des Quartiers und der Schule an-
gemessen Rücksicht zu nehmen. Dle Baurechtsnehmerin ist
befugt, das Gebäude, dezeit beinhaltend Museum, Repräsen-
tationsräume und Wohnung für Abwart, zu nutzen und gleich-
zoitig verpflichtet, die gesamte Anlage während der Dauer des
Bestehens ordnungsgemäss zu unterhalten und für eine ein-
wandfreie Verwaltung besorgt zu sein. Die Stiftung Rosenegg
hat das Haus Rosenegg innen und aussen auf eigene Kosten
und Verantwortung nach den Regeln der Baukunst und den
Richtlinien der kantonalen Denkmalpflege zu unterhalten und
soweit notwendig zu restaurieren.

Wesentliche bauliche Vorkehrungen und Veränderungen dürfen
nur mit Genehmigung der Baurechtsgeberin vorgenommen wer-
den. Diese Genehmigung ist zu erteilen, sofern die Vorhaben
dem Sinn und Zweck des vorliegenden Baurechts entspricht,
keine anderweitigen schrJtzenswerten lnteressen der Bau-
rechtsgeberin entgegenstehen und für die Stiftung finanziell
verkraftbar sind. Die Erteilung einer Baubewilligung durch die
Stadt Kreuzlingen ersetzt diese Genehmigung nicht, umgekehrt
gibt diese Genehmigung keinen Rechtsanspruch auf die
Erteilung einer Baubewilligung.



06. Nutzung

06. Belträge

07. Ordentlicher Helmfall

Mit dem Gesuch um Genehmigung ist ein detaillierter Kosten-
voranschlag einzureichen. Für Projektausführungen sind die
genehmigten Baueingabepläne massgebend. Nach Abschluss
eines Projektes ist dem Stadtrat jeweils eine detaillierte Bauko-
stenabrechnung vozulegen. Die genehmigten und baurechtlich
bewilligten Baumassnahmen sind von der Stifrung Rosenegg
auf oigene Kosten und Verantwortung A) realisieren,
Bauversicherungen sind Sache der Baurechtsnehmerin.

Die Baurechtsnehmerin ist befugt, die Baute gemäss vorste-
hender Zitfør zu nutzen. Nutzungsänderungen bedürfen grund-
sätzlich der Zustimmung der Baurechtsgeberin.

Die Baurechtsgeberin leistet an die Umbau- und Renovations-
kosten sowie Einrichtung einen einmaligen Beitrag von Fr.
400'000.--, welcher nach der öffentlichen Beurkundung dieses
Veñrages ausbezahlt wird,

Nach Ablauf des Baurechtsvertrages gehen sämtliche auf dem
Grundstrick erstellten Bauten - in Abänderung von Art. 77gd
ZGB - unentgeltlich in das Eigentum der Grundeigentümerin
[iber, unter Vorbehalt des Abschlusses eines neuen Baurechts-
vertrages.

Ausgenommen sind Mobilien und'Einrichtungen, welche mit
dem Gebäude nicht fest verbunden sind. Allenfalls errichtete
Grundpfandrechte sind bis zum Vertragsende gänzlich abzulö-
sen.

Von der Baurechtsgeberin genehmlgte lnvestitionen über
Fr. 20'000.--, die nicht von der Stadt finanziert worden sind, wer-
den nach der städtischen Amortisationspraxis mit I % vom
Neuwert amortisiert, lnvestitionen, die beim Heimfall noch nicht
amortisiert sind, werden anteilig entschädigt.

Entschliesst sich die Baurechtsnehmerln zur vozeitigen Ver-
tragsaufhebung, ist ihr dies ohne eine besondere Eñtschädi-
gung an die Baurechtsgeberin gestattet. Sie lst jedoch ver-
pflichtet, allfällig erstellte Bauten und Umbauten auf ihre Kosten
zu räumen und das Gelånde in seinen ursprünglichen Zustand
zu versetzen, soforn dies von der Baurechtsgeberin verlangt
wird. Ohne ausdrückliches Verlangen der Bãurechtsgeberin
dürfen die Bauten und Umbauten nur mit deren Zustlmmung
entfernt und der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt wer-
den.

-3-

Die Vertragsparteien verpflichten sich, fünf Jahre vor Ablauf des
Baurechtes Verhandlungen über d.le Verlångerung des Bau-
rechtes, oder über die käufliche Ubernahme des Baurechts-
grundstü¡cks Paz. Nr, 731 durch die Baurechtsnehmerin aufzu-
nehmen.
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Beide Vertragsparteien ziehen eine Verlångerung des Bau-
rechtes oder eine käufliche Übernahme dem Heimfall vor. Ein
Rechtsanspruch kann aus dieser Erklärung nicht abgeleitet
wefden.

08. Vo¡zeitlger Helmfall Filr den vorzeitigen Heimfall gelten Ar1.779f - h ZGB.

09. Vorkaufsrecht Den Vertragsparteien ist bekannt, dass gemäss Art. 682 Abs. 2
ZGB sowohl die Baurechtsgeberin am Baurecht wie auch die
Baurechtsnehmerin am Baurechtsgrundstück ein gesetzliches
Vorkaufsrecht besitzen,

10. Übertragbarkeit Das Baurecht ist rlbertragbar.

Die Baurechtsnehmerin ist verpflichtet, vor einer allfälligen
Übertragung des Baurechtes auf einen Dritten die Zustimmung
der Grundeigentümerin einzuholen. Diese darf nur verweigert
werden, wenn der Rechtsnachfolger nicht ausreichend Gewähr
dafrJr bietet, die Anlage im Sinne dieses Baurechtsvertrages
weitezufr.ihren - und keine anderweitigen schützenswerten ln-
teressen der Baurechtsgeberin dagegensprechen.

Die Baurechtsnehmerin verpflichtet sich, die von ihr ilbernom-
menen Verpflichtungen ihrem Rechtsnachfolger zu überbinden.

ll. Baurechtszlns Der Baurechtsnehmerin hat der Baurechtsgeberin einen Jährli-
chen Baurechtszins von Fr. 1.85 / m2 Baurechtsflåctfe zu enþ
richten (lndexstand Oktober 1997 von QfJ Íunkten, lndex-
basis Dezember 1982 = 100 Punkte =Fr, 1.50/m2 ). Der Bau-
rechtszins für 918 m2 beträgt Fr. 1'698,30 p. a.

12. Zlnsanpassung Der Baurechtszins wird jåhrlich aufgrund dee LandeslndexEs
der Konsumentenpreise angepasst. Die Anpassung erfolgt je-
weils auf Beginn des Kalenderjahres, Massgebend ist der ln-
dexstand des Monats Oktober des vorang€gangenen Jahres.
Die erste Anpassung erfolgt auf den 1. Januar 2000.

13. Vermletungen Dle Baurechtsgeberin leistet filr die Benützung der Repräsenta-
tionsräume einen angemessonen Mietzlns, der in einem sepa-
raten Mietvertrag festgehalten wird,

Die Baurechtsnehmerin verpfllchtet sich, die Wohnung als Ab-
wartwohnung zu einem angemessenen Mietzins zu vermieten,
solange dafür Bedarf besteht.

14. öffentllche Abgaben Sämtliche Gebilhren und Abgaben, welche auf der Baurechts-
flåche und dem bestehenden Gebäude ruhen, gehen zulasten
der Baurechtsnehmerin.

f /U'\ ()



16. Grundbuchgeblihren Sämtliche Grundbuchgebühren, dle für die Eintragung dieses
Baurechts fällig werden, werden von den Vertragsparteien ge-
meinsam je zur Hålfte tlbernommen.

15. Genehmlgung

17. Grundbucheintrag

18. Gerlchtsstand

-5-

Der Gemeinderat Kreuzllngen hat an seiner Sitzung vom
27.08.1998 diesem Rechtsgeschäft seine Zustimmung erteilt.

Die Stiftung Rosenegg hat mit StiftungsbeEchluss vom
17.02.1999 diesem Rechtsgeschåft seine Zustlmmung erteilt.

Der Grundbucheintrag hat zu erfolgen nach Eintritt der Gültlg-
keitsbedingungen gemäss Art. 15. Dem Grundbuchamt sind die
entsprechenden Protokollausztlge zuzustellen.

Gerichtsstand für sämtliçhe aus dem vorliegenden Vertrag sich
ergebenden Streitigkeiten ist Kreuzlingen.



Öffcntllch beurkundct und lm Grundbuoh clngctragcn'

11. Mäz 1999, Bclcg 240

Für dlc Rlbhtlgkclt,

Krcuzllngcn, 16. Måz 1999

w
GRUNDBUCHAMT KREUZLINGEN

H.R. RutlEhauger
Grundbuchverwalter



Beilage 2
(von Beilage 5)

Stiftungsurkunde

Die unterzeichnete Urkundsperson des Kreises Kreuzlingen hat heute an der
Grllndungsversammlung der

Stlftung Rosenegg, mit Sitz in Kreuzlingen,

teilgenommen,

Sie wurde ersucht, dío nachfolgonde Stiftungserklärung, entsprechend den gosetzlichen
Bestimmungen, öffentlich zu beurkundon,

Die Stadt Kreu2llngen,
vertreten durch Stadtammann Josof Bieri und Stadtschroiþer-Stellvertreterin Barbara
Hummel,

errichtet hiermit nach Art, 80 ff ZGB eine Stiftung und bestimmt:

l. Stlftungszweck, Sltz

1. Unter dem Namen "Stlftung Rosenegg" errichtet die Stadt Kreuzlingen eine Stiftung
gemäss Art. 80ff ZGB, mit dem Zweck, das Gebäude Rosonegg zu übernehmen und im
Sinne des nachfolgend beschriebenen Stiftungszweckes dauernd zu erhalten und zu
nutzen,

2, Stiftungszweck sind namentlich

a) Uebernahme (zu Eigentum oder im Baurocht), dauernde Erhaltung, Nutzung, Betrieb und
Verualtung des Gebäudes Rosenegg, sowie Schaffung repräsentativer Räumlichkeiten
ftlr Anlässe der Stadt und anderer lnstitutionen oder Personen, Übernahme und Führung
des Museums Rosenegg (ehemals Heimatmuseum);

b) Uebernahme, lnstandstellung sowie allenfalls Venrualtung und Nutzung weiterer
Gebäulichkeiten mit wertvoller erhaltenswerter Bausubstanz auf dem Gebiet der Stadt
Kreuzlingen;

c) Zusammenarbeit mit lnstitutionen und Personen mit gleicher oder ähnlicher Zielsotzung

3, Sitz der Stiftung íst Kreuzlingen

ll, Stlftungsvermögen

4, Die Stifterin errichtet die Stiftung zunächst mit einem Geldbetrag von Fr. 10'000.-
/Franken zehntausend/,

Die Gr[indung der Stiftung erfolgt in der Absicht, das Gebäude Rosenegg mít
zugehÖrigem Umschwung in einem späteren Zeitpunkt entschådigungslos in die Stiftung
einzubringen. Diese Zuwendung setzt die entsprechenden Beschlussfassungen und
Zustimmungen der zuständigen Organe von Stadt und Schulgemeinde Kreuzlingen
voraus, Erste Aufgaþe des Stiftungsrates ist die Vorbereitung und die Mithilfe bei der
Abwicklung dieser Uebernahme resp. Uebergabe der Rosenegg an die Stiftung.

Sollte die Uebergabe der Rosenegg an die Stiftung nicht zustande kommen, hat der
Stifungsrat die Stiftung gemäss Art, 88 Abs. 1 ZGB aufzulÖsen. Ein allfålliger noch
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vorhandêner Restbetrag dos StiftungsvermÖgens gemäss Abs. t hievor fällt an die
Stifterin zurück.

lll. Mlttolbeschaffung

5. Zur Erftillung dor Stiftungszwocke beschafft sich die Stiftung ihre Mittel namentlich durch

- Zeichnung von Stiftungskapital;
- Sonstige Zuwendungen der öffentlichen Hand und Privater

- Erträge des StiftungsvermÖgens urnd anderer Vermögensbestandteile wie namentlich
Kapltal- und Mietzinsen, Eintrittsgelder, Benutzungsgebühren
u.ä. ;

- Kroditaufnahmen.

6, Das Stiftungskapital ist Bestandteil des Stiftungsvermögens und besteht aus den
Zuwendungen der Stiftungsmitglieder zum Enrerb der Mitgliedschaft. Diese
Zuwendungen sind Schenkungon im Sinno von Art, ?3gff , OR und verbleiben auch bei

. Beendigung der Mitgliedschaft im Eigontum der Stiftung,

lV. Organlsatlon der Stlftung

7. Dio Organe der Stiftung sind:
- Stiftungsrat
- Stiftungsversammlung
- Revisionsstelle

8, Der Stiftungsrat þesteht aus mindestens fünf Mitgliedern, Die Stadt Kreuzlingen, dle
Schulgemeinde Kreuzlingen sowie anlässlich seiner Übernahme der Verein Museum
Rosenegg haben das Recht, einen Vertreter für den Stiftungsrat zu bestimmen. lm
CIbrigen ist þoider Zusammensetzung des Stiftungsrates auf möglichst breit gestreutes
Fachwissen (kulturelles, historisches, wirtschaftliches) zu achten und os soll auch
mindestens ein Mitglied des Quartiervereins Egelshofen Einsitz nehmen,
Der StiftungErat wählt und entlässt seino Mitglieder selbst. Er konstituiert sich selbst und
regelt die Zeichnungsberechtigung,

Der Stiftungsrat arbeitet unentgeltlich und ehrenamtlich,

9, Dem Stiftungsrat obliegt die gesamte Venraltung und Vertretung der Stiftung nach
aussen, daruntor und tlberdies insbesondere:

a) Aufstellung und Genehmigung des jährlichen Budgets,
b) Abfassung und Genehmigung der Jahresberichte und der Jahresrechnungen;
c) Erlass des Stiftungsreglementes
d) Erlass zusätzlicher Reglemente, Betriebs- und Hausordnungen;
e) Enrverb und Veräusserung dinglicher Rechte;
0 Wahl der Betrieþskommission und allfälliger Ausschüsse und Kommissionen sowie

Festlegung ihrer Aufgaben und Kompetenzen;
g) Wahl und Ausschluss von Stiftungsratsmitgliedern;
h) Wahl des Stiftungsratspräsidenten, des Vizepräsidenten, des Kassiers und des

Aktuars;
i) Wahl weiterer Stiftungsfunktionäre und- angestellten,j) Bestimmung derZeichnungsberechtlgung;
k) Vorbereltung der Stiftungsversammlungen;
l) Beschluss iiber die Auflösung der Stiftung;
m) Beschluss über die Venvendung des StíftungsvermÖgens beiAuflösung der Stiftung
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Die laufonde Vorwaltung l<ann vom Stiftungsrat ganz oder teilwoise oinsr
Botriebsl<ommission tibertragen worclen. Dieser sowio allfälligen woitoron Aussch[lsson
und Kommissionon könnon auch Porsonen angehöron, die nicht Mitglieder der Stiftung
oder dos Stiftungsratos sind.

Für die Beschlussosfähigkoit des Stiftungsratos bodarf os der Anwesenheit von
mindestens einern Drittol seiner Mitglieder, jedoch auclr von mindestens drei Mitgliedern,
Der Stiftungsrat beschliosst mil einfachem Mehr dor Anwesonderr, Bei Stimmengleichhoit
entschoidot die Stimme dos Präsiclonton. Besclrltlsse gemäss lit, c und e þedüffen jedoch
dor Zustimmung von mindestens der l-lältte, der Auflösungsbeschluss gemäss lit, I von
m indestons 3 I 4 aller Stiftu ngsratsmitglieder,

10. Die Stiftungsvorsammlung besteht aus den Stiftungsmitgliodorrt

Stiftungsmitglied wird, wor sich verpflichtet, der Stiftung einon einnraligett oder jährlich
wiederkehrenden Beitrag an das Stiftungskapital in einer von dor Stiftungsversammlung
fetzulogonden Mindesthöhe zu bezahlen. Dieser Mindestbeitrag zum Erwerþ der
Mitgliedschaft beträgt boi Gründung der Stiftung Fr, 50,--.Die Stiftungsversammlung tritt
ordentlicherwoise alle zwei Jahro auf Einladung dos Stiftungsratos zusammen, Der
Stiftungsrat kann auch zu aussorordontlichen Stiftungsvorsammlungen einladen,

Der StiftungsversammlLrng obliegen:
- Kenntnisnahme der Geschäftsberichte dos Stiftungsrates, der Stiftungsrechnung und dor

Borichte dor Kontrollstolle;
- Fostsetzung dor Mltglioderbeiträge gemäss Abs. 2,

11. Die Revisionsstelle besteht aus zwei nicht dom Stiftungsrat angehÖronden Personen
oder einer anerkannten Treuhandurnternehmung, lhr obliegt die Prtifung der jährlichon
Stifturrgsrechnung, Sio erstattet ihron Boricht an den Stiftungsrat,

V.,Aufsicht, Handelsregistor

Die Stiftung urntersteht der gesotzlichon Aufsicht
Die Stiftung ist ins l-landelsregister einzutragen

Vl, Aenderung des Stlftungszweckes oder der Organlsatlon

14, Der Stifturngsrat l<ann der zuständigon Behörde im Rahrnon von Art. B5/BO ZGB
Aondorurngen cliesor Stiftungsurl<unde in Bezug auf den Stiftungszwock odor die
Organisation beantragen, sofern sich dies als notwondig erwoist.

Vll. Auflösung der Stlftung

15, Der Stiftungsrat kann bei der zuständigen Aufsichtsbehörde dio Auflösung der Stiftung
beantragen, wonn deren Zwock unerroichbar geworden ist (Art, BB Abs, 1 ZGB),
namontlich wenn der Enruerb des Gobär¡des Rosenogg durch die Stadt Kreuzlingen und
/oder die Ueborgabe an dio Stiftung nicht zustande kommt oder wenn os der Stiftung
trotz Anstrongungen uber einen längeren Zeitraum hinweg nicht gelingt, sich die
finanziellen Mittel zu boschaffon, die für dle Verfolgung des Stiftungszweckes notwendig
sind.

lst im Zeitpunkt der Auflösung der Stiftung der Verein Museum Rosenegg bereits von
der Stiftung üþernommen worden und diese Eigentürmerin des Museumsgutes
geworden, ist diesos Musoumsgut an oino andore bostehende oder neue lnstitution mit
gleicher oder ähnlicher Zielsetzung ontschädigungslos zu übergeben, Das weitere

2
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vorhand€ne Stlfrungavermögen fåtlt in dae Elgentup der Stadt Kreuzlingen, Der
Stlftungcrrt krnn Jcdoch dlo Ucbcrgabc en oinc ¡ndere lnetltutlon'beechlleeEen, wenn
glch dleee verpfllchtet unC Gewähr deftlr bletet, den StlfrungEzweck auf lange.Slcht
hlnaus wcltczuvcrfolgen, Elnc colchc anderwcltlgc Vcrwendung dec
Stlfrungevermögono bedarf Jedooh der ausdrOckllchen Zustlmmung der 9tadt
Kreuzllngen

Berelnlgt und'ergånzt gcmåss Begchluss vom 20. Oktober 2004

FOr den Stlftungsfat:

der Prteldent: Otto Walthcrt

dle Aktuarln: Heldl HofgtettEr

(2, 
^/aâ 
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Beilage 6

Kreuz lingen Gesellschaft

Entwu rf 7. Juli 20L6

Verelnbarung

zwischen

der Stadt Kreuzllngen
v. d. den Stadtrat

und

der Stlft ung Planetarlum-Sternwarte
v. d. den Stiftungsrat

Zweck

Diese Leistungsvereinbarung regelt die Rahmenbedingungen für die finanzielle Unter-
stützung der Stiftung Planetarium-sternwarte. Diese wird ab 20L7 für fünf Jahre bis

3L, L2.2021 abgeschlossen und tritt auf den 1. Januar 20L7 in Kraft. Diese Vereinba-
rung ersetzt die Leistungsvereinbarung vom 3. Jt¡ni 2013. Die Vereinbarung regelt die
Zusammenarbeit und die gegenseitigen Rechte und Pflichten.

Rechte und Pflichten bezüglich der Nutzung der städtischen Parzelle sind im Baurechts-

vertrag vom 31. Mai 1999 geregelt (Beilage 1). Der Stiftungszweck und die Organisation
sind in der Stiftungsurkunde vom 28, August 1998 festgelegt (Beilage 2).

Besch relbung der Kulturel nrlchtung
Die Stiftung Pla netarium-Sternwarte

besteht seit 1972, gültige Stiftungsurkunde von 1998

ist eine Stiftung mit derzeit 7 Stittungsräten
sorgt für die Finanzmittel des Unterhalts und Betriebs des Planetarium und der



Sternwarte. Die Astronomischen Vereinigung Kreuzlingen (AVK) ist für den opera-
tiven Betrieb und Programmgestaltung zuständig.

stellt die lnfrastruktur für ein astronomisches Zentrum sowie dessen Unterhalt
und Ausbau sicher. Die AVK organisiert, fachliche und kulturelle Anlässe wie Vor-

träge, Führungen etc. im Rahmen der Vermittlung von naturwissenschaftlich ast-

ronomischen Wissens

stellt die Räume für öffentliche und private Anlässe zur Verfügung.

[elstu ngsverpflichtu ng

Die Stiftung Planetarium-sternwarte verpflichtet sich zu folgenden Leistungen:

das bestehende Konzept mit den Zielen und Massnahmen umzusetzen und dieses

regelmässig zu aktualisieren.
stellt d¡e lnfrastruktur des Planetariums und der Sternwarte Kreuzlingen der AVK

zur Verfügung.
die AVK zu beauftragen vielseitige Veranstaltungen in der Vermittlung von natur-
wissenschaftlich astronomischen Wissen anzubieten.
u nterhält baul ich den Planetenweg Kreuzlingen-Konsta nz.

öffentliche Vorführungen im Planetarium und der Sternwarte zu ermöglichen.

die Zusammenarbeit mit den Kreuzlinger Schulen und den kantonalen Mittel- und

Hochschulen soll intensiviert werden. Die entsprechenden personellen und didak-

tischen Voraussetzungen und Ressourcen für Führungen und Begleitung von
Schülern und Studenten werden sichergestellt.
zur engen Zusammenarbeit mit lnstitutionen in Kreuzlingen, im Besonderen mit
dem Seemuseum und dem Museum Rosenegg.

ihren Teil zum vielfältigen Angebot und zum positiven lmage der Stadt Kreuzlin-
gen beizutragen.
für Sonderausstellungen und Veranstaltungen bei Gönnern und Stiftungen und

dem Kanton Thurgau finanzielle Beiträge zu erwirken.
zur Mitgliedschaft im Kulturdachverband Kreuzlingen und Umgebung.

zur Mitgliedschaft vom Verein Kultursee.

weitere Aufgaben beschreibt das Museumskonzept (Beilage 3).
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Ziele, lndlkatoren

Zlele lndlkatoren

Erfolge der Veranstaltungen Jahresbericht, Presse

mindestens 10 öffentliche Veran- Einladung, Halbjahresprogramm, Bulletin

staltungen

Betrieb und Unterhalt eines Pla-

netariums und einer Sternwarte
Jahresbericht, Bericht der Betriebsleitung

Besucherzahlen : Steigerung ge-

genüber heute um 40o/o bis 2021

Besucherstat¡st¡k

Zusammenarbeit mit anderen
städtischen und regionalen Mu-
seen

Jahresbericht, Projektbesch riebe

Zusammenarbeit mit den Kreuz-

linger Schulen und den kantona-
len Mittel- und Hochschulen

Jahresbericht, Bericht der Betriebsleitung

Weite rbi ldu n gsa nge bote Jahresprogramm

Mittelbeschaffung Jahreisrechnung, Programm und Budget (se-

parat ausgew iesen)

Controlllng

Der Stadtrat Kreuzlingen hat Einsitz im Stiftungsrat des Planetarium-Sternwarte und

delegiert dafür einen Vertreter. Die Stiftung Planetarium-sternwarte liefert dazu jähr-

lich:

d ie Jahresrech nu ng mit Kontrollstellen bericht
das gepla nte Ja h rêsprogramm
Statistik der Besucherzahlen

Budget des laufenden Jahres

den Bericht der Betriebsleitung
den Ja h resbericht des Stift u ngsrates

Protokoll der ordentlichen jährlichen Sitzung des Stiftungsrates

Lelstungen der Stadt Kreuzlingen
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Für die erbrachten Leistungen wird der Stiftung Planetarium-Sternwarte jährlich fol-
gender Beitrag aus den wiederkehrenden Beiträgen des Budgets Kultur der Stadt Kreuz-

lingen zuerkannt

Betriebskostenbeitrag an die Stiftung Planetarium- Sternwarte CHF 95'000.00

Vorbehalten bleiben ab dem 1. Januar 2022 die Zustimmungen von Stadt- und Gemein-

derat zum Voranschlag, sowie die Genehmigung durch die Volksabstimmung. Der Bei-

trag muss schriftlich beim Departement Gesellschaft, Marktstrasse 4, 8280 Kreuzlin-
gen, angefordert werden.

Vollzug
Der Vollzug der Vereinbarung obliegt seitens der Stadt Kreuzlingen dem Departement
Gesellschaft. Vonseiten der Stiftung Planetarium-Sternwarte dem Stiftungsrat und der
Museumsleitung.

Zusätzllche Bestlmmu ngen

a) Geltungsbeginn und Geltungsdauer
Die Vereinbarung tritt auf den 1. Januar 20L7 in Kraft und ist für fünf Jahre gült¡g. S¡e

ersetzt die Leistungsvereinbarung vom 3. Juni 2013.

Die Vereinbarung kann beidseitig unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 12 Mona-

ten jeweils auf Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden, erstmals per 31. Dezem-

ber 2020 aufden 31. Dezember202L.

Die Gültigkeit erneuert sich ab dem 1. Januar 2022 jeweils automatisch um zwei wei-

tere Jahre, wenn sie nicht von einer Partei fristgerecht gekündigt wird.

Bei wesentlichen Veränderungen der bestehenden Voraussetzungen und Grundlagen
muss der lnhalt der Leistungsvereinbarung überarbeitet werden.

b) Widerruf

Werden vereinbarte Leistungen nicht erfüllt, kann der jährliche Beitrag gekürzt oder
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die Leistungsvereinbarung auf den nächstmöglichen Termin aufgelöst werden.
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Kreuzllngen,

Stadt Kreuzllngen

Die Stadträtln Gesellschaft

Dorena Raggenbass

Der Abtellungslelter Gesel lschaft

RuediWolfender

Kreuzllngen,

'Stlft 
ung Ptanetarlum-sternwartq.

Für den Stiftungsrat, der Präsident

Rainer Sigrist

Der Kassier

Martln Glsler

Scltc 6



Bellage 1

(von Bellage 6)

M
Auszug -BV

- BuchhaLtung
01.06.1999/kmaus dem

Grundbuch des Kroises Kreuzlingón

über

Baurechtsvertrag
(Personaldlen stbarkelt)

Dfe
SEadt, Krcuzli.ngen,

vert,ret,en durch den SEadt,êmmånn Joeef Bferl unä den St,adt,-
schrelber Chrlst,f an'MtIllcr,

råumt, hfermÍc der

S'tlf tung 9tcrnwartc,
St,f ftunE mic Slt,z in 8280' Kreuzllngen,

vercregen durch den PråEident,en Albert, WieEmann und dÍe
Akguartn Margreth SchÖnenberger,

an nachf,oLgend beschriebenem GrundsBilck ein Eelbsl,åndlges und
deuerndeE BaurechE lm Slnne von Art, 615 und 779 f,t,. ZGB ein.

r BaurcchbsbclagEetcs Grunds ttlclc

I¡r Gnmdbuch Kreuzlfngea

Parz.Ntr. r¡nd E.BlaÈ! 2273

2' I2'l m2 wÍese , -Acker, mf E :

Sternwarte 10 VII (befelcs lm ElgenEum der Sufft,ung)
an der BreiE,enralnst,raEse 2L

0 f. JUNtt999

Prot. Nr,
Aklön

2t¿
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Glrenzen

X¡âüt NeuzuteiJ.ungeplan l¡andumlegung Il(uhbrunnenrl

Ðleser Plan blLdeE einen lnEegrierenden Beet,andceil die-
ges Vert,rageg.

ErwerbstttEl

L,andumleEung vom 1, Dezember 1967
Landumlegung vom 27. Mal l.99g

fI. BaurechEsþeEti.rür¡ungen

t Dauer

Das BaurechE begC.nnt am 1. u7anuar 1999.

Ee dauert 60 ,Jahre, d.h. nfs 31. Dezember 2058.

2, Aufnahme

Dj.eees Baurecht wird im Grundbuch verselbst,åndigt uncer
E.BLatE 49 Grundbuch Kreuzlingen. Auf Parz.Nr. und
E, BLagt, 22"1g f sc ee ale pteået,barkef E eÍnzutragen und
zwar al"e IJasü ¡nlE dem Wort,Iaut, ¡ SeLbet,åndfges und dauern-
deE BaurechE fùr .ein astrono¡nlschee Zentrum zugunsuon dor
Stiftung SEernwarLe bis 3I, Dezember 2058. 

\r

3. Ilmfang

pÍe Übernahme dee BaurechEegrundsutlckes erfolgu fm Zu-
st,and bef VertragsabechLuss und ohne Gewåhr,
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4 Inhalt

Die SCiftung SLernwarte Íeþ berechbtgt,, im Rahmen dergese[zlichen Bestímmungen über das Baurechtsgrundst,ück ar¡
verfùgen und gemåss ArE, 675 und ?29 ZGB an der bereit,e
beetehbnden und der neu zu ersbellenden BauUe gesondert,es
EÍgent,um bej.zubehaLEen bzw. zu erwerben und darauf Ínsbe-
sondere folgende Nutzung und Baumassnahmon auszuführen.

Di.e Baurechgsnehmerin f st; befugt, die best,ehende Baut,e
(SLernwârt,e), die projekt,ferte BauLe (PLanet,arfurn) und
das UmgeLånde best,immungegemålss ale as[ronomÍeches Zen^
Erum zu benüEzen. Die Baurecht,snehmerin ÍeE fnsbesondore
befugÈ zum BetrÍeb der Sr:ernwart,o und des planet,ariums,
zur ErweÍEerung des BeLriebs zu einem ast,ronomischen Zen-
Urum eÍnschliessl.Ích UmbauEen und ErwelEerungen gemåss
nachfolgenden lrbsät,zen 4 und 5, zur purchführung von
$chul,ungen, Kursen, Tagungen sowfe Führungen mig dem
ZleI, das InLeresse an Astronomie bei SchüIern, ,Jugend-
lichen und Erwachgenen zu fördern, wi.ssenschafclfche
Erkennt,nisse auf dem Geblet, der Ast,ronomle und der ihr
nahest,ehenden ForschungsgebÍote, z,B, der Raumfahrc, zu
vermÍtceln. Gtelchzelt,j.g isE dÍe BaurechEsnehmerj.n
verpf f,ich[eE, dÍe gesamt,e Anlage wåhrerrd der Dauer des
BesEeheng ordnungsgemåss zu uneerhalEen und frJr eine
einwandfreie VerwalEung besorgE zu seÍn. Unter VorbehaLU
der vor- und nachseehenden BesEimmungen, fnsbesondere
Art. 5, darf das Baurecht,sgrundst,ilck nÍchb, für andere aLe
díe orwåhnt,en Zwecke benuezE werden.

Þie Bauten sÍnd aus den Plänen (AkE. a-c) ersichulich.
Dlese Plåne biLden inEegrferende Besuandceíl"e dieses Bau-
rechgsverbrages

Bauliche Vorkehrungen und Verånderungen dürfen nur mÍB
ZustÍmmung der BaurechLsgeberÍn vorgenommen werden, so-
fern das Vorhaben dem Sinn und Zweck des vorLi.egenden
Baurechts enf,sprj.chU und lceine anderwei.tfgen schticzens-
werben Interessen der BaurechEsgoberÍn ent,gegensgehen,
Die Eirt,eflung einer BaubewlLllgung durch díe St,adc Kreuz-
lfngen erseEzE díeee ZusLimmung nichb, umgekehrt, gibt,
diese Zust,fmmung kelnen Recheeanspruch auf die EÌrt,ellung
elner BaubewfllÍgúng.

DamÍt, fn Zulcunfc für dÍe NuEzung der Anlage optfmale Vor-
ausset,zungon gewährleieUeC wr¡rden können, wird der Bau-
recht,snehmerin das Rechu eingeräumE, dÍe Gebäude umzu-
bauen oder zu erwefuern. Massgebend fet daE bewÍIIigue
Baugeeuch. Bautnassnahmen, díe baurechEtich genehmigtt \,
sind, muÊsen auf eigene Kosuen und Verant,worEung real.i-\
siert werden.
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DÍe VersÍcherungen sfnd Sache der Baurechtsnehmerin.

5. l{utzung

Dle Baurechbsnehmerín lsb befugü, dÍe Baut,en gemås6 vor*
sEehender Zfffer zu nutzen.

Nut,zungeänderungen bedürfen der Zustimmung der Baureches-
geberln.

6. HelmfaLL

Nach Ablauf des Baurechusvercrages gehen sämt,Ilche auf
dem GrundsLrlck ereEeLlten Bauten - in Abänderung von
Arf . 779d ?,GB - unenEgelUllch in das Eigent,um der Grund-
efgent,ümerin über, wobei der Abschluss eínee neuen Bau-
rechtsver[ragee vorbeha]cen bl.eíbt, .

Die Verbragspart,eien verpflichten sich, zehn Jahre vor
AbIauf des Baurecht,s Verhandl-ungen über die Verlångerung
des BaurechEs oder ilber dle käufllche Übernahme des Bau-
rechusgrundgcucke Parz.-Nr. 22,73 durch die Baurechusneh-
merln aufzunehmen. Dle Parteíen sind sich einfg, dags
el"ne VerJ.ängemng des Baurochte oder oine kåuftíche Über-
nahme dem lleimfal.l. vorzuzÍehen i.sU.

Ausgenommen vom unent,gelELfchen Heimfal.I gemåss Abs. I
slnd MobÍLÍen und Eínricheungen, welche mÍE dem Gebåude,
nicht, fest verbunden eÍnd, AllenfaLls erricht,eLe Grund-
pfandrechte slnd bís zum VerEragsende gånzlich abzulÖsen.

Entschliessu sich dÍe BaurechusnehmerÍn'zvy vorzeiEfgen
Aufhebung der Anlage, isu ihr dj.ee ohne besondere Eng.-
schådigung an die StadU gesuaEt,eE. Ste isu jedoch ver-
pfllchtet, auf, ihre l(osuen die besEehenden Bâucen zu räu-
men und das Gelånde in seínen ursprüngi.íchen Zust,and zu
versebzen, eofern clies von der Baurechtsgeberín verlangE
wírd. Ohne ausdr{IckLichee Verlangen der Baurecht,egeberin
dr"lrfen die Baucen nur miE deren ZusLirnmung entfernt, und
der ursprringl.iche Zuet,and wieder hergeste]1t werden.

Das Grundstucl( isU auf VerLangen der Baurecht,sgeberin auf
den AbLauf zuLaEcen der Baurech!,snehmerín wíeder Ín den
ursp::üngl.fchen Zus0and zu brÍngen.
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7 Vorzal" Elgor llolmf aLL

FrIr den vorzetEigen l{efmfall gelgen Aru. 't"Ì9 f-h ZcB.

8. Vorlcauf,srEcht

I3s gelEen di.e geseEzlÍchen Vo¡:lcaufgrechfe der Baurechts-
geberfn am Baurechu und der Baurecht,snehmerÍn am belasue-
ben crundsE,tick ím Sínne von Art. 682 Abs. 2 ZGB. Die Par-
Cej.en v'erzj.chEen auf oÍne Vormerkung im Grundbuch,

9, thertragbarkelt,

Das Baurecht isu überbragbar.

Die Baurechuenehmerj"n ist verpf Iíchceu,, vor einer al"Ifå1,-
tigerr Überuragung des BaurechLes auf einen DriEE,en die
ZusEÍmmung der GrundeígenEümerin einzuhoLen. Diese isE zu
ert,el.len, wenn der RechLsnachfolger ausrefchend Gewåhr
dafiir bíetet,, die Anlage im Sfnne dieees BaurechLsverLra-
gee weít,erzufüþren und keine anderweit,ígen schüuzenswer-
uen Inberessen der BaurechusgeberÍn dagegen sprechen,

Die Baurecht,snehmerin verpflichteE sÍch, die von ihr
übernommenen Verpflichtungen íhrem RechtsnachfoJ.ger zu
überbinden.

10. BaurEchbezi.nE

Die Baurecht,snehmerin haE der GrundeigenEümeri¡r einen
jåhrtÍchen Baurechtszins von Fr. 1.85 pro m2 Baurechts-
flåêhe zu enErÍchcen (Indexseand Olceober 1997 von 1,23.3
Punkben, IndexbasÍg Dezernber L982 - L00 Punlcte . F'r. 1,50
pro mA). Gesamt,summe: 2tL2? m2 x Fr. L.85 = Fr. 3r934.95.

Der Bet,rag ist JeweíIs au.f den 30, ,Juni fätli.g, erslcmåJ.s
am 30. ..Tunl L999.

SichersteLlung: Auf dÍe vorsorgl.iche EinEragung eÍnee
PfandrechLes wÍrd verzich0eli. Den Part,efen isb Art,, '7'79i
ZGB belcannb.
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11. Zlnsanpaedung

Der BaurechLszinE wird jåhrllch aufgrund des lrandesln*
doxeg der KonsumenEenpreiEe ångepass0, Massgebend tsU der
IndexeUand deg Monats OkEobejr. Dle ers0e Aùpassung er-
foLgt, auf den 1. rlanuar 2000.

t,2,'ötfent,Li.che å.bgaben

Såmt,liche Geb{lhren und Abgaben, weLche auf der Baurechgs-
flåche und dem ereteLLben ObJeku ruhen, gehen zulaEcen
der Baurech0enehmerln

13. OenehmC.gung

Dfeser Vert,rag bedarf zu eeinor G{iLt,igkoiE der Zustimmung
dee $tlftungsrates der SLernwart,e Krouzlfngen und des
St,âdL- und Gemeinderates Kreuzllngen sowie der SEimmbtlr-
gèrschaft fm Falle eÍnes Referendume.

14. OrundbuohgebúThren

Såmc,Iüche Grundbuchgeb{lhren, dfe für die Eint,ragung die-
ses Baurecht,es fåI1Íg'werden, gehen zuLasuen der Bau-
recht,snehmerf n.

15. Grundbuohelntrag

Der Grundbuchelnu,rag haE nach ElnErlEg der G{IIt,igkefts-
bedingungen gemåes ZLf,f., t3 und lnnert drei Monagen nach
abgeschlossener I¡andumlegung Kuhbrunnen, späEesEeire bis
zum 15. Dezember 1999 zu erfoLgen,

16. Gerfchtssüand,

GerfchLss0and ftlr gåmLLiche aus dem vorliegenden Vertrag
sfch ergebenen SEreittgkefEen J.st Kreuzllngen,



Öffentlloh beurkundet, 1 1, Mal lgg8

lm Grundbuch elngetragen,2T, Mal lggg, Beleg 526

Ftlr dlc Rlohtlgkelt,

Krcuzllngcn, 31, Mal 1999

GRUNDBUCHAMT KREUZLINGEN

H.R, Rutlehauser
Grundbuchverwalter

I
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PråambeL

unEer dem Namen "sEiftung sEernwarEe" errichEet,e die Ast.rono-
mische vereini.gung Kreuzlingen als stif t,érin,mit öf fent,licher
Urkunde vom 28. Februar L9?2 eine Stift,ung gemåsa Àrt. gO ff.
ZGB mit Sit,z in Kreuzlingen

Mit Beschlüeeen des StiftungsrateE vom 6. Mai L99g und dee
St,adt,rates Kreuzlingen a1e Aufsicht,ebehörde vom t { ,1,' -. .ì\.''
1998 Eowie mit, Ent,echeid dee Deparr,ement,es für Finåñäðå-'unci
Soziales als zuscåndiger kanEonaler Behðrde lm Sinne von
Art,. 95 f.. zGB vomi ". .1 ,,ì r"¡'ì wurde dÍe Stiflungsurkunde in
Art. 1, 3 und a geåndert.

Sie lauEeE neu wie folgt:

Art. 1 Name, Sitz und Zweck der Stif t,unq

Unt,er dem Namen "StifEung Sternwarte" besEeht eine
Sciftung gemåse Art,. 80 ff. ZGB mit Sltz fn Kreuz-
lingen. Sie unÈersteht, der gesetzlichen AufsichE.

Zweck der Stift,ung iet, die Bereit,Et,ellung der Infra-
struktur ftir eln astronomischee Zentrum (Bau einer
Sternsrarte, eines Planetariums et,c. mit der fur deren
BeErieb noEwendigen AusrùEEung) in KreuzJ-ingen Eowie
dessen UnEerhalE und Auebau. Eine Verwendung der Mit-
Eel zu persönlichen Zwecken der Mit,glieder isc auEge-
schloseen.

Art,. 2 Das SE,if t,unqsvermðqen

Die St,ifterin sEellÈ der Stifbung den Betrag von
85'OOO Franken in Form von Barge1d, VerpfJ.ichtungs-
scheinen und GuEscheinen zur Verfügung. Das St,if-
Èungsvermögen wird im weiteren geåufnet, durch Schen-
kungen, Sammlungen und KapitalzÍnsen.

tl)ber den EinEatz des St,ífEungsvermÖgens beschliesst
der St,iftungsraE. Für die VerbindLichkeiten der St,lf -
t,ung hafte¿ ausschlieEsLich das Stift,ungsvermögen.



Art,. 3 Orqane der SEi.f Èuno

Die Organe der Stiftung eind der St,ift,ungEraE und die
KonE,ro1lslelLe .

a) Der Sg:if t,ungsraE best,eht, aus mrndesLens fünf Mit'-
gJ"iedern. Er koneEiEuiert sich selbsc. Die Zuwahl
neuer Mitglieder' erfolgE durch KoopEat,ion. Dabei
ist eine angemessene VerEret,ung des Vereins
'rAsÈronomische Vereinigung Kreuzlingen" sÍcher-
zueEeILen., Der Stift,ungeraE bestimmE, welche sei-
ner MÍtglieder die rechtsverbindliche Unt,erschrifc
führen.

Der SE,if t,ungsraE besihliessE miE einfacher SEim-
menmehrheib der anwesenden Mitglieder, gegebenen-
faLls bei doppelter Stimme des Pråeident,en. An-
Eråge über Einsalz des SEiftungsvermögens, Abånde-
rung der SEifE,ungsurkunde oder Àuflösung der Stif-
Eung sind den MÍcaliedern der SEiftung acht Tage
vor Beschlussfassung schrifcLich miEzut'eilen¡
Sr,ifE.ungsraE,smitglieder, die an der beschlussfas-
senden SiEzung nicht, Eeilnehmen können, sínd be-
recht,igt, schrif tlich eine griltige Stimme abzuge-
ben.

b) Die. Kont,rollscelle beet,eht auË zwei ReviEoren, die
durch den St,ifEungsrat auf zwei ,.Îahre ernannE wer-
den; lrtiederwahl ist zuLåesig. Anstelle von zweí
Revisoren kann eine RevislonsgeseLLechaft beet'immt

' werden. Die Kont,rollst,elle hac die Rechnung der
StÍft,ung zu prüfen und darüber dem SEift,ungsraE zu
berichcen.

ArE. 4 Auflösunq der SEifEung

Die St,ifEung kann aus wicht,igen Grunden durch Be-
schlusE des Stift,ungeraEes aufgelöst' werden, insbe-
eondere im Falle der Àuflösung des Vereins rrAst,ro-

nomische Vereiriigung Kreuzli.ngen" .

Das Verrnögen ieu bei .AuflÖsung der StadE Kreuzlingen
zuzuwenden. A1s LiquidaEor amtet, der SEiftungsrat.

Für eämtliche mit der Auflösung
sammenhang sEehenden BeschlüsEe
gung durch díe AufsichEsbehörde
Rückfal1 des Stift,ungsvermögens
in allen Fållen ausgeschlossen'

der StifBung im Zu-
bLelbt, die Genehmi-
vorbehalcen. Ein
an die StifEerin ist



ArE. 5 linderunq der SÈif cungsurlcunde

Der SEifEungsrat, isÈ unEer Vorbehalt, der Genehmigung
durch die AufEichtebehörde berechtigt, die St,iftunge-
urkunde unEer !,fahrung des Scift,ungszrivecks abzuändern
oder zu ergånzen.

Art. 6

Die Scifcung È,rit,t nach Offenclicher Beurkundung und
EÍnt,ragung ine Handelsregieter dee Kancone Thurgau in
Kraft.

DieEe Urkunde erseEzÈ jene in der Faseung -rrom
28, Februar L912,.

Kreuzlingen, 6. Mai 1998 / 28, Auguet 1998

St,if Eung SEernwarte:

Ibert l{iesmann) (MargreÈh Sc

Àntllcbe Beolaubisr¡¡rq

Dic Echthcit dcr vorstehsnden'Unterechriftón von

llarqarcta llarla Schönonbcrgsr llaueamam gcb. Schüncnbsaqcr, 21.03,L942, von
Ermatíngcn und Btltechwil, in Bqrlingen, Eschlibach 310. und
Àlbo¡t lLern¡¡¡n, 22.05.t925, von Niedernounfotrn, ln Oberhoteni KlrqhstrasBê,

wlrd hiermit âmtllch beglaubigt.

KrEuzlinEen, 28. Auguet 1996
KREUZLTNCEN
lvsnrçtetN

P
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Die Urkundenånderung vom 5. Mai L998 der "StÍftungSt,ernwarterr, Kreuzlingen, wird aufsichEsrechElich geneh-
migt.

Die bísher vom St,aderaE Kreuzlingen ausgerlbte Auf eicht
ilber die St,iftung wircl übernommen.

Die St,euerf reiheit der "St Íf tung St,ernwart,e'r , Kfeuzlin-
9êo, wird unEer der Bedingung besÈäEigt, dass sich die
SUifCung weiserhin a.n ciie in oer Verf.rgung des iir¡a¡¡zde-
partemenEes des Kânt,ons Thurgau vom 24. April Lg72 enE-
halEenen Auf l"agen hålC.

Die SEiftung bezahlt Verfahrensgebrlhren von Fr. 5OO.--

Mit,CeíIung an:
- Stiftungsrac, v.d. , lIerr 1ic. iur. HSG Dominik HaE-

1er, RechEsanwaIt, HaupEst,rasse L4, 8280 Kreuzlingen- St,adt,raE Kreuzlingen (mÍt Beilage einer geåndert,en
St i ftungsurkunde )- Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen, Bahn-' hofEtrasse 53, 8510 Frauenfeld (mic Beilage einer
geånderLen St. i f tungsurkunde )- SEeuerverwalt,ung (3) (mi¿ Beilage einer geåndert,en
Sti ftungsurkunde )

- Departeñentssekrecariat, (3) (mít den Akt,en)

ENT.'i:9-98-S.:,::
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Gegen' diesen Entscheid kann i.nnarÈ 20 Tagcn beim vcrwel-tungrgrrlcht, dcs KanÈons Thurgau, Haus zum KomiEee/Frauen-
feldersErasse L6, 8570 Vteinfelden, Beechwerde erhoben wer-
den-. _Die Beschwerde muss einen Antrag und eine Begründungenthalten sowie die Beweiemittel anführen. Die Besõhwerde,
schrift ist unter Beilage oder genauer Bezeichnung des an-
gefochEenen Entscheides uncerzeichnet, und im Doppel einzu-
reichen.

BEORTiNDUNC

UnBer dem Namen ',SEif t,ung Stern$rart,e', wurde miE ðf fent,-
licher Urkunde vom 28, Februar L99Z eine SEifE,ung im
Sinne von Art,. 80 f f. ,. ZGB miE Sit,z in Kreuzlíngen er-
richEeb. Zweck der St,iftung war der Bau eíner SternwarLe
in Kreuzllngen sowie deren UnEerhalt, und Ausbau.

Am 6. Mai 1998 beschloss der SEifÈurigsrat,, die Artikel
L, 3 und 4 Cer St j.f E,ungsurkund,e . zu ånCern. Gemåss dem
geånderten Art, . 1 Abs. 2 bezweckE die St,iftung neu die
BereiesEeì.lung der Infrastrukt,ur für ein astronomisches
Zent,rum (Bau einer Sternwarte, eines Planet,ariums et,c,
mit der f ür deren BeErieb notwendígen Ausrrlst,ung) in
Kreuzlingen sowie dessen U¡lterhalt und Ausbau. Art. 3
lít. a sieht neu vor, dass im SE,if t,ungsrat eine angemea-
sene Vert,ret,ung des Vereins t'Astronomische Vereinigung
Kreuzlíngen" sicherzusLellen ist. Nach Art. 3 1it,. d
kann die Kontrolle anst.elle von zwei Revisoren neu auch
durch eine Revisionsgesellschaft ausgeübt werden.
Schliesslich siehE Art. 4 neu vor, dase die SEift,ung aus
wichEigen Gründen durch Beschluss dee SLiftungsrat,es
aufgelösc werden kann. Diee insbesondei:e im Falle der
Àuflðsung des Vereins "Asttronomische Vereinigung Kreuz-
lingen" . /\neLeLle der Scirweizerischen AsEronomischen Ge-
sellechafE, der KanEonsschule Kreuzlingen und des Leh-
rerseminars Kreuzlingen sol1 im FaIIe der Auflösung der
SL.if tung das Vermögen neu an die St,adt Kreuzlingen fal-
Ien.

MiE Beschlues vom 15. September 1998 genehmigte der
StadErat KreuzLingen die vom Stifcungsrat beschlossenen
finderungen .der Stift,ungsurkunde und -beantragte dem De-
part,emenE f trr Finanzen und SozialeE, die Jinderungen
ebenf al Is zLt genehmigen. Bei den Akten J.iegen seit,ens
der Schweizerischen AsErortomischen Gesellschaft, der
Kant,onsschule Kreuzlingen und des Lehrerseminars
Kreuzlingen bezf)glich des VermögeneanfaLLs im Falle der
Auflösung der SEiftung Verzichtserklårungen vor.

3
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Gemåss S 2 Abs. 2 der Verordnung des Regierungsraces be-Ereffend die stifcungsaufsicht vom 3. pezember t99L ist,
{üt Organisations- oderZweckånderungen einer Stif t,ung
das Depart,ement. für Finanzen und Soziãles zuståndig.

Gemåss ArE. 85 ZGB darf die zust,åndige kant,onale Auf -
sichtsbehörde auf Antrag der Aufsicht,sbehörde die Orga-
nisat ion der St,if t,ung abåndern, wenn die Erhalt,ung des
Vermögens oder die Wahrung des Zweckes die Abänderung
dringend erheischc. Im weit,eren darf die zueEåndige kan-
t,onale Aufsichtsbehðrde gemåss Art,. 86 ZGB auf AnUrag
der AufeichE,sbehörde den Zweck der Stifcung abåndern,
wenn ihr ursprünglicher Zweck eine ganz andefe Bedeutung
oder Wirkung erhaleen hat, so dass die St,ift,ung dem Wil-
len des Stift,ers offenbar ent,fremdet worden isu. VorIie-
gend kann festgestellt werden, dass die vom St,ifEungsrat,
beschlossenen Anderungen der St.ift,ungsurkunde der Erhal-
t,ung des Vermögens und der Wahrung des Zweckes der SE,if-
Eung dienen, weshalb den beancragcén Änderungen auf-
sichgsrechtlich zugescimmt werden kann.

Gemåss Àrt,. 84 Abs. L ZGB unt,erstehen Stifcungen der
Aufsicht. des Gemeinwesens, dem sie nach ihrem Zweck und
BesEimmung angehören. Aufgrund der erwåhnt.en Zweckånde-
rung und der breiteren Abscützung erweit.erE sich der
Wirkungskreis der Stíft,ung weic riber das GebÍeg der
St.adt Kreuzlingen hinaus. MiE, Beschlusa vom 22. SepEem-
ber 1998 beanÈragE CeshaLb der SÈadtrat, KreuzJ.íngen dem
DepartemenE für Finanzen und Soziales, die Aufsichu über
die St iftung im Sinne von S 2 Abs. I Zift . 2 der Verord-
nung des RegierungsraEes beCreffend die Stifcungeauf-
sicht, vom 3. Dezember 1991 zu übernehmen. Àufgrund der
bisherigen Ausführungen ist, diesem Ant,rag zuzusEimmen
und die "S'Eif Eung Sternwartetr, Kreuzlingen, neu der Auf -
eicht, des Departement,es für !'inanzen und SozialeE zu un-
terstel-Ien.

Gemåss S 75 Abs. I Zíf.f.. 7 des Gesetzeg über die StaaLs-
und Gemeindeseeuern vom 1-4.' September 1992 (ScG) sindjurisCische Personen mit, Sitz in der Schweiz, die sich
im Int,eresse des KanLons oder irn allgemeínen schweizeri-
schen Interesse öf fenr,lichen, ausschliessl"ich gemeinnüt,-
zigen, religiösen, wohLEåtigen, kuLtureLlen, geeel,lígen
oder sportlichen Zwecken widmen und keine ErwerbE- oder
SelbsE.hilfezwecke verfolgen, von der St,euerpflicht, be-
freit. Die Steuerbefreiung erfolgc durch Entscheid des
Depart,ement,es f ur Finanzen und Soziales.

MiE Verfügung des Finanzdepart,emenEes'dee Kantons Thur-
gau (heute Departement füq Finanzen und Sozialee) vom
24. Àpril r.972 wurde der "Stiftung SEernwarte" aufgrund
der St,iftungsurkunde in der Faseung vom 28. Februa:i L972
die Steuerfreiheit, gewåhrt. Die SEifcungeurkunde in der
geånderEen Fassung vom 6. Mai 1998 enEspricht den Vor-
aussetzungen von S 75 Abe. L Zif.f . 7 SEG, weshalb die
St,euerfreiheit unter der Bedingung, dass sich die Stif-
Cung weit,erhin an die Auf lagen .in der Verfrlgung vom 24.
ApriI 1972 hålt, beståt.igt werden kann.
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Reg. -Nr, L19/98 4

Gemåss S 9 der Verordnung des crosEen RaE,eE {lber die Ge-
btihren der kantonalen Verwaltungsbehörden vom 15. Dezem-
ber L992 (VGV) sind ftlr Ent,scheide der DeparEemente des
Regierungsrat,es Verfahrenegebühren Ím Rahmen von Fr.
50.-- biE Fr. 2'500.-- zu erheben. Angeaichts des Auf-
wandes und der Bedeutung der Sache (S 5 A.bE. 1 vcv) wird
die Gebrlhr vorlÍegend auf Fr.. 500. -- feet,geeetzt.



heute Abwelchung morgen

CHF CHF CHF

Ertrags- / Aufwandtlberschuss -23'900 24'400 500

Summe Ertrag 537'100 382'900 920'000
Eintritte / Führungen 93'300 49',700 143'000

Shop / Veranstaltungen 31'100 8'900 40'000
Cafeteria 33'000 10'000 43'000
Miteliederbeiträee 13'100 8'900 22'000

Übriee Beiträge / Diverse 14'000 3'500 17'500

Vermietune - betrieblich 23'500 15'500 39',000

Vermietung - nicht betrieblich 166'800 -3'000 163'800

Spenden / Sponsoring 47'300 24',400 7t'700
Beit Stadt Kreuzlin 115'000 265'000 380'000

heute Abwelchung morgen

Summe Aufwand 561'000 358'500 919'500
Personalaufwand 228',200 245'.700 473'900
Leitung / Kuratorium 70'000 278'000

Vermittlung / Aufsichten 48'000 88'000

Sekretariat / Administation 59'200 62'900

Hauswartung / Reinigung 51'000 45'000
Dlrekter Aufwand 84'300 50'200 134'500

Da uerausstellune / Ankä ufe 21'300 47'000
Sondera usstellung / Events 43'900 62'000

Shop / Cafeterla 19'100 25'500
Betrlebsaufwand 214'100 56'700 270'800
unterhalt - betrlebllch 85'200 89'000

Unterhalt - nicht betrieblich 23'800 52'000

Versicherune / Gebühren / Abgaben 25'800 28'300

Energie / EntsorBung 23'600 26'000

Verwaltung 27'000 30'500

Vermarktung 28'700 45'000
Zlnsaufwand 34',400 900 35'300
Abschrelbungen 5'000 5'000

Erfolgsrechnung Kreuzllnger Museen

Seemuseum / Museum Rosenegg / Planetarlum-Sternwarte

Zusammenfassung
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Erfolgsrechnung Kreuzllnger Museen

Seemuseum

heute Abwelchung morSen

CHF CHF CHF

Ertrags- oder Aufwandfiberschuss -38'300 38'300

Summe Ertrag 309'500 772',500 422'000

Eintritte / Fiihrungen 25'000 70'000 35'000

Shop / Veranstaltungen 1'500 3',500 5'000

Cafeteria 2g'500 5'500 35'000

M iteliederbeiträge 4'500 2',500 7'000

Beit Diverse 5'000 5'000

Vermietu ng - betrieblich 14'000 7'000 15'000

Vermietuns - nicht betrieblich 154'000 -4'000 150'000

Spenden / Sponsoring 16'000 29',000 45'000

Belträ Stadt Kreuzli n 60'000 65'000 125'000

Pensum heute Abwelchung morßen

Summe Aufwand 347'800 74'200 422',000

Personalaufwand heute morgen 173'500 24',000 197'500

Leitung / Kuratorium 70% 90% 70'000 100'000

Ve rm ittl u ng / eulsichte n s0% s0% 43',000 43'000

Se kreta rlat / Ad m I n lstotlo n 2s% 2s% 24'500 24',500

Hauswartung / Reinigung 60% 50% 36',000 30'000

Dlrekter Aufwand 57'500 77',000 74'500

Dauerausstellu ne / Ankäufe 16'300 32'000

Sonderausstellung / Events 26'200 25',000

Shop / Cafeteria 75',000 77'500

Betrlebsaufwand 95',700 32',300 128'000

U nterhalt - betriebllch 32'200 30'000

unterhalt - nicht betrieblich 22'000 50'000

Versicherung / Gebühren / Abgaben 8',500 10'000

Enersie / Entsoreung 3',000 3',000

Verwaltung 70'000 75',000

Vermarktung 20'000 20'000

Zlnsaufwand 21'100 900 22'000

Abschrelbungen

28,06.2016



Erfolgsrechnung Kreuzllnger Museen
Rosenegg

heute Abwelchung mor8en

CHF CHF CHF

Ertrags- oder Aufwandüberschuss 10'400 -9'900 500

Summe Ertrag 105600 t42400 248000
Eintritte / Führungen 6'300 1',700 8'000
Shop / Veranstaltungen 23',600 1'400 25'000
Cafeteria 1'500 3',500 5'000
M iteliederbeiträce 8'600 6'400 15'000
Übrige Beiträge / Diverse 2'500 2'500
Vermietung - betriebl¡ch 500 3'500 4'000
Vermietung - nicht betrieblich 12'800 1',000 13'800
Spenden / Sponsoring 22'300 -7'600 L+',700

Beiträge Stadt Kreuzlingen 30'000 130'000 160'000

Pensum heute Abwelchung morSen

Summe Aufwand 95'200 152'300 247'500
Personalaufwand heute morgen 15',700 128'700 144'400
Leitung / Kuratorium t20o/o 80-100% 100'000
Vermittlung / Aufsichten 40% 30'000
Sekreta riat / Ad ministation 6'700 5'400
Hauswartung / Reinigung 9'000 9'000

r 19',800 24',200 44'000
Dauerausstellu ng / An käufe 2'000 10'000
Sonderausstellung / Events 16'700 32'000
Shop / Cafeteria 1'100 2'000
Betrlebsaufwand 59'400 -600 58'800
Unterhalt - betrieblich 28'000 24'000
unterhalt - nicht betrieblich L'800 2'000
Versicherune / Gebühren / Abeaben 4'300 4'300
Energie / Entsorgung 10'600 11'000
Verwaltung 10'000 7'500
Vermarktung 4'700 10'000
Zlnsaufwand 300 300

28.06.20r6



Erfolgsrechnung Kreuzllnger Museen

Planetarlum-Sternwarte

heute Abwelchung morgen

CHF CHF CHF

Ertrags- oder Aufwandsüberschuss 5'000 -5'000

Summe Ertrag 123'000 t27'OOO 250'000

Eintritte / Führungen 62'000 38'000 100'000

shop / Veranstaltungen 6'000 4'000 10'000

Cafeteria 2'000 1'000 3'000

M itgliederbeiträge

Übriee Beiträge / Diverse 9'000 1',000 10'000

Vermietung - betrieblich g'000 11'000 20'000

Vermietung - nicht betrieblich
Spenden / Sponsorine 9'000 3'000 12'000

Beiträge Stadt Kreuzlingen 25'000 70'000 95'000

Pensum heute Abwelchung morgen
Summe Aufwand 118'000 132'000 250'000

Personalaufwand heute morgen 39'000 93'000 t 32'000

Leitung / Kuratorium 50% 75o/o 7g'000

Vermittlung / Aufsichten 500/o tío/o 5'000 15'000

Sekreta riat / Rdministation 300/o 70% 28'000 33'000

Hauswartung / Reinigung Ljo/o tÙo/o 6'000 6'000

Dlrekter Aufwand 7'000 9'000 16'000

Dauerausstellune / Ankäufe 3'000 5'000

Sonderausstellunc / Events 1'000 5'000

Shop / Cafeteria 3'000 6'000

Betrlebsaufwand 59'000 25'000 84'000

Unterhalt - betrieblich 25'000 35',000

Unterhalt - nicht betrieblich
Versicherune / Gebi¡hren / Abeaben 13'000 14'000

Energie / Entsorgung 10'000 12'000

Verwaltung 7'000 g'000

Vermarktung 4'000 15'000

Zlnsaufwand 13'000 13'000

Abschrelbungen 5'000 5'000

28,06.2016


